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Landesverordnung 
zur Änderung der Verwaltungsgebührenverordnung*)

Vom 19. Juni 2019

Aufgrund des § 2 des Verwaltungskostengesetzes 
des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 
1974 (GVOBI. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 19. Januar 2012 
(GVOBI. Schl.-H. S. 89), Ressortbezeichnungen zu-
letzt ersetzt durch Artikel 18 der Verordnung vom 
16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), in Ver-
bindung mit § 5 Absatz 1 der Verwaltungsgebüh-
renverordnung vom 26. September 2018 (GVOBI. 
Schl.-H. S. 476), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 3. Juni 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 170), 
verordnet das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung:

Artikel 1

Der allgemeine Gebührentarif der Verwaltungsge-
bührenverordnung vom 26.September 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 476), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 3. Juni 2019 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 170), wird wie folgt geändert: 

Die Tarifstellen 2.4.2.1.5 bis 2.4.2.1.12 werden 
durch folgende neue Tarifstellen 2.4.2.1.5 bis 
2.4.2.1.13 ersetzt:
„2.4.2.1.5 Genehmigungen nach  

§ 12 Absatz 1 Nummer 3, 
Umgang mit sonstigen 
radioaktiven Stoffen, so- 
weit vor der Genehmi-
gungserteilung eine Um- 
weltverträglichkeitsprü-
fung durchzuführen ist

100.000 bis 
700.000

2.4.2.1.6 Genehmigung nach § 12 
Absatz 1 Nummer 4, 
Betrieb einer Röntgenein-
richtung

100 bis 
10.000

2.4.2.1.7 Genehmigung nach § 12 
Absatz 1 Nummer 5, 
Betrieb von Störstrahlern

60 bis  
1.000

2.4.2.1.8 Genehmigung nach § 12 
Absatz 2, Änderung einer 
Tätigkeit nach § 12 
Absatz 1
a)  formelle Änderung der 

Genehmigung 
b)  Entgegennahme und 

Prüfung der Bestellung 
einer oder eines neuen 
Strahlenschutzbeauf-
tragten

50 bis  
500

2.4.2.1.9 Genehmigung nach § 13 
Absatz 5 Satz 1 in 
Verbindung mit § 12 
Absatz 1 Nummer 1 oder 
3, befristeter Probebe-
trieb einer Anlage

500 bis 
20.000

2.4.2.1.10 Genehmigung nach § 19 
Absatz 2 in Verbindung 
mit § 12 Absatz 1 
Nummer 4, Betrieb einer 
Röntgeneinrichtung in der 
technischen Radiogra-
phie, zur Behandlung am 
Menschen, zur Teleradio-
logie, im Zusammenhang 
mit der Früherkennung, 
außerhalb von Röntgen-
räumen oder in einem 
mobilen Röntgenraum

100 bis 
10.000

2.4.2.1.11 Genehmigung nach § 25 
Absatz 1, Beschäftigung 
von strahlenexponierten 
Personen in fremden Anla-
gen oder Einrichtungen, 
a)  Entscheidung über die 

Erteilung der Genehmi-
gung 

b)  Verlängerung der 
Gültigkeit

c)  formelle Änderungen 
der Genehmigung, zum 
Beispiel nach Umfir-
mierung oder Ände-
rung der Anschrift

d)  Entgegennahme und 
Prüfung der Bestellung 
einer oder eines neuen 
Strahlenschutzbeauf-
tragten

100 bis 
1.000

2.4.2.1.12 Genehmigung nach § 27 
Absatz 1, Beförderung 
von Kernbrennstoffen 
nach § 2 Absatz 3 des 
Atomgesetzes (AtG) in 
der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Juli 
1985 (BGBl. I S. 1565), 
zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes 
vom 10. Juli 2018 (BGBl. 
I S. 1122), oder sonsti-
gen radioaktiven Stoffen 
nach § 2 Absatz 1 AtG*) Ändert Allg. Gebührentarif vom 26.September 2018, 

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-58
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Landesverordnung 
über Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der Investitionsbank Schleswig-Holstein  

im Bereich der Städtebauförderung 
Vom 25. Juni 2019

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 707-4-15

Aufgrund des § 13 Absatz 2 des Investitionsbank-
gesetzes vom 7. Mai 2003 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 206), geändert durch Artikel 16 des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 789), 
Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen zuletzt 
ersetzt durch Verordnung vom 16. Januar 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 30), verordnet das Ministerium 
für Inneres, ländliche Räume und Integration:

§ 1

(1) Die Investitionsbank Schleswig-Holstein erhebt 
für Amtshandlungen im Zusammenhang mit der 
Förderung städtebaulicher Planung, Erneuerung 
und Entwicklung Verwaltungsgebühren nach Maß-
gabe der Absätze 2 und 3.

(2) Die Gebühren betragen 2,4 % des an die Ge-
meinde bewilligten Förderungsbetrages 

1. für als Zuschüsse gewährte Förderungsmittel 
des Programmjahres 2019 sowie 

2. für im Rahmen der Umschichtung als Zuschüsse 
gewährte Förderungsmittel vorangegangener 
Programmjahre.

(3) Die Gebühren sind in der Höhe des auf das je-
weilige Haushaltsjahr entfallenden Zuwendungsbe-
trages zu erheben und gleichzeitig mit dem Zuwen-
dungsbescheid durch Gebührenbescheid an die je-
weilige Gemeinde festzusetzen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 30. Juni 
2020 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 25. Juni 2019
H a n s – J o a c h i m  G r o t e

Minister
für Inneres, ländliche Räume und Integration

a)  Entscheidung über  
die Erteilung der 
Genehmigung 

b)  formelle Änderungen 
der Genehmigung, 
zum Beispiel nach 
Umfirmierung oder 
Änderung der An-
schrift

c)  Entgegennahme und 
Prüfung der Bestellung 
eines neuen Strahlen-
schutzbeauftragten

100 bis 
2.500

2.4.2.1.13 Genehmigung nach § 40 
Absatz 1, Zusatz radioak-
tiver Stoffe zu bestimm-
ten Produkten

100 bis 
1.000“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 19. Juni. 2019

J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t
Minister

für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung
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Landesverordnung 
über die Laufbahn der Laufbahngruppe 2 in der Fachrichtung Bildung  

(LVO-Bildung)
Vom 26. Juni 2019

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2030-16-34

Aufgrund des § 25 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung 
mit § 25 Absatz 1 und § 122 des Landesbeamten-
gesetzes (LBG) verordnet das Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur im Einvernehmen 
mit dem Ministerpräsidenten:

Inhaltsübersicht:
Abschnitt 1 

Lehramtsbefähigungen

 § 1  Geltungsbereich, Anwendung der Allgemei-
nen Laufbahnverordnung

 § 2  Laufbahn der Laufbahngruppe 2 in der Fach-
richtung Bildung

 § 3  Lehramt für Fachpraxis an berufsbildenden 
Schulen

 § 4  Andere Bewerberinnen und Bewerber, Beför-
derung in das zweite Einstiegsamt

 § 5  Bei einem anderen Dienstherrn oder aufgrund 
des Gemeinschaftsrechts erworbene Lehr-
amtsbefähigungen

Abschnitt 2 
Gemeinsame Vorschriften

 § 6  Ämter der Laufbahn der Laufbahngruppe 2 in 
der Fachrichtung Bildung

 § 7 Wechsel in ein anderes Lehramt

 § 8 Probezeit

 § 9 Dienstliche Beurteilung

Abschnitt 3 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

 § 10  Fortgeltung von Bestimmungen der Landes-
verordnung über die Laufbahnen der Lehre-
rinnen und Lehrer

 § 11  Feststellung der Befähigung für das Lehramt 
an Gemeinschaftsschulen für Grund- und 
Hauptschullehrkräfte

 § 12 Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Abschnitt 1 
Lehramtsbefähigungen

§ 1 
Geltungsbereich, Anwendung der Allgemeinen 

Laufbahnverordnung

(1) Diese Verordnung gilt für die Beamtinnen und 
Beamten, deren Tätigkeit die Befähigung für die 
Laufbahn der Laufbahngruppe 2 in der Fachrich-
tung Bildung voraussetzt. Der Laufbahn gehören 
die Beamtinnen und Beamten an, die tätig sind

1. als Lehrkräfte an öffentlichen Schulen,

2. in der Schulaufsicht und Schulverwaltung,

3. in der Lehreraus- und Lehrerfortbildung,

4. in Justizvollzugsanstalten,

5. im allgemein bildenden Unterricht in der Landes-
polizei.

(2) Auf die Laufbahn der Laufbahngruppe 2 in der 
Fachrichtung Bildung findet die Allgemeine Lauf-
bahnverordnung (ALVO) vom 19. Mai 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 236), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 3. August 2016 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 811), mit Ausnahme der §§ 9, 10a, 14, 28 so-
wie des dritten Teils ohne die §§ 38a bis 38c und 
des vierten Teils Anwendung, soweit diese Verord-
nung keine Regelungen trifft. 

§ 2 
Laufbahn der Laufbahngruppe 2 

in der Fachrichtung Bildung

(1) Die Laufbahn der Laufbahngruppe 2 in der Fach-
richtung Bildung umfasst den Vorbereitungsdienst, 
die Probezeit und alle Ämter dieser Laufbahn.

(2) Innerhalb der Laufbahn ist der Zugang für das 
erste Einstiegsamt eröffnet durch die Lehramtsbe-
fähigung für

1. das Lehramt an Grundschulen,

2. das Lehramt an Gemeinschaftsschulen,

3. das Lehramt für Sonderpädagogik.

(3) Der Zugang für das zweite Einstiegsamt der 
Laufbahngruppe 2 wird eröffnet durch die Lehr-
amtsbefähigung für

1. das Lehramt an Gymnasien,

2. das Lehramt an berufsbildenden Schulen.

(4) Die Befähigung für die in Absatz 2 und 3 aufge-
führten Lehrämter wird durch einen lehramtsbezo-
genen Hochschulabschluss sowie das erfolgreiche 
Ableisten eines Vorbereitungsdienstes erworben. 
Für das Lehramt an berufsbildenden Schulen muss 
darüber hinaus vor Beginn des Vorbereitungsdiens-
tes eine mindestens einjährige auf die berufliche 
Fachrichtung bezogene fachpraktische Tätigkeit 
nachgewiesen werden.

(5) Das für Bildung zuständige Ministerium kann

1. bei einem besonderen Lehrkräftebedarf oder

2. bei außerhalb des Geltungsbereiches des Grund-
gesetzes erworbenen Lehramtsqualifikationen

Ausnahmen von Art und Anzahl der vorgeschriebe-
nen Fächer und Fachrichtungen zulassen. Es kann 
darüber hinaus Fächer oder Fachrichtungen mit an-
deren Bezeichnungen den in Schleswig-Holstein vor-
geschriebenen Fächern und Fachrichtungen zuordnen 
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Anl. 

und die entsprechende Lehramtsbefähigung nach Ab-
satz 2 bis 4 oder nach § 3 oder § 4 feststellen.

§ 3 
Lehramt für Fachpraxis an  
berufsbildenden Schulen

(1) Das Lehramt für Fachpraxis an berufsbildenden 
Schulen eröffnet den Zugang zu dem ersten Ein-
stiegsamt der Laufbahngruppe 2.

(2) Der Erwerb der Befähigung für das Lehramt für 
Fachpraxis an berufsbildenden Schulen setzt voraus

1. eine zu einem Hochschulstudium berechtigende 
Schulbildung nach § 39 Absatz 1 des Hochschul-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Haushaltsbe-
gleitgesetzes vom 21. Februar 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 58), oder eine Studienqualifikation 
nach § 39 Absatz 2 des Hochschulgesetzes,

2. den Nachweis der erforderlichen fachlichen Vor-
bildung nach Absatz 3 und

3. einen mit der Staatsprüfung abgeschlossenen 
Vorbereitungsdienst.

(3) Die erforderliche fachliche Vorbildung nach Ab-
satz 2 Nummer 2 umfasst

1. für die gewerblich-technische Fachrichtung

a) eine abgeschlossene Berufsausbildung,

b) eine ihr entsprechende mindestens zweijäh-
rige Berufstätigkeit und

c) den Abschluss einer Fachschulausbildung 
von mindestens drei Halbjahren oder eine 
Meisterprüfung;

2. für die sozialpflegerische Fachrichtung

a) den Abschluss einer pflegerischen Ausbil-
dung von sechs Halbjahren an einer Schule 
des Gesundheitswesens,

b) eine ihr entsprechende mindestens zweijäh-
rige Berufstätigkeit und

c) den Abschluss einer staatlich anerkannten 
pflegepädagogischen Weiterbildung von min-
destens drei Halbjahren;

3. für die hauswirtschaftliche Fachrichtung

a) eine abgeschlossene Berufsausbildung,

b) eine ihr entsprechende mindestens zweijäh-
rige Berufstätigkeit und

c) den Abschluss einer Fachschulausbildung 
von mindestens drei Halbjahren oder eine 
Meisterprüfung;

die Voraussetzungen für die hauswirtschaftliche 
Fachrichtung können auch durch ein zweijähriges 
Praktikum und den Abschluss einer Fachschulaus-
bildung von mindestens vier Halbjahren sowie eine 
dieser Ausbildung entsprechende mindestens zwei-
jährige Berufstätigkeit erfüllt werden.

§ 4 
Andere Bewerberinnen und Bewerber,  

Beförderung in das zweite Einstiegsamt

(1) Die Befähigung für die Laufbahn der Laufbahn-
gruppe 2 in der Fachrichtung Bildung kann auch 
unter den Voraussetzungen des § 8 Lehrkräftebil-
dungsgesetz SchleswigHolstein (LehrBG) vom 15. 
Juli 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 134), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Dezem-
ber 2018 (GVOBl. Schl.-H. 2019 S. 14), erworben 
werden. In Fächern oder Fachrichtungen, in denen 
ein dringender Lehrkräftebedarf besteht, können 
Bewerberinnen oder Bewerber ohne Lehramtsstu-
dium auf der Grundlage des § 8 Absatz 1 LehrBG 
als Seiteneinsteigerinnen oder Seiteneinsteiger 
oder auf der Grundlage des § 8 Absatz 2 LehrBG 
als Direkteinsteigerinnen oder Direkteinsteiger be-
rufsbegleitend qualifiziert werden. Direkteinsteige-
rinnen oder Direkteinsteigern wird mit der erfolgrei-
chen Qualifizierung der Zugang zu dem ersten Ein-
stiegsamt der Laufbahngruppe 2 eröffnet. 
Seiteneinsteigerinnen oder Seiteneinsteigern wird 
in Abhängigkeit zu der erworbenen Lehramtsbefä-
higung gemäß § 2 Absätze 2 und 3 der Zugang zu 
dem ersten oder zweiten Einstiegsamt der Lauf-
bahngruppe 2 eröffnet. Das Nähere zu den Voraus-
setzungen des Seiten- und Direkteinstiegs und der 
dafür erforderlichen berufsbegleitenden Qualifika-
tion regeln die Vorschriften der Anlage, die Be-
standteil dieser Verordnung ist. 

(2) Direkteinsteigerinnen und Direkteinsteiger an be-
rufsbildenden Schulen, die nach den Vorgaben des 
Absatzes 1 zur Berufsschullehrkraft ernannt wur-
den, können zu einer Bewährung für das zweite Ein-
stiegsamt zugelassen werden, wenn sie eine min-
destens fünfjährige mit „sehr gut“ beurteilte Unter-
richtstätigkeit im ersten Einstiegsamt nachweisen. 
Die Beförderung in das zweite Einstiegsamt setzt 
voraus, dass die Beamtinnen und Beamten

1. ihre Eignung für Aufgaben des zweiten Einstiegs- 
amts des Lehramtes an berufsbildenden Schu-
len in einer mindestens dreijährigen Bewäh-
rungszeit gezeigt haben und

2. in diesem Zeitraum geeignete, von dem für Bil-
dung zuständigen Ministerium dafür vorgesehene 
Qualifizierungsmaßnahmen erfolgreich durchlau-
fen haben. Art und Umfang der Qualifizierungs-
maßnahmen werden vom Ministerium festgesetzt. 

§ 5 
Bei einem anderen Dienstherrn oder  
aufgrund des Gemeinschaftsrechts 
 erworbene Lehramtsbefähigungen

(1) Sind Lehramtsbefähigungen bei einem anderen 
Dienstherrn erworben worden, entscheidet das für 
Bildung zuständige Ministerium über deren Zuord-
nung zu einer der in §§ 2 bis 4 genannten Lehr-
amtsbefähigungen. Eine in anderen Bundesländern 
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erworbene Lehramtsbefähigung gilt als Befähigung 
nach §§ 2, 3 oder 4, wenn ihre Gleichwertigkeit 
mit den in dieser Verordnung geregelten Lehramts-
befähigungen durch das für Bildung zuständige Mi-
nisterium festgestellt und die in einem anderen 
Bundesland erworbene Lehramtsbefähigung einem 
Amt nach Anlage 1 zum Besoldungsgesetz Schles-
wig-Holstein (SHBesG) vom 26. Januar 2012 
(GVOBl. Schl-H. S. 153), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24. Juni 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 
188), zugeordnet werden kann. 

(2) Die Anerkennung von Lehramtsqualifikationen 
aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union, einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, der Schweiz sowie 
eines vorstehend nicht erfassten Drittstaates rich-
tet sich nach der Landesverordnung zur Gleichstel-
lung von ausländischen Lehramtsqualifikationen 
vom 13. Februar 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 111).

Abschnitt 2 
Gemeinsame Vorschriften

§ 6 
Ämter der Laufbahn der Laufbahngruppe 2 

in der Fachrichtung Bildung

(1) Die Ämter der Laufbahn der Laufbahngruppe 2 
Fachrichtung Bildung ergeben sich aus dem Besol-
dungsgesetz Schleswig-Holstein. Die Ämter der 
Laufbahn sind regelmäßig zu durchlaufen. Absatz 
2 bleibt unberührt.

(2) Beamtinnen und Beamten, die aufgrund ihrer 
Funktion als Schulleiterin oder Schulleiter, als stell-
vertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter, als Koordinatorin oder Koordinator für 
schulfachliche Aufgaben in die Ämter

1. Rektorin oder Rektor,

2. Konrektorin oder Konrektor,

3. Zweite Konrektorin oder Zweiter Konrektor,

4. Förderzentrumsrektorin oder -rektor,

5. Förderzentrumskonrektorin oder -konrektor,

6. Zweiter Förderzentrumskonrektorin oder -kon-
rektor,

7. Sonderschulrektorin oder -rektor,

8. Sonderschulkonrektorin oder -konrektor,

9. Zweiter Sonderschulkonrektorin oder -konrektor,

10. Studiendirektorin oder Studiendirektor,

11. Oberstudiendirektorin oder Oberstudiendirektor

befördert werden, müssen die jeweils vorhergehen-
den Ämter nicht durchlaufen. Dasselbe gilt für Äm-
ter mit Amtszulagen.

(3) Die Beförderung besonders qualifizierter Studi-
enrätinnen und Studienräte in ein Amt der Besol-
dungsgruppe A 14 SHBesG und besonders qualifi-
zierter Fachlehrkräfte in ein Amt der Besoldungs-

gruppe A 11 SHBesG setzt jeweils eine Dienstzeit 
von mindestens vier Jahren voraus. Studienrätin-
nen und Studienräte, die einen Laufbahn- oder 
Lehramtswechsel vollzogen haben, müssen min-
destens vier Jahre in der Laufbahn beziehungs-
weise dem Lehramt der Studienrätinnen und -räte 
tätig gewesen sein, ehe sie in ein Amt der Besol-
dungsgruppe A 14 befördert werden können.

(4) Die Beförderung in das Amt einer Schulleiterin 
oder eines Schulleiters setzt überdurchschnittliche 
Leistungen und Fähigkeiten in der Schulentwick-
lung sowie eine mindestens dreijährige berufliche 
Erfahrung in der betreffenden Schulart voraus. Aus 
dienstlichen Gründen kann diese Zeit auf zwei 
Jahre verkürzt oder die Dienstzeit in einer anderen 
Schulart angerechnet werden.

(5) Vor Berufung in das Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit als Schulleiterin oder als Schulleiter sollen 
diese an Veranstaltungen des Instituts für Quali-
tätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein 
(IQSH) zur Führungskräftequalifizierung teilneh-
men. Fortbildungsmaßnahmen anderer Anbieter 
oder anderweitig erworbene vergleichbare Kompe-
tenzen können als gleichwertig anerkannt werden. 
Die Teilnahme an den Einführungsveranstaltungen 
für Schulleiterinnen und Schulleiter des IQSH im 
Umfang von 40 Stunden ist verpflichtend.

(6) Das Amt einer Schulaufsichtsbeamtin oder ei-
nes Schulaufsichtsbeamten soll erst nach mehrjäh-
riger beruflicher Erfahrung als Schulleiterin oder 
Schulleiter, als stellvertretende Schulleiterin oder 
als stellvertretender Schulleiter, in einer anderen 
schulischen Leitungsfunktion oder in der Lehreraus- 
und -fortbildung übertragen werden.

(7) Die Beförderung in ein Amt, welches nicht un-
ter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe 
nach § 5 LBG übertragen wird, setzt eine erfolgrei-
che Erprobungszeit von einem Jahr voraus. Zeiten, 
in denen die Aufgaben der Funktion bereits formell 
übertragen worden sind, werden auf die Erpro-
bungszeit angerechnet. Die gesetzliche Mindestzeit 
gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 LBG bleibt 
unberührt.

(8) Zeiten beruflicher Tätigkeit, die Voraussetzung 
für eine Beförderung sind, rechnen ab der Berufung 
in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. Zeiten im 
tariflichen Beschäftigungsverhältnis sind zu be-
rücksichtigen, soweit sie nach Erwerb der Lehr-
amtsbefähigung entstanden und nicht bereits auf 
die beamtenrechtliche Probezeit angerechnet wor-
den sind.

§ 7 
Wechsel in ein anderes Lehramt

(1) Auf ihren Antrag hin können Beamtinnen und 
Beamte aus dienstlichen Gründen und bei einem 
entsprechenden Lehrkräftebedarf in ein anderes 
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Lehramt wechseln, wenn sie sich für die Aufgaben 
des anderen Lehramtes qualifiziert haben.

(2) Die Zulassung zum Wechsel in ein anderes Lehr-
amt nach Absatz 1 setzt neben einer Lehramtsbe-
fähigung nach § 2 voraus, dass sich die Lehrkraft 
in einer mindestens fünfjährigen Unterrichtstätig-
keit in ihrem bisherigen Lehramt bewährt hat und 
dass die Schulleiterin oder der Schulleiter die Be-
währung durch eine dienstliche Beurteilung bestä-
tigt. Wenn die Lehrkraft aus dienstlichen Gründen 
bereits im angestrebten Lehramt eingesetzt ist, 
wird diese Unterrichtstätigkeit auf die fünfjährige 
Bewährungszeit angerechnet.

(3) Die Lehrkraft hat an fachwissenschaftlichen 
und fachdidaktischen Qualifizierungsmaßnahmen 
des IQSH teilzunehmen. Bei der Entscheidung über 
deren Art und Umfang sind die bisherige Lehramts-
befähigung, die wahrgenommenen hauptberufli-
chen Tätigkeiten und die absolvierten Qualifizie-
rungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Qualifizie-
rungsmaßnahmen müssen innerhalb einer 
mindestens zweijährigen Einführungszeit in die 
Aufgaben des neuen Lehramtes absolviert werden. 

§ 8 
Probezeit

Die Zeit einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge für 
den deutschen Schuldienst in Nordschleswig gilt 
als Probezeit.

§ 9 
Dienstliche Beurteilung

(1) Rechtzeitig vor Ablauf der Probezeit wird ab-
weichend von § 19 Absatz 3 Satz 1 LBG zur Fest-
stellung der Bewährung nur eine dienstliche Beur-
teilung erstellt.

(2) Mindestens vor jeder Ernennung, zur Feststel-
lung der Befähigung für ein anderes Lehramt, zum 
Ende einer Erprobungszeit, bei Bewerbungen auf 
höherwertige Ämter oder aus besonders begründe-
tem dienstlichem Anlass heraus sind Eignung, Be-
fähigung und fachliche Leistung bezogen auf das 
ausgeübte statusrechtliche Amt dienstlich zu beur-
teilen. Liegt der Anlass der Beurteilung in einer 
künftigen anderen Verwendung, ist in der Beurtei-
lung eine Prognose für das angestrebte Amt abzu-
geben.

(3) Der Beurteilungszeitraum umfasst die letzten 
drei Jahre vor dem Beurteilungszeitpunkt. Bei An-
lassbeurteilungen zur Feststellung der Bewährung 
in einer Probezeit oder Erprobungszeit ist der ge-
samte Bewährungszeitraum zu beurteilen. Vor Be-
ginn einer mindestens dreimonatigen Beurlaubung 
ist eine Anlassbeurteilung zu fertigen, wenn die 
letzte Beurteilung zum Beurlaubungsbeginn länger 
als zwölf Monate zurückliegt; anderenfalls ist die 
Beurteilung zu aktualisieren.

(4) Die Leistungsbewertung erstreckt sich auf die 
unterrichtliche Funktion beziehungsweise bei Funk-
tionsstelleninhaberinnen und -inhabern auch auf 
die mit dem Amt verbundene Funktion. Die Befähi-
gungsbewertung bezieht sich auf die im dienstli-
chen Umgang gezeigten Fähigkeiten und Kennt-
nisse. Die Leistungsbewertung und die Befähi-
gungsbewertung werden mit einem Gesamturteil in 
einer Note zusammengefasst. Bei der dienstlichen 
Beurteilung schwerbehinderter Lehrkräfte ist eine 
etwaige Minderung der Einsatz- und Verwendungs-
fähigkeit durch die Behinderung zu berücksichti-
gen.

(5) Die Beurteilung ist der Lehrkraft auszuhändigen, 
mit ihr zu erörtern und zusammen mit dem Ver-
merk über die Eröffnung zur Personalakte zu neh-
men. Die Lehrkraft kann sich nach Aushändigung 
der Beurteilung mündlich oder schriftlich dazu äu-
ßern (Gegenvorstellung) und im Gegenvorstellungs-
verfahren einen Beistand hinzuziehen. Eine schrift-
liche Äußerung der Lehrkraft ist zur Personalakte 
zu nehmen. Können Meinungsverschiedenheiten 
nicht beigelegt werden, ergeht ein förmlicher Be-
scheid durch die Beurteilerin oder den Beurteiler.

(6) Beurteilerin oder Beurteiler der Lehrkraft ist die 
oder der unmittelbare Vorgesetzte in einer Schullei-
tungs- oder Schulaufsichtsfunktion. Ist die oder 
der Vorgesetzte weniger als sechs Monate in dieser 
Funktion gegenüber der Lehrkraft tätig, ist die oder 
der frühere unmittelbare Vorgesetzte für die Beur-
teilung zuständig, wenn sie oder er weiterhin in ei-
ner Schulleitungs- oder Schulaufsichtsfunktion in 
Schleswig-Holstein tätig ist. Ist die oder der Beur-
teiler nicht einem höheren statusrechtlichen Amt 
zugeordnet als die zu beurteilende Lehrkraft, ist die 
oder der Vorgesetzte der oder des unmittelbaren 
Vorgesetzten für die Beurteilung zuständig. Die 
oberste Dienstbehörde kann auch eine andere ge-
eignete Person bestimmen, die ein höheres status-
rechtliches Amt innehat. Satz 3 gilt nicht bei An-
lassbeurteilungen zur Feststellung der Bewährung 
in einer Probezeit gemäß § 5 Absatz 1 LBG oder 
einer Erprobungszeit.

(7) Die Beurteilerin oder der Beurteiler kann von 
Personen, die mindestens das gleiche statusrechtli-
che Amt innehaben, einen Beurteilungsbeitrag an-
fordern, wenn dies für eine sachgerechte Beurtei-
lung erforderlich ist. Die Beurteilerin oder der Beur-
teiler soll einen Beurteilungsbeitrag von früheren 
unmittelbaren Vorgesetzten einholen, wenn inner-
halb des Beurteilungszeitraums ein Vorgesetzten-
wechsel stattgefunden hat. Ist die Lehrkraft mit ei-
nem Teil der Arbeitszeit in einer anderen Dienst-
stelle eingesetzt, ist ein Beurteilungsbeitrag von 
der oder dem Vorgesetzten anzufordern. Beurtei-
lungsbeiträge werden Anlage der Beurteilung.
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Abschnitt 3 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 10 
Fortgeltung von Bestimmungen  

der Landesverordnung über die Laufbahnen  
der Lehrerinnen und Lehrer

(1) Laufbahnbefähigungen, die vor Inkrafttreten 
dieser Verordnung nach den Vorschriften der §§ 15 
bis 24 der Landesverordnung über die Laufbahnen 
der Lehrerinnen und Lehrer (SH.LLVO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 30. Januar 1998 
(GVOBl. Schl.-H. S. 124), zuletzt geändert durch 
§ 35 der Verordnung vom 24. Juni 2011 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 176), Ressortbezeichnung zuletzt er-
setzt durch Artikel 7 der Verordnung vom 16. März 
2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96), in der bis zum  
28. Juli 2016 geltenden Fassung oder nach den 
Vorschriften der §§ 2 und 3 der Landesverordnung 
über die Laufbahn der Laufbahngruppe 2 in der 
Fachrichtung Bildung vom 19. Juli 2016 (GVOBl.
Schl.-H. S. 574) in der bis zum 25. Juli 2019 gel-
tenden Fassung erworben wurden, gelten als Lehr-
amtsbefähigungen im Sinne von §§ 2, 3 oder  
4. Dem ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 
sind dabei die Lehrämter an Grund- und Haupt-
schulen, an Realschulen, an Sonderschulen, an Se-
kundarschulen mit dem Schwerpunkt Sekundar-
stufe I sowie für die Fachpraxis an beruflichen 
Schulen zugeordnet. Die Lehrämter an Gymnasien 
und Gemeinschaftsschulen (Sekundarschullehramt) 
und an berufsbildenden Schulen gehören dem 
zweiten Einstiegsamt an.

(2) Für Lehrkräfte, die sich im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieser Verordnung in einem Laufbahn-
wechsel nach § 9 SH.LLVO in der bis zum 28. Juli 
2016 geltenden Fassung befinden, gilt diese Be-
stimmung weiter mit der Maßgabe, dass sie nach 
dessen erfolgreichem Abschluss eine Lehramtsbe-
fähigung nach § 2 erwerben.

§ 11 
Feststellung der Befähigung für das Lehramt  

an Gemeinschaftsschulen für Grund- und  
Hauptschullehrkräfte

(1) Bei Lehrkräften mit der Befähigung für das Lehr-
amt an Grund- und Hauptschulen soll auf ihren An-
trag hin die Befähigung für das Lehramt an Ge-
meinschaftsschulen durch die oberste Dienstbe-
hörde festgestellt werden. Die Feststellung setzt 
voraus, dass

1. die jeweilige Lehrkraft sich in einer überwiegen-
den Unterrichtstätigkeit in der Sekundarstufe I 
an allgemein bildenden Schulen mit mehreren 
Bildungsgängen im Umfang von mindestens 
fünf Jahren bewährt hat und die oder der je-
weils zuständige Vorgesetzte diese Bewährung 
bestätigt sowie

2. die Lehrkraft sich in dem in Nummer 1 genann-
ten Zeitraum im Umfang von 30 Stunden fort-
gebildet hat.

(2) Die Lehrkraft ist verpflichtet, innerhalb von drei 
Jahren nach Feststellung der Befähigung für das 
Lehramt an Gemeinschaftsschulen an einer vom 
IQSH anerkannten Fortbildungsmaßnahme in Fach-
wissenschaft, Fachdidaktik oder Heterogenität im 
Umfang von weiteren 30 Stunden teilzunehmen 
und diese Teilnahme gegenüber der obersten 
Dienstbehörde nachzuweisen.

§ 12 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
kündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Landesverordnung über die 
Laufbahn der Laufbahngruppe 2 in der Fachrich-
tung Bildung vom 19. Juli 2016 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 574)*) außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 26. Juni 2019
K a r i n  P r i e n

Ministerin
für Bildung, Wissenschaft und Kultur

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2030-16-27
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Anlage  

zu § 4 Absatz 1 LVO-Bildung 

Einstellung von Bewerberinnen und Bewerbern ohne Lehramtsbefähigung (Sonderregelungen 
„Seiteneinstieg“ und „Direkteinstieg“) in den Schuldienst des Landes Schleswig-Holstein 

I. Allgemeine Voraussetzungen 

1. In Fächern oder Fachrichtungen, in denen ein besonders dringender Lehrkräftebedarf 
besteht, können zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung Bewerberinnen und Bewerber 
ohne Lehramtsstudium, jedoch mit einem Hochschulabschluss und geeigneter 
Berufserfahrung, als Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger oder Direkteinsteigerinnen und -
einsteiger  im befristeten Beschäftigtenverhältnis eingestellt und berufsbegleitend für eine 
Lehrtätigkeit qualifiziert werden.  
 

2. Bewerberinnen und Bewerber für einen Seiteneinstieg müssen ein Diplom-/Magisterstudium 
an einer Universität oder einer gleichgestellten Hochschule oder ein Masterstudium an einer 
Hochschule in einer mit dem gesuchten Unterrichtsfach oder mit der gesuchten Fachrichtung 
fachlich und inhaltlich in Zusammenhang stehenden Studienrichtung abgeschlossen haben. 
Für Bewerberinnen und Bewerber mit Erster Staatsprüfung für ein Lehramt oder einem 
entsprechenden Masterabschluss kommt der Seiteneinstieg nicht in Betracht. 
 

3. Bewerberinnen und Bewerber für einen Direkteinstieg müssen ein Studium mit einem 
Bachelor an einer Hochschule oder einem Diplom (FH) in einer mit dem gesuchten 
Unterrichtsfach oder mit der gesuchten Fachrichtung fachlich und inhaltlich in 
Zusammenhang stehenden Studienrichtung abgeschlossen haben. Das Studium muss 
mindestens mit der Abschlussnote „befriedigend“ abgeschlossen worden sein. 
 

4. Bewerberinnen und Bewerber für den Seiten- und den Direkteinstieg müssen eine 
mehrjährige - mindestens zweijährige, fachbezogene Berufserfahrung nachweisen. 
 

5. Die Einstellung im Seiten- oder Direkteinstieg setzt voraus, dass die zu besetzende Stelle nach 
zweimal erfolgter Ausschreibung über den Online Stellenmarkt Schule (pbOn) nicht mit 
Lehramtsbewerberinnen und -bewerber besetzt werden konnte. 
 

6. Bewerberinnen und Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht auf einer 
deutschsprachigen Schule erworben haben, müssen nachweisen, dass sie über die 
Sprachkenntnisse verfügen, die für eine Unterrichtstätigkeit erforderlich sind. Dabei handelt 
es sich um Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift auf dem Niveau C 2 des 
Gemeinsamen Referenzrahmens für Sprache (GeR). 
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II. Qualifizierungsphase 

1. Umfang der Qualifizierungsphase und Organisationsform, Teilzeit 
 

1.1. Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger werden je nach Schulart in zwei Unterrichtsfächern, in 
zwei Fachrichtungen oder in einer Fachrichtung und in einem Unterrichtsfach oder - in 
begründeten Ausnahmefällen - in nur einem Unterrichtsfach oder in nur einer Fachrichtung  
über einen Zeitraum von zwei Jahren qualifiziert. Im Seiteneinstieg an berufsbildenden 
Schulen ist eine Qualifizierung nur in einer Fachrichtung und einem Unterrichtsfach oder - in 
begründeten Ausnahmefällen - nur in einer Fachrichtung möglich. 
 

1.2. Direkteinsteigerinnen und -einsteiger werden je nach Schulart in zwei Unterrichtsfächern,  
zwei Fachrichtungen, in einem Unterrichtsfach und einer Fachrichtung oder - in begründeten 
Ausnahmefällen - in nur einem Unterrichtsfach oder in nur einer Fachrichtung für eine 
Lehrtätigkeit bis zur Fachhochschulreife qualifiziert. An eine zweijährige Qualifizierungsphase 
schließt sich eine einjährige Bewährungsphase zur praktischen Anwendung erworbener 
Fachkompetenzen an, so dass die Weiterbildungsmaßnahme insgesamt drei Jahre dauert. Im 
Direkteinstieg an berufsbildenden Schulen ist eine Qualifizierung nur in einer Fachrichtung 
und einem Unterrichtsfach oder - in begründeten Ausnahmefällen - nur in einer Fachrichtung 
möglich. 
 

1.3. Die parallel zur Unterrichtstätigkeit an der Schule erfolgenden Qualifizierungsmaßnahmen 
erstrecken sich über 24 Monate (bei Vollzeitbeschäftigung). Eine Ableistung in Teilzeit ist in 
36 oder 48 Monaten nach den untenstehenden Modellen möglich. Andere Teilzeitmodelle 
sind nicht möglich. Über Teilzeitanträge entscheidet das für Bildung zuständige Ministerium. 
Die wöchentlichen Unterrichts- und Hospitationsverpflichtungen betragen in allen Schularten: 
 
Seiteneinstieg / Direkteinstieg mit zwei Unterrichtsfächern / Fachrichtungen oder mit einem 
Fach und einer Fachrichtung: 

Vollzeit 24 Monate 1. Jahr 2. Jahr 

Unterrichtsverpflichtung 15 16 

Hospitation bzw. Unterricht 
unter Anleitung 

4 3  

 

  

Teilzeit 36 Monate 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

Unterrichtsverpflichtung 10 11 12 

Hospitation bzw. Unterricht 
unter Anleitung 

3 3 1 
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Teilzeit 48 Monate 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 

Unterrichtsverpflichtung 7 8 9 10 

Hospitation bzw. Unterricht 
unter Anleitung 

3 2 2 0 

 

Seiteneinstieg / Direkteinstieg mit nur einem Unterrichtsfach oder einer Fachrichtung: 

Vollzeit 24 Monate 1. Jahr 2. Jahr 

Unterrichtsverpflichtung 17 18 

Hospitation bzw. Unterricht 
unter Anleitung 

4 3  

 

  

Teilzeit 36 Monate 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

Unterrichtsverpflichtung 11 12 14 

Hospitation bzw. Unterrichtung 
unter Anleitung 

3 3 1 

  

Teilzeit 48 Monate 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 

Unterrichtsverpflichtung 9 9 10 10 

Hospitation bzw. Unterricht 
unter Anleitung 

3 2 2 0 

 
 

1.4. Die Qualifizierungsphase und der eigenverantwortliche Unterricht werden von 
Ausbildungslehrkräften begleitet. Die Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger und die 
Direkteinsteigerinnen und -einsteiger nehmen darüber hinaus an 
Ausbildungsveranstaltungen des Instituts für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-
Holstein (IQSH) für Lehramtsbewerber/innen sowie bei Bedarf an speziell konzipierten 
Blockveranstaltungen des IQSH teil. 
 

1.5. Die berufsbegleitende Qualifizierung findet grundsätzlich außerhalb der Unterrichtszeit statt. 
Die Festlegung der im Einzelfall erforderlichen Inhalte und Zeitanteile erfolgt zu Beginn der 

 
 

 

Qualifizierungsphase in einem Ausbildungsplan. 
 

2. Ziele der Qualifizierung 
 

2.1. Die Qualifizierungsphase soll die Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger und die 
Direkteinsteigerinnen und -einsteiger dazu befähigen, Schülerinnen und Schüler 
unterschiedlicher Leistungsfähigkeit und Begabung sowie unterschiedlicher sozialer und 
kultureller Herkunft zu fördern. Sie soll zudem dazu befähigen, Entwicklungsprozesse der 
Schulen mit zu gestalten. 
 

2.2. Das IQSH legt ergänzend zu den Ausbildungsstandards nach § 25 LehrBG mit Zustimmung des 
für Bildung zuständigen Ministeriums Ausbildungscurricula für die Qualifizierungsphase fest, 
in der die erforderlichen fachlichen, didaktischen und pädagogischen Kenntnisse vermittelt 
werden. 
 

2.3. In der Qualifizierungsphase erwerben Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger und 
Direkteinsteigerinnen und Direkteinsteiger Kompetenzen in 
  Pädagogik, 
  Didaktik und Methodik des Fachunterrichts sowie des fächerverbindenden Lernens, 
  Planung, Durchführung und Nachbereitung des Unterrichts, 
  Beurteilung, Bewertung und Förderung. 

Zu der Befähigung, Entwicklungsprozesse der Schulen mitzugestalten, gehören insbesondere 
Kenntnisse zur bzw. zum 

  unterrichtswirksamen Kooperation der Lehrerinnen und Lehrer, 
  Zusammenarbeit mit Eltern, 
  Betreuung und Beratung der Schülerinnen und Schüler, 
 Mitarbeit in schulischen Gremien, 
  Kennen und Anwenden der rechtlichen Regelungen des Schullebens, 
  Mitgestaltung und Entwicklung von Schule, 
  Selbstmanagement, 
  Erziehung und Beratung und 
 zu Bildungs- und Erziehungseffekten. 

 
3. Zulassung zur Prüfung 

 
3.1. Die Zulassung zur Prüfung setzt eine dienstliche Beurteilung mit mindestens der Note 

„ausreichend“ voraus. 
 

3.2. Bei einer dienstlichen Beurteilung mit der Note „mangelhaft“ ist die Prüfung nicht bestanden. 
Das weitere Verfahren richtet sich nach Nummer 5. 
 

3.3. Eine dienstliche Beurteilung mit der Note „ungenügend“ führt unmittelbar zur 
Nichtzulassung zur Prüfung. In diesen Fällen endet das befristete Arbeitsverhältnis vor Ablauf 
der ursprünglich vereinbarten Frist bereits mit dem Ende des Monats, in dem die 
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Qualifizierungsphase in einem Ausbildungsplan. 
 

2. Ziele der Qualifizierung 
 

2.1. Die Qualifizierungsphase soll die Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger und die 
Direkteinsteigerinnen und -einsteiger dazu befähigen, Schülerinnen und Schüler 
unterschiedlicher Leistungsfähigkeit und Begabung sowie unterschiedlicher sozialer und 
kultureller Herkunft zu fördern. Sie soll zudem dazu befähigen, Entwicklungsprozesse der 
Schulen mit zu gestalten. 
 

2.2. Das IQSH legt ergänzend zu den Ausbildungsstandards nach § 25 LehrBG mit Zustimmung des 
für Bildung zuständigen Ministeriums Ausbildungscurricula für die Qualifizierungsphase fest, 
in der die erforderlichen fachlichen, didaktischen und pädagogischen Kenntnisse vermittelt 
werden. 
 

2.3. In der Qualifizierungsphase erwerben Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger und 
Direkteinsteigerinnen und Direkteinsteiger Kompetenzen in 
  Pädagogik, 
  Didaktik und Methodik des Fachunterrichts sowie des fächerverbindenden Lernens, 
  Planung, Durchführung und Nachbereitung des Unterrichts, 
  Beurteilung, Bewertung und Förderung. 

Zu der Befähigung, Entwicklungsprozesse der Schulen mitzugestalten, gehören insbesondere 
Kenntnisse zur bzw. zum 

  unterrichtswirksamen Kooperation der Lehrerinnen und Lehrer, 
  Zusammenarbeit mit Eltern, 
  Betreuung und Beratung der Schülerinnen und Schüler, 
 Mitarbeit in schulischen Gremien, 
  Kennen und Anwenden der rechtlichen Regelungen des Schullebens, 
  Mitgestaltung und Entwicklung von Schule, 
  Selbstmanagement, 
  Erziehung und Beratung und 
 zu Bildungs- und Erziehungseffekten. 

 
3. Zulassung zur Prüfung 

 
3.1. Die Zulassung zur Prüfung setzt eine dienstliche Beurteilung mit mindestens der Note 

„ausreichend“ voraus. 
 

3.2. Bei einer dienstlichen Beurteilung mit der Note „mangelhaft“ ist die Prüfung nicht bestanden. 
Das weitere Verfahren richtet sich nach Nummer 5. 
 

3.3. Eine dienstliche Beurteilung mit der Note „ungenügend“ führt unmittelbar zur 
Nichtzulassung zur Prüfung. In diesen Fällen endet das befristete Arbeitsverhältnis vor Ablauf 
der ursprünglich vereinbarten Frist bereits mit dem Ende des Monats, in dem die 

 
 

 

Nichtzulassung zur Prüfung mitgeteilt worden ist. 
 
 

4. Abschluss der Qualifizierungsphase (Prüfung) 
 

4.1. Am Ende der Qualifizierung ist eine Prüfung abzulegen. Im Einzelnen werden die folgenden 
Prüfungsleistungen gefordert und wie folgt gewichtet: 
 eine dienstliche Beurteilung, die mit 50% in die Benotung einfließt, 
 je eine Unterrichtsstunde je Fach oder Fachrichtung (jeweils 15%). 

Wird in nur einem Unterrichtsfach oder einer Fachrichtung ausgebildet, sind zwei 
Unterrichtsstunden mit unterschiedlichen Schwerpunkten in dem Unterrichtsfach bzw. 
der Fachrichtung zu erteilen. 

 eine an ein Fallbeispiel gebundene Aufgabe im Bereich Pädagogik, Fachdidaktik, 
Diagnostik oder Schulentwicklung (10%) 

 das Prüfungsgespräch (10%). 
 

4.2. Aus den gewichteten Noten für die einzelnen Prüfungsteile wird eine Note errechnet und auf 
zwei Dezimalstellen gerundet. 
 

4.3. Ein erfolgreicher Abschluss liegt vor, wenn die Prüfung mit den Endnoten „sehr gut“, 
„gut“ oder „befriedigend“ (zahlenmäßig mit 1,00 - 3,49) abgeschlossen wird. Bei Leistungen, 
die darunter liegen (zahlenmäßig ab 3,50), liegt kein erfolgreicher Abschluss der 
Qualifizierungsphase vor. 
 

5. Verlängerung der Qualifizierungsphase und Wiederholung der Prüfung 
 

5.1. Endet die dienstliche Beurteilung mit der Note „mangelhaft“ oder wird die Prüfung nicht mit 
mindestens der Endnote 3,49 bestanden, kann die Prüfung einmal wiederholt werden. 
 

5.2. In diesem Fall wird die Qualifizierungsphase um sechs Monate verlängert. Die wöchentlichen 
Unterrichts- und Hospitationsverpflichtungen richten sich nach den Werten des jeweils 
letzten Jahres der Qualifizierungsphase. 

5.3 Endet auch die erneute dienstliche Beurteilung mit der Note „mangelhaft“ oder wird die 
Wiederholungsprüfung nicht mit einer Endnote von 3,49 oder besser abgelegt, ist eine 
Beschäftigung im schleswig-holsteinischen Schuldienst - auch befristet als Vertretungskraft - 
ausgeschlossen.  

5.4. Die Staatsprüfung wird mit der Prüfung nicht abgelegt. 

5.5  Für das Prüfungsverfahren gelten die §§ 13, 14, 16, 17 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 bis 5, Absatz 3, 
Absatz 4, und §§ 18, 19, 20, 24 und 27 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung Lehrkräfte 
vom 9. Dezember 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 460), geändert durch Verordnung vom 3. Januar 
2018 (GVOBl. Sch.-H. S.12) sinngemäß. 
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Nichtzulassung zur Prüfung mitgeteilt worden ist. 
 
 

4. Abschluss der Qualifizierungsphase (Prüfung) 
 

4.1. Am Ende der Qualifizierung ist eine Prüfung abzulegen. Im Einzelnen werden die folgenden 
Prüfungsleistungen gefordert und wie folgt gewichtet: 
 eine dienstliche Beurteilung, die mit 50% in die Benotung einfließt, 
 je eine Unterrichtsstunde je Fach oder Fachrichtung (jeweils 15%). 

Wird in nur einem Unterrichtsfach oder einer Fachrichtung ausgebildet, sind zwei 
Unterrichtsstunden mit unterschiedlichen Schwerpunkten in dem Unterrichtsfach bzw. 
der Fachrichtung zu erteilen. 

 eine an ein Fallbeispiel gebundene Aufgabe im Bereich Pädagogik, Fachdidaktik, 
Diagnostik oder Schulentwicklung (10%) 

 das Prüfungsgespräch (10%). 
 

4.2. Aus den gewichteten Noten für die einzelnen Prüfungsteile wird eine Note errechnet und auf 
zwei Dezimalstellen gerundet. 
 

4.3. Ein erfolgreicher Abschluss liegt vor, wenn die Prüfung mit den Endnoten „sehr gut“, 
„gut“ oder „befriedigend“ (zahlenmäßig mit 1,00 - 3,49) abgeschlossen wird. Bei Leistungen, 
die darunter liegen (zahlenmäßig ab 3,50), liegt kein erfolgreicher Abschluss der 
Qualifizierungsphase vor. 
 

5. Verlängerung der Qualifizierungsphase und Wiederholung der Prüfung 
 

5.1. Endet die dienstliche Beurteilung mit der Note „mangelhaft“ oder wird die Prüfung nicht mit 
mindestens der Endnote 3,49 bestanden, kann die Prüfung einmal wiederholt werden. 
 

5.2. In diesem Fall wird die Qualifizierungsphase um sechs Monate verlängert. Die wöchentlichen 
Unterrichts- und Hospitationsverpflichtungen richten sich nach den Werten des jeweils 
letzten Jahres der Qualifizierungsphase. 

5.3 Endet auch die erneute dienstliche Beurteilung mit der Note „mangelhaft“ oder wird die 
Wiederholungsprüfung nicht mit einer Endnote von 3,49 oder besser abgelegt, ist eine 
Beschäftigung im schleswig-holsteinischen Schuldienst - auch befristet als Vertretungskraft - 
ausgeschlossen.  

5.4. Die Staatsprüfung wird mit der Prüfung nicht abgelegt. 

5.5  Für das Prüfungsverfahren gelten die §§ 13, 14, 16, 17 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 bis 5, Absatz 3, 
Absatz 4, und §§ 18, 19, 20, 24 und 27 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung Lehrkräfte 
vom 9. Dezember 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 460), geändert durch Verordnung vom 3. Januar 
2018 (GVOBl. Sch.-H. S.12) sinngemäß. 
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6. Bewährungsphase beim Direkteinstieg 
 

6.1. Dem erfolgreichen Abschluss der zweijährigen Qualifizierungsphase folgt für 
Direkteinsteigerinnen und -einsteiger eine einjährige Bewährungsphase, innerhalb derer die 
erworbenen Kenntnisse durch die praktische Unterrichtstätigkeit erweitert und vertieft 
werden. 
 

6.2. Während der Bewährungsphase erhöht sich die wöchentliche Unterrichtsverpflichtung auf 
die volle Pflichtstundenzahl gemäß den Vorgaben der Pflichtstundenverordnung. 
 

6.3. Der erfolgreiche Abschluss der Bewährungsphase setzt eine dienstliche Beurteilung mit 
mindestens der Note „ausreichend“ voraus. Endet die dienstliche Beurteilung mit 
„mangelhaft“, wird die Bewährungsphase um sechs Monate verlängert. Sofern zum Ende 
dieses Zeitraums die dienstliche Beurteilung erneut mit der Note „mangelhaft“ abschließt, ist 
eine Weiterbeschäftigung im schleswig-holsteinischen Schuldienst - auch befristet als 
Vertretungslehrkraft - ausgeschlossen. 
 

7. Weiterbeschäftigung 
 
Nach erfolgreichem Abschluss des Seiten- oder Direkteinstiegs ist die unbefristete 
Weiterbeschäftigung beabsichtigt. Bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen 
kommt nach Feststellung der Lehramtsbefähigung durch das für Bildung zuständige Ministerium 
auch eine Übernahme in das Beamtenverhältnis in Betracht. Grundsätzlich erfolgt die Einstellung 
der Seiteneinsteigerinnen bzw. -einsteiger und Direkteinsteigerinnen bzw. -einsteiger zum Beginn 
eines Schuljahres oder Schulhalbjahres. 
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Landesverordnung 
zur Abwendung von Schäden durch Kormorane

Vom 4. Juli 2019
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 791-8-7

Aufgrund

des § 45 Absatz 7 Satz 4 und 5 des Bundesnatur-
schutzgesetzes in Verbindung mit § 1 der Landes-
verordnung zur Übertragung der Zuständigkeit zum 
Erlass einer Rechtsverordnung zur Abwendung kor-
moranbedingter Schäden vom 17. August 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 499) vom 29. Juli 2009 (BGBl. 
I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706),

verordnet das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des 
Landes Schleswig-Holstein:

§ 1 
Allgemeine Zulassung von Ausnahmen,  

Beschränkungen

(1) Zur Abwendung erheblicher fischereiwirtschaft-
licher Schäden und zum Schutz der natürlich vor-
kommenden Tier- und Pflanzenwelt können Kormo-
rane (Phalacrocorax carbo sinensis) durch Ab-
schuss getötet werden,

1. wenn sie sich in einem Umkreis von 300 Metern 
von stehenden Fischereigeräten, die sich an 
oder auf fischereiwirtschaftlich genutzten Küs-
tengewässern befinden, aufhalten, oder

2. wenn sie sich an oder auf einem Betriebsge-
lände von Teichwirtschaftsbetrieben aufhalten, 
oder

3. wenn sie sich an oder auf Teilen von Küstenge-
wässern oder oberirdischen Gewässern aufhal-
ten, die gemäß Absatz 1 bis 4 und 6 der Anlage 
2 zu § 7 der Küstenfischereiverordnung vom 3. 
Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 802) oder 
nach den §§ 4 und 5 Absatz 1 der Binnenfi-
schereiverordnung vom 29. Juni 2016 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 557) zum Schutz von Fischarten 
ausgewiesen sind, oder

4. wenn sie sich in einem Umkreis von 300 Meter 
auf oder an einem Küstengewässer oder oberir-
dischen Gewässerteil aufhalten, an dem Aalbe-
satzmaßnahmen durchgeführt wurden.

Der Bereich an den Gewässern nach Satz 1 wird 
auf 300 Meter ab der Uferlinie festgelegt. Im Luft-
raum über diesem Bereich und den Gewässern 
nach Satz 1 ist der Abschuss ebenfalls zulässig.

(2) Der Abschuss ist nur in der Zeit vom 15. Au-
gust bis zum 31. März in der Zeit von eineinhalb 

Stunden vor Sonnenaufgang bis eineinhalb Stun-
den nach Sonnenuntergang zulässig. Der Abschuss 
von Kormoranen gemäß Absatz 1 Nummer 4 ist in-
nerhalb des Zeitraums nach Satz 1 für die Dauer 
von 14 Tagen nach der Durchführung entsprechen-
der Aalbesatzmaßnahmen zulässig. Sicher als 
Jungvögel erkannte Kormorane dürfen auf einem 
Betriebsgelände von Teichwirtschaftsbetrieben 
ganzjährig zur Tageszeit getötet werden. Bleischrot 
darf nicht verwendet werden. Getötete Kormorane 
sind von den Besitzverboten des § 44 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
ausgenommen.

(3) Der Abschuss von Kormoranen bleibt im Natio-
nalpark Wattenmeer, in Naturschutzgebieten sowie 
in befriedeten Bezirken gemäß § 4 Absatz 1 und 2 
des Landesjagdgesetzes vom 13. Oktober 1999 
(GVOBl. Schl.-H. S. 300), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 21. Februar 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 
58, ber. 128), verboten. Dies gilt auch in Gebieten 
nach Artikel 4 Absatz 1 und 2 der Richtlinie Num-
mer 147/20091), auch wenn sie noch nicht zum 
Schutzgebiet im Sinne der §§ 13 bis 17 des Lan-
desnaturschutzgesetzes vom 24. Februar 2010 
(GVOBl. Schl.-H. S. 301), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 27. März 2019 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 85), erklärt worden sind. Das Verbot nach Satz 2 
gilt nicht auf fischereiwirtschaftlich genutzten Flä-
chen in folgenden Vogelschutzgebieten:

1. „1423-491 Schlei“ westlich Rabelsund in einem 
Umkreis von 300 Metern von stehenden Fische-
reigeräten in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 
31. Dezember außerhalb folgender Schleiberei-
che: Grödersbyer Noor bei Arnis, Bucht am Nor-
derhaken, Bucht am Süderhaken (Bukenoor), 
Lindauer Noor bei Lindaunis, Gunnebyer Noor 
bei Ulsnis, Büstorfer Noor bei Gut Büstorf, Or-
numer Noor, Missunder Noor bei Missunde, Bro-
dersbyer Noor bei Brodersby/Knöös, Süd- und 
Ostufer der Großen Breite vor Louisenlund und 
Weseby, Umgebungsbereiche um das NSG 
Reesholm und um den Möwenberg (Anlagen 1 
bis 4), hinsichtlich des Abschusses bei Aalbe-
satz gilt der in Absatz 2 für Gebiete außerhalb 
von EU-Vogelschutzgebieten genannte Zeitraum 
vom 15. August bis zum 31. März

2. „1530-491 Östliche Kieler Bucht“ und „1633-491 
Ostsee östlich Wagrien“ in einem Umkreis von 
300 Metern von stehenden Fischereigeräten in 
der Zeit vom 15. August bis zum 14. Oktober,

3. „2031-401 Traveförde“ in einem Umkreis von 
300 Metern von stehenden Fischereigeräten mit 

Anl. 1-4

1) Richtlinie (EG) Nummer 147/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung wildlebender Vogelarten (ABI. L 20 
S. 7), geändert durch Richtlinie (EU) Nummer 17/2013 
des Rates vom 13. Mai 2013 (ABI. L 158 S. 193)
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Ausnahme des Gebiets „Pötenitzer Wiek“ (An-
lage 5) seewärts der Possehl-Brücke in Lübeck 
innerhalb des in Absatz 2 genannten Zulas-
sungszeitraumes.

Die Anlagen 1 bis 5 sind Bestandteil dieser Verord-
nung.

(4) Erwerbsfischerinnen und Erwerbsfischer kön-
nen in einem Umkreis von drei Kilometern um das 
von ihnen fischereiwirtschaftlich genutzte Gewäs-
ser die Neugründung oder Wiederbesetzung von 
Kormorankolonien durch Störungen in der Kolonie-
bildungsphase vom 15. August bis zum 31. März 
verhindern. Dies gilt nicht im Nationalpark Watten-
meer, in Naturschutzgebieten sowie in Gebieten 
nach Artikel 4 Absatz 1 und 2 der Richtlinie Num-
mer 147/2009, auch wenn sie noch nicht zum 
Schutzgebiet im Sinne der §§ 13 bis 17 des Lan-
desnaturschutzgesetzes erklärt worden sind.

§ 2 
Berechtigte Personen

(1) Zum Abschuss nach § 1 Absatz 1 ist berech-
tigt, wer einen Jagdschein besitzt und in dem je-
weiligen Bereich jagdausübungsberechtigt ist oder 
von der in dem jeweiligen Bereich jagdausübungs-
berechtigten Person zum Abschuss ermächtigt 
worden ist.

(2) Die untere Jagdbehörde kann auf Antrag der 
Fischereirechtsinhaberin oder des Fischereirechts-
inhabers einer Jagdscheininhaberin oder einem 
Jagdscheininhaber die Berechtigung zum Abschuss 
nach § 1 Absatz 1 erteilen, wenn innerhalb der 
Zeiträume nach § 1 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 

Satz 3 kein Abschuss durch die in Absatz 1 ge-
nannten Personen getätigt worden ist. Die oder der 
Jagdausübungsberechtigte ist über die Entschei-
dung zu informieren.

(3) Die Tötung von Kormoranen aufgrund dieser 
Verordnung gilt als Jagdausübung im Sinne des  
§ 13 Absatz 6 Satz 2 des Waffengesetzes vom  
11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, ber. 2003  
S. 1957), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2133).

(4) Personen, die gegen Bestimmungen dieser Ver-
ordnung verstoßen, kann die obere Naturschutzbe-
hörde die Befugnisse nach § 1 entziehen.

§ 3 
Berichtspflicht

Wer von der Zulassung nach § 1 Absatz 1 Ge-
brauch gemacht hat, hat der unteren Naturschutz-
behörde bis zum 15. April eines jeden Jahres über 
die im Vorjahr abgeschossenen Kormorane nach ei-
nem von der oberen Naturschutzbehörde vorgege-
benen Muster zu berichten. Entsprechendes gilt für 
Art, Ort und Zeit durchgeführter Störmaßnahmen 
nach § 1 Absatz 4. Das Berichtsmuster ist beim 
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Um-
welt, Natur und Digitalisierung des Landes Schles-
wig-Holstein erhältlich.

§ 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft; sie tritt fünf Jahre nach ihrem In-
krafttreten außer Kraft.

Kiel, 4. Juli 2019

J a n  P h i l l i p p  A l b r e c h t
Minister

für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

Anl.
 5
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Landesverordnung 
 über die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag  

(Landeswahlordnung - LWO)
9. Juli 2019

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 111-1-13

Aufgrund des § 58 des Landeswahlgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 7. Oktober 1991 
(GVOBl. Schl.-H. S. 442, ber. S. 637), zuletzt geän-
dert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 14. Dezem-
ber 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 999), Ressortbezeich-
nungen ersetzt durch Verordnung vom 16. Januar 
2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), verordnet das Minis-
terium für Inneres, ländliche Räume und Integration: 

Inhaltsübersicht:

Abschnitt 1 
Vorbereitung der Wahl

Unterabschnitt 1  
Wahlleitung, Wahlkreise und Wahlbezirke

§ 1 Wahlausschüsse

§ 2 Wahlvorstand

§ 2a Briefwahlvorstand

§ 3 Beweglicher Wahlvorstand

§ 4 Ersatz von Auslagen

§ 5  Wahlkreise; Kreiswahlleiterinnen und Kreis-
wahlleiter

§ 6 Allgemeine Wahlbezirke

§ 7 Sonderwahlbezirke

§ 8  Unterrichtung über die Abgrenzung der Wahl-
bezirke

Unterabschnitt 2  
Wählerverzeichnis

§ 9 Führung des Wählerverzeichnisses

§ 10  Eintragung der Wahlberechtigten in das Wäh-
lerverzeichnis

§ 11 Benachrichtigung der Wahlberechtigten

§ 12 Einsicht in das Wählerverzeichnis

§ 13 Einspruch gegen das Wählerverzeichnis

§ 14  Behandlung von Einsprüchen gegen das Wäh-
lerverzeichnis, Beschwerde

§ 15 Berichtigung des Wählerverzeichnisses

§ 16 Abschluss des Wählerverzeichnisses

Unterabschnitt 3  
Wahlscheine

§ 17 Wahlscheinanträge

§ 18 Erteilung von Wahlscheinen

§ 19  Erteilung von Wahlscheinen an bestimmte 
Personengruppen

§ 20 Vermerk im Wählerverzeichnis

Unterabschnitt 4  
Wahlvorschläge

§ 21  Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen

§ 22  Beteiligungsanzeige der in § 24 Absatz 2 des 
Gesetzes genannten Parteien, Beseitigung 
von Mängeln

§ 23 Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge

§ 24 Vorprüfung der Kreiswahlvorschläge

§ 25 Änderung von Kreiswahlvorschlägen

§ 26 Zulassung der Kreiswahlvorschläge

§ 27  Beschwerde gegen Entscheidungen des Kreis-
wahlausschusses

§ 28 Bekanntmachung der Kreiswahlvorschläge

§ 29 Inhalt und Form der Landeslisten

§ 30  Vorprüfung der Landeslisten, Änderung von 
Landeslisten

§ 31  Zulassung der Landeslisten, Bekanntmachung 
der Wahlvorschläge durch die Landeswahllei-
terin oder den Landeswahlleiter

Unterabschnitt 5  
Sonstige Wahlvorbereitungen

§ 32 Nachwahl

§ 33 Stimmzettel, Umschläge für die Briefwahl

§ 34 Wahlräume

§ 35 Wahlkabinen

§ 36 Wahlurne, Wahltisch

§ 37 Wahlbekanntmachung

Abschnitt 2 
Wahlhandlung

§ 38 Wahldauer

§ 39 Wahlfrieden

§ 40 Ausstattung des Wahlvorstands

§ 41 Vorbereitung der Wahlhandlung

§ 42 Öffentlichkeit

§ 43 Ordnung im Wahlraum

§ 44 Stimmabgabe

§ 45 Hilfeleistung bei der Stimmabgabe

§ 46 Stimmabgabe mit Wahlschein

§ 47 Schluss der Wahlhandlung

§ 48 Wahl in Sonderwahlbezirken
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§ 49  Stimmabgabe in kleineren Krankenhäusern, 
kleineren Alten- und Pflegeheimen, sozialthe-
rapeutischen Anstalten und Justizvollzugsan-
stalten

§ 50 Briefwahl

§ 51 Behandlung der Wahlbriefe

§ 52 Zulassung der Wahlbriefe

Abschnitt 3 
Feststellung des Wahlergebnisses 

§ 53  Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk

§ 54 Zählung der Wählerinnen und Wähler

§ 55 Zählung der Stimmen

§ 56 Ungültige Stimmen, Auslegungsregeln

§ 57 Bekanntgabe des Wahlergebnisses

§ 58 Schnellmeldungen

§ 59 Wahlniederschrift

§ 60 Übergabe und Verwahrung der Wahlunterlagen

§ 61  Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlkreis

§ 62 Ablehnung der Wahl im Wahlkreis

§ 63  Ermittlung und Feststellung des Zweitstim-
menergebnisses im Land

§ 64 Bekanntmachung des Wahlergebnisses

Abschnitt 4  
Wahlprüfung; Listennachfolgerinnen und  

Listennachfolger, Wiederholungswahl

§ 65  Vorbereitung der Wahlprüfung durch die Lan-
deswahlleiterin oder den Landeswahlleiter

§ 66 Bekanntmachung von Entscheidungen

§ 67 Wiederholungswahl

§ 68  Einberufung von Listennachfolgerinnen und 
Listennachfolgern

Abschnitt 5  
Gemeinsame Vorschriften für die  

Abschnitte 1 bis 4

§ 69 Verpflichtung

§ 70 Bekanntmachungen

§ 71 Zustellungen

§ 72 Beschaffung von Stimmzetteln und Vordrucken

§ 73 Sicherung der Wahlunterlagen

§ 74 Vernichtung von Wahlunterlagen

§ 75 Anlagen

Abschnitt 6  
Schlussvorschrift

§ 76 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Abschnitt 1  
Vorbereitung der Wahl

Unterabschnitt 1  
Wahlleitung, Wahlkreise und Wahlbezirke

§ 1  
Wahlausschüsse

(1) Die oder der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit 
der Sitzungen und lädt die Beisitzerinnen und Bei-
sitzer zu den Sitzungen ein. Bei öffentlichen Sit-
zungen (§ 31 Absatz 1 und 2 und § 41 Absatz 3 in 
Verbindung mit § 37 des Landeswahlgesetzes (Ge-
setz) sind Ort, Zeit und Gegenstand vereinfacht be-
kanntzumachen mit dem Hinweis, dass jede Person 
Zutritt zu der Sitzung hat. Die oder der Vorsitzende 
ist befugt, Personen, die die Sitzung stören, aus 
dem Sitzungsraum zu weisen. 

(2) Die oder der Vorsitzende bestellt eine Schrift-
führerin oder einen Schriftführer. 

(3) Über jede Sitzung wird eine Niederschrift gefer-
tigt. Sie wird von der oder dem Vorsitzenden, von 
den Beisitzerinnen und Beisitzern und von der Schrift-
führerin oder dem Schriftführer unterzeichnet. 

(4) Die Vorschriften über die Beisitzerinnen und 
Beisitzer in Absatz 1 und 3, in § 4 Absatz 2 und in 
§ 69 Absatz 1 und 2 Nummer 1 gelten für die nach 
§ 11 Absatz 1 Satz 4 des Gesetzes berufenen Rich-
terinnen und Richter des Oberverwaltungsgerichts 
Schleswig-Holstein entsprechend. 

§ 2  
Wahlvorstand

(1) Bei der Berufung der Mitglieder des Wahlvor-
stands (§ 15 des Gesetzes) bestimmt die Gemein-
dewahlbehörde je eine Beisitzerin oder einen Beisit-
zer zur Schriftführerin oder zum Schriftführer und 
zur Stellvertreterin oder zum Stellvertreter. 

(2) Die Stellvertreterinnen und Stellvertreter der Wahl-
vorsteherin oder des Wahlvorstehers sind zugleich 
Beisitzerinnen und Beisitzer des Wahlvorstands. 

(3) Der Wahlvorstand wird von der Gemeindewahl-
behörde oder in ihrem Auftrag von der Wahlvorste-
herin oder dem Wahlvorsteher einberufen. Er tritt 
am Wahltag rechtzeitig vor Beginn der Wahldauer 
im Wahlraum zusammen. Die Wahlvorsteherin oder 
der Wahlvorsteher leitet die Tätigkeit des Wahlvor-
stands. 

(4) Während der Wahlhandlung müssen immer 
mindestens drei Mitglieder des Wahlvorstands, dar-
unter die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher 
und die Schriftführerin oder der Schriftführer oder 
die jeweilige Stellvertreterin oder der jeweilige Stell-
vertreter, anwesend sein. Bei der Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses sollen alle Mit-
glieder des Wahlvorstands anwesend sein. 

(5) Der Wahlvorstand ist beschlussfähig 
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1. während der Wahlhandlung, wenn mindestens 
drei Mitglieder,

2. bei der Ermittlung und Feststellung des Wahler-
gebnisses, wenn mindestens fünf Mitglieder,

darunter jeweils die Wahlvorsteherin oder der Wahl-
vorsteher und die Schriftführerin oder der Schrift-
führer oder die jeweilige Stellvertreterin oder der 
jeweilige Stellvertreter, anwesend sind. Fehlende 
Beisitzerinnen und Beisitzer sind von der Wahlvor-
steherin oder dem Wahlvorsteher durch Wahlbe-
rechtigte zu ersetzen, wenn es mit Rücksicht auf 
die Beschlussfähigkeit des Wahlvorstands erforder-
lich ist.

(6) Bei Bedarf stellt die Gemeindewahlbehörde dem 
Wahlvorstand die erforderlichen Hilfskräfte zur Ver-
fügung. 

(7) Die Mitglieder des Wahlvorstands dürfen wäh-
rend ihrer Tätigkeit kein auf eine politische Über-
zeugung hinweisendes Zeichen sichtbar tragen. 

§ 2a  
Briefwahlvorstand

Für die Tätigkeit der nach § 18 Absatz 3 und 4 des 
Gesetzes gebildeten Briefwahlvorstände gelten die 
Vorschriften der §§ 2 und 4 Absatz 2 und 4 und 
des § 69 entsprechend mit folgenden Maßgaben: 

1. Die Gemeindewahlbehörde bestimmt, wie viele 
Briefwahlvorstände zu bilden sind, um das Er-
gebnis der Briefwahl noch am Wahltag festzu-
stellen,

2. die Zahl der auf einen Briefwahlvorstand entfal-
lenden Wahlbriefe darf nicht so gering sein, dass 
erkennbar wird, wie einzelne Wahlberechtigte ge-
wählt haben; auf einen Briefwahlvorstand sollen 
mindestens 50 Wahlbriefe entfallen,

3. die Gemeindewahlbehörde macht Ort und Zeit 
des Zusammentritts des Briefwahlvorstandes 
öffentlich bekannt.

§ 3  
Beweglicher Wahlvorstand

Für die Stimmabgabe in kleineren Krankenhäusern, 
kleineren Alten- oder Pflegeheimen, sozialtherapeu-
tischen Anstalten und Justizvollzugsanstalten sol-
len nach Möglichkeit durch die Gemeindewahlbe-
hörde bewegliche Wahlvorstände gebildet werden. 
Der bewegliche Wahlvorstand besteht aus 

1. der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher 
oder der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter 
und

2. zwei Beisitzerinnen und Beisitzern

des Wahlvorstands des zuständigen Wahlbezirks. 
Die Gemeindewahlbehörde kann stattdessen den 
beweglichen Wahlvorstand eines anderen Wahlbe-
zirks beauftragen.

§ 4  
Ersatz von Auslagen

(1) Die Beisitzerinnen und Beisitzer des Wahlkreis-
ausschusses erhalten Sitzungsgelder und Reise-
kosten nach den für Landtagsabgeordnete gelten-
den Bestimmungen. 

(2) Die Beisitzerinnen und Beisitzer der Wahlaus-
schüsse sowie die Mitglieder der Wahlvorstände er-
halten, wenn sie außerhalb ihres Wahlbezirks tätig 
werden, Ersatz ihrer notwendigen Fahrkosten in 
entsprechender Anwendung der §§ 5 und 6 Absatz 
1 des Bundesreisekostengesetzes; sie erhalten au-
ßerdem Tage- und Übernachtungsgelder nach den 
Reisekostenvorschriften für Landesbeamtinnen und 
Landesbeamte, wenn sie außerhalb ihres Wohnorts 
tätig werden. 

(3) Die Wahlleiterinnen und Wahlleiter erhalten bei 
auswärtigen Dienstgeschäften Reisekosten 

1. nach den Reisekostenvorschriften für Landesbe-
amtinnen und Landesbeamte oder

2. nach den für ihr Hauptamt geltenden Vorschrif-
ten, wenn sie Beamtinnen oder Beamte oder Ar-
beitnehmerinnen oder Arbeitnehmer des öffent-
lichen Dienstes sind.

(4) Ein pauschalierter Auslagenersatz in angemes-
sener Höhe kann den Mitgliedern 

1. der Wahlausschüsse für die Teilnahme an einer 
nach § 1 einberufenen Sitzung und 

2. der Wahlvorstände für den Wahltag

gewährt werden. Der pauschalierte Auslagenersatz 
ist auf ein Tagegeld nach den Absätzen 2 und 3 
anzurechnen.

§ 5  
Wahlkreise; Kreiswahlleiterinnen  

und Kreiswahlleiter

(1) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahllei-
ter veröffentlicht den Beschluss des Wahlkreisaus-
schusses über die Wahlkreiseinteilung nach § 17 
Absatz 1 in Verbindung mit § 16 des Gesetzes 
spätestens 35 Monate nach Beginn der Wahlperi-
ode des Landtages im Gesetz- und Verordnungs-
blatt für Schleswig-Holstein. Hat der Wahlkreisaus-
schuss vor einer Landtagswahl die Einteilung der 
Wahlkreise nicht verändert, bedarf es keiner Veröf-
fentlichung der unveränderten Wahlkreiseinteilung. 

(2) Das für Wahlen und Abstimmungen zuständige 
Ministerium gibt die Namen der Kreiswahlleiterin-
nen und Kreiswahlleiter sowie der Stellvertreterin-
nen und Stellvertreter im Amtsblatt für Schleswig-
Holstein bekannt. 

§ 6  
Allgemeine Wahlbezirke

(1) Gemeinden mit nicht mehr als 2.500 Einwohne-
rinnen und Einwohnern bilden in der Regel einen 
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Wahlbezirk. Größere Gemeinden werden in meh-
rere Wahlbezirke eingeteilt; die Wahlbezirke sind zu 
nummerieren. Kein Wahlbezirk soll mehr als 2.500 
Einwohnerinnen und Einwohner aufweisen. Die 
Wahlbezirke dürfen nicht so eng begrenzt sein, 
dass das Wahlgeheimnis gefährdet wird. 

(2) Werden nach § 18 Absatz 5 des Gesetzes Ge-
meinden mit anderen Gemeinden oder mit Teilen 
von anderen Gemeinden zu einem Wahlbezirk ver-
einigt, teilt die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahl-
leiter dies unverzüglich den beteiligten Gemeinden 
und Ämtern mit. Sofern erforderlich, bestimmt die 
Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter, welche 
Gemeinde die Wahl durchführt. 

§ 7  
Sonderwahlbezirke

Für Krankenhäuser, Altenheime, Altenwohnheime, 
Pflegeheime, Erholungsheime und gleichartige Ein-
richtungen mit einer größeren Anzahl von Wahlbe-
rechtigten, die keinen Wahlraum außerhalb der Ein-
richtung aufsuchen können, sollen nach Möglich-
keit Sonderwahlbezirke zur Stimmabgabe für 
Wahlscheininhaberinnen und Wahlscheininhaber 
gebildet werden. Mehrere Einrichtungen können zu 
einem Sonderwahlbezirk zusammengefasst wer-
den. Wird ein Sonderwahlbezirk nicht gebildet, gilt 
§ 3 entsprechend. 

§ 8  
Unterrichtung über die Abgrenzung  

der Wahlbezirke

Die Abgrenzung der Wahlbezirke ist umgehend der 
Kreiswahlleiterin oder dem Kreiswahlleiter mitzutei-
len. 

Unterabschnitt 2  
Wählerverzeichnis

§ 9  
Führung des Wählerverzeichnisses

(1) Die Gemeindewahlbehörde legt vor jeder Wahl 
für jeden allgemeinen Wahlbezirk (§ 6) ein Ver-
zeichnis der Wahlberechtigten nach Familiennamen 
und Vornamen, Geburtsdatum und Wohnung an. 
Das Wählerverzeichnis kann auch im automatisier-
ten Verfahren geführt werden. 

(2) Das Wählerverzeichnis wird unter fortlaufender 
Nummer in alphabetischer Reihenfolge der Famili-
ennamen, bei gleichen Familiennamen der Vorna-
men, angelegt. Es kann auch nach Ortsteilen, Stra-
ßen und Hausnummern gegliedert werden. Es ent-
hält je eine Spalte für Vermerke über die 
Stimmabgabe und für Bemerkungen. 

(3) Besteht ein Wahlbezirk aus mehreren Gemein-
den oder Teilen mehrerer Gemeinden, legt jede Ge-
meindewahlbehörde das Wählerverzeichnis für ih-
ren Teil des Wahlbezirks an. 

§ 10  
Eintragung der Wahlberechtigten in  

das Wählerverzeichnis

(1) In das Wählerverzeichnis werden von Amts we-
gen alle Wahlberechtigten (§ 5 des Gesetzes) ein-
getragen, die am 42. Tag vor der Wahl (Stichtag) 
bei der Meldebehörde für eine Wohnung, bei meh-
reren Wohnungen für die Hauptwohnung, im Wahl-
bezirk gemeldet sind. 

(2) In das Wählerverzeichnis werden auf Antrag 
ferner alle Wahlberechtigten eingetragen, die sich 
im Wahlbezirk sonst gewöhnlich aufhalten und im 
Bundesgebiet für eine Wohnung nicht gemeldet 
sind. 

(3) Verlegt eine wahlberechtigte Person, die nach 
Absatz 1 im Wählerverzeichnis eingetragen ist, ihre 
Wohnung und meldet sie sich vor Beginn der Ein-
sichtsfrist für das Wählerverzeichnis (§ 12 Absatz 
1) bei der Meldebehörde der Zuzugsgemeinde an, 
wird sie dort nur auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen. Eine nach Absatz 1 im Wählerver-
zeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, die 
sich innerhalb derselben Gemeinde für eine andere 
Wohnung anmeldet, bleibt in dem Wählerverzeich-
nis des Wahlbezirks eingetragen, für den sie am 
Stichtag gemeldet war. Die wahlberechtigte Person 
ist bei der Anmeldung über die Regelung in den 
Sätzen 1 und 2 zu belehren. Erfolgt die Eintragung 
auf Antrag, benachrichtigt die Gemeindewahlbe-
hörde der Zuzugsgemeinde hiervon unverzüglich 
die Gemeindewahlbehörde der Fortzugsgemeinde, 
die die wahlberechtigte Person in ihrem Wählerver-
zeichnis streicht. Wenn im Fall des Satzes 1 bei der 
Gemeindewahlbehörde der Fortzugsgemeinde eine 
Mitteilung über den Ausschluss vom Wahlrecht 
vorliegt oder nachträglich eingeht, benachrichtigt 
sie hiervon unverzüglich die Gemeindewahlbehörde 
der Zuzugsgemeinde, die die wahlberechtigte Per-
son in ihrem Wählerverzeichnis streicht; die betrof-
fene Person ist von der Streichung zu unterrichten. 

(4) Bezieht eine wahlberechtigte Person, die nach 
Absatz 1 im Wählerverzeichnis eingetragen ist, in 
einer anderen Gemeinde eine weitere Wohnung, 
die ihre Hauptwohnung wird, oder verlegt sie ihre 
Hauptwohnung in eine andere Gemeinde, gilt, 
wenn sie sich vor dem Beginn der Einsichtsfrist für 
das Wählerverzeichnis bei der Meldebehörde an-
meldet, Absatz 3 entsprechend. 

(5) Absatz 3 Satz 1 und 3 gilt entsprechend für 
Wahlberechtigte, die am Stichtag 

1. im Bundesgebiet für eine Wohnung nicht gemel-
det sind und sich vor dem Beginn der Einsichts-
frist für das Wählerverzeichnis bei der Meldebe-
hörde für eine Wohnung anmelden oder 

2. für eine Nebenwohnung in einer Gemeinde in 
Schleswig-Holstein gemeldet sind und sich vor 
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dem Beginn der Einsichtsfrist für das Wählerver-
zeichnis bei der Meldebehörde dieser oder einer 
anderen Gemeinde in Schleswig-Holstein für die 
Hauptwohnung anmelden.

§ 11  
Benachrichtigung der Wahlberechtigten

(1) Spätestens am Tag vor der Bereithaltung des 
Wählerverzeichnisses zur Einsichtnahme benach-
richtigt die Gemeindewahlbehörde jede wahlbe-
rechtigte Person, die im Wählerverzeichnis einge-
tragen ist. Die Benachrichtigung erfolgt in Leichter 
Sprache nach dem Muster der Anlage 1 im DIN 
A4- Format und soll enthalten 

1. den Familiennamen, den Vornamen (bei mehre-
ren Vornamen den oder die Rufnamen) und die 
Wohnung der wahlberechtigten Person,

2. die Angabe des Wahlbezirks und des Wahlkrei-
ses,

3. die Angabe des Wahlraums,

4. die Angabe, ob der Wahlraum barrierefrei im 
Sinne des § 2 Absatz 3 des Landesbehinderten-
gleichstellungsgesetzes in der Fassung vom 18. 
November 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 582), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 2. April 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 76), zu erreichen ist, und 
ein Hinweis, wo Wahlberechtigte Informationen 
über barrierefreie Wahlräume erhalten können, 

5. die Angabe der Wahldauer,

6. die Nummer, unter der die wahlberechtigte Per-
son im Wählerverzeichnis eingetragen ist,

7. die Aufforderung, die Wahlbenachrichtigung zur 
Wahl mitzubringen und den Personalausweis 
oder Reisepass bereitzuhalten,

8. die Belehrung, dass die Wahlbenachrichtigung 
einen Wahlschein nicht ersetzt und daher nicht 
zur Wahl in einem anderen als dem angegebe-
nen Wahlraum berechtigt,

9. die Belehrung über die Beantragung eines Wahl-
scheines und über die Übersendung von Brief-
wahlunterlagen; sie muss mindestens Hinweise 
darüber enthalten,

a) dass der Wahlscheinantrag nur auszufüllen 
ist, wenn die wahlberechtigte Person in ei-
nem anderen Wahlbezirk ihres Wahlkreises 
oder durch Briefwahl wählen will,

b) unter welchen Voraussetzungen ein Wahlschein 
erteilt wird (§ 17 Absatz 3 und 5 Satz 3), 

c) dass eine andere als die wahlberechtigte Per-
son den Wahlscheinantrag für diese nur stel-
len kann, wenn sie eine schriftliche Voll-
macht vorlegt,

d) dass der Wahlschein und die Briefwahlunter-
lagen einer anderen als der wahlberechtigten 
Person persönlich nur ausgehändigt werden 

dürfen, wenn die Voraussetzungen des § 18 
Absatz 5 vorliegen; die Voraussetzungen 
sind im Einzelnen anzugeben, 

10. den auffälligen Hinweis, dass die wahlberech-
tigte Person ihren Wahlscheinantrag auch direkt 
bei der Gemeindewahlbehörde abgeben und die 
Briefwahl gleich an Ort und Stelle vollziehen 
kann.

(2) Der Benachrichtigung nach Absatz 1 ist ein Vor-
druck für einen Wahlscheinantrag in Leichter Spra-
che beizufügen. Für den Mindestinhalt des Vor-
drucks ist das Muster der Anlage 1 a maßgebend; 
Abweichungen in der Gestaltung sind zulässig. 

§ 12  
Einsicht in das Wählerverzeichnis

(1) Das Wählerverzeichnis ist an den Werktagen vom 
20. bis zum 16. Tag vor der Wahl während der allge-
meinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme bereit zu 
halten. Wird das Wählerverzeichnis im automatisier-
ten Verfahren geführt, kann die Einsichtnahme durch 
ein Datensichtgerät ermöglicht werden. Es ist sicher-
zustellen, dass Bemerkungen (§ 15 Absatz 3) im 
Klartext gelesen werden können. Das Datensichtge-
rät darf nur von einer oder einem Bediensteten der 
Gemeindewahlbehörde bedient werden. 

(2) Die Gemeindewahlbehörde macht spätestens 
am 24. Tag vor der Wahl nach dem Muster der An-
lage 2 bekannt, 

1. von wem, zu welchen Zwecken und unter wel-
chen Voraussetzungen, wo, wie lange und zu 
welchen Tagesstunden das Wählerverzeichnis 
eingesehen werden kann,

2. dass bei der Gemeindewahlbehörde innerhalb 
der Einsichtsfrist schriftlich oder zur Nieder-
schrift Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
eingelegt werden kann,

3. dass den Wahlberechtigten, die im Wählerver-
zeichnis eingetragen sind, spätestens bis zum 
21. Tag vor der Wahl eine Wahlbenachrichtigung 
zugeht,

4. bei welcher Stelle, in welcher Zeit und unter 
welchen Voraussetzungen Wahlscheine bean-
tragt werden können,

5. wie durch Briefwahl gewählt wird.

(3) Das Recht zur Überprüfung gemäß § 19 Absatz 
1 Satz 2 des Gesetzes besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die zu Beginn 
der Einsichtsfrist eine Auskunftssperre gemäß § 51 
Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes vom 3. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1084), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 11 Absatz 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2745), besteht. 

(4) Innerhalb der Einsichtsfrist ist das Anfertigen 
von Auszügen aus dem Wählerverzeichnis durch 
Wahlberechtigte zulässig, soweit dies im Zusam-

Anl.
 1 Anl. 1a

Anl. 2
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menhang mit der Prüfung des Wahlrechts einzelner 
bestimmter Personen steht. Die Auszüge dürfen 
nur für diesen Zweck verwendet und unbeteiligten 
Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

§ 13  
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis

(1) Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder 
unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist 
Einspruch einlegen. 

(2) Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Gemeindewahlbehörde einzulegen; die Schrift-
form gilt auch durch Telefax als gewahrt. Soweit die 
behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat 
die Einspruchsführerin oder der Einspruchsführer die 
erforderlichen Beweismittel beizubringen. 

§ 14  
Behandlung von Einsprüchen gegen das  

Wählerverzeichnis, Beschwerde

(1) Will die Gemeindewahlbehörde einem Einspruch 
gegen die Eintragung einer anderen Person stattge-
ben, hat sie dieser vor der Entscheidung Gelegen-
heit zur Äußerung zu geben. 

(2) Die Gemeindewahlbehörde hat ihre Entschei-
dung der Einspruchsführerin oder dem Einspruchs-
führer und der oder dem Betroffenen spätestens 
am zehnten Tag vor der Wahl zuzustellen und auf 
den zulässigen Rechtsbehelf hinzuweisen. Einem 
auf Eintragung gerichteten Einspruch gibt die Ge-
meindewahlbehörde in der Weise statt, dass sie der 
oder dem Wahlberechtigten nach Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses die Wahlbenachrichtigung 
zugehen lässt; ist die oder der Wahlberechtigte be-
reits in einer anderen Gemeinde nach § 10 Absatz 
1 im Wählerverzeichnis eingetragen, gilt § 10 Ab-
satz 3 Satz 4 und 5 entsprechend. 

(3) Gegen die Entscheidung der Gemeindewahlbe-
hörde kann binnen zwei Tagen nach Zustellung Be-
schwerde an die Kreiswahlleiterin oder den Kreis-
wahlleiter eingelegt werden. Die Beschwerde ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde-
wahlbehörde einzulegen. Die Gemeindewahlbe-
hörde legt die Beschwerde mit den Vorgängen un-
verzüglich der Kreiswahlleiterin oder dem Kreis-
wahlleiter vor. Diese oder dieser entscheidet über 
die Beschwerde spätestens am vierten Tag vor der 
Wahl; Absatz 1 gilt entsprechend. Die Entschei-
dung über die Beschwerde ist den Beteiligten und 
der Gemeindewahlbehörde bekannt zu geben. Sie 
ist vorbehaltlich anderer Entscheidung im Wahlprü-
fungsverfahren endgültig. 

§ 15  
Berichtigung des Wählerverzeichnisses

(1) Nach Beginn der Einsichtsfrist können Personen 
nur auf Einspruch in das Wählerverzeichnis einge-
tragen oder darin gestrichen werden. 

(2) Ist das Wählerverzeichnis offensichtlich unrich-
tig oder unvollständig, kann es die Gemeindewahl-
behörde auch von Amts wegen berichtigen. Dies 
gilt nicht für Fälle, die Gegenstand eines Ein-
spruchsverfahrens sind. § 14 gilt entsprechend. 
Die Frist für die Zustellung der Entscheidung (§ 14 
Absatz 2 Satz 1) und für die Entscheidung über die 
Beschwerde (§ 14 Absatz 3 Satz 4) gilt nur, wenn 
die von Amts wegen behebbaren Mängel vor dem 
zwölften Tag vor der Wahl bekannt werden. 

(3) Alle vom Beginn der Einsichtsfrist ab vorge-
nommenen Änderungen sind in der Spalte „Bemer-
kungen“ zu erläutern und mit Datum und Unter-
schrift der oder des vollziehenden Bediensteten, im 
automatisierten Verfahren an Stelle der Unterschrift 
mit einem Hinweis auf die verantwortliche Bediens-
tete oder den verantwortlichen Bediensteten zu 
versehen. 

(4) Nach Abschluss des Wählerverzeichnisses 
(§ 16) sind Änderungen mit Ausnahme der in Ab-
satz 2 und in § 41 Absatz 1 vorgesehenen Berichti-
gungen nicht mehr zulässig. 

§ 16  
Abschluss des Wählerverzeichnisses

(1) Das Wählerverzeichnis ist spätestens am Tag 
vor der Wahl, jedoch nicht früher als am dritten Tag 
vor der Wahl, durch die Gemeindewahlbehörde ab-
zuschließen. Sie stellt dabei die Anzahl der Wahl-
berechtigten des Wahlbezirks fest. Der Abschluss 
wird nach dem Muster der Anlage 3 beurkundet. 
Bei automatisierter Führung des Wählerverzeichnis-
ses ist vor der Beurkundung ein Ausdruck herzu-
stellen. 

(2) Ist ein Wahlbezirk nach § 18 Absatz 5 des Ge-
setzes gebildet worden, werden die Wählerver-
zeichnisse der einzelnen Gemeinden oder Gemein-
deteile von der Gemeindewahlbehörde, die die Wahl 
durchführt, zum Wählerverzeichnis des Wahlbe-
zirks verbunden und abgeschlossen. 

Unterabschnitt 3  
Wahlscheine

§ 17  
Wahlscheinanträge

(1) Eine wahlberechtigte Person, die in das Wähler-
verzeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag einen 
Wahlschein. 

(2) Eine wahlberechtigte Person, die nicht in das 
Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält auf An-
trag einen Wahlschein, wenn 

1. sie nachweist, dass sie ohne Verschulden die 
Einspruchsfrist (§ 13 Absatz 1) versäumt hat, 

2. ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Einspruchsfrist entstanden ist oder

3. ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Ab-

Anl. 3
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schluss des Wählerverzeichnisses der Gemein-
dewahlbehörde bekannt geworden ist.

(3) Der Wahlschein kann schriftlich, mündlich oder 
elektronisch in dokumentierbarer Form bei der Ge-
meindewahlbehörde beantragt werden. Die Schrift-
form gilt auch durch Telefax als gewahrt. Eine tele-
fonische Antragstellung ist unzulässig. 

(4) Wer den Antrag für eine andere Person stellt, 
muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. 

(5) Wahlscheine können bis zum zweiten Tag vor 
der Wahl, 12.00 Uhr, beantragt werden. In den Fäl-
len des Absatzes 2 können Wahlscheine noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragt werden. Satz 2 
gilt auch, wenn wegen plötzlicher Erkrankung der 
Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten aufgesucht werden kann. 

(6) Verspätet eingegangene schriftliche Anträge 
sind unbearbeitet mit den dazugehörigen Briefum-
schlägen zu verpacken und vorläufig aufzubewah-
ren. 

(7) Gegen die Versagung eines Wahlscheins kann 
Einspruch eingelegt werden. § 13 Absatz 2 und  
§ 14 Absatz 2 und 3 gelten entsprechend. Die Frist 
für die Zustellung der Entscheidung (§ 14 Absatz 2 
Satz 1) und für die Entscheidung über die Be-
schwerde (§ 14 Absatz 3 Satz 4) gilt nur, wenn 
der Einspruch vor dem zwölften Tag vor der Wahl 
eingelegt worden ist. 

§ 18  
Erteilung von Wahlscheinen

(1) Der Wahlschein wird nach dem Muster der An-
lage 4 von der Gemeindewahlbehörde der Ge-
meinde erteilt, in deren Wählerverzeichnis die oder 
der Wahlberechtigte eingetragen ist oder hätte ein-
getragen werden müssen. 

(2) Wahlscheine dürfen nicht vor dem 41. Tag vor 
der Wahl erteilt werden. 

(3) Der Wahlschein muss von der oder dem mit der 
Erteilung beauftragten Bediensteten eigenhändig 
unterschrieben werden und mit dem Dienstsiegel 
versehen sein. Das Dienstsiegel kann eingedruckt 
werden. Wird der Wahlschein mit Hilfe automati-
scher Einrichtungen erstellt, kann abweichend von 
Satz 1 die Unterschrift fehlen; stattdessen ist der 
Name der oder des Bediensteten einzudrucken. 

(4) Dem Wahlschein sind beizufügen 

1. ein amtlicher Stimmzettel des Wahlkreises,

2. ein amtlicher Stimmzettelumschlag,

3. ein amtlicher Wahlbriefumschlag, auf dem

a) die vollständige Anschrift der Gemeinde-
wahlbehörde angegeben ist,

b) der Wahlkreis bezeichnet ist, für den der 
Stimmzettel gilt, und

c) der nach § 18 Absatz 2 des Gesetzes für die 
Briefwahl bestimmte Wahlbezirk oder der 
nach § 18 Absatz 3 und 4 des Gesetzes für 
die Briefwahl bestimmte Wahlvorstand be-
zeichnet ist, 

4. ein Merkblatt zur Briefwahl nach dem Muster 
der Anlage 5. 

Satz 1 gilt nicht in den Fällen des § 19. 

(5) Einer anderen als der wahlberechtigten Person 
persönlich dürfen der Wahlschein und die Brief-
wahlunterlagen nur dann ausgehändigt werden, 
wenn der von der wahlberechtigten Person unter-
schriebene Wahlscheinantrag (§ 17 Absatz 3) oder 
eine schriftliche Vollmacht zur Beantragung des 
Wahlscheins (§ 17 Absatz 4) oder eine schriftliche 
Vollmacht zur Entgegennahme des Wahlscheins 
vorgelegt wird. Postsendungen sind von der Ge-
meindewahlbehörde freizumachen. Die Gemeinde-
wahlbehörde übersendet der wahlberechtigten Per-
son den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen 
mit Luftpost, wenn sich aus dem Antrag ergibt, 
dass sie aus einem außereuropäischen Gebiet wäh-
len will, oder wenn dies sonst geboten erscheint. 
Wird der Wahlschein in elektronisch dokumentier-
barer Form beantragt und erfolgt die Versendung 
des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen an 
eine andere als die Wohnanschrift der wahlberech-
tigten Person, versendet die Gemeindewahlbehörde 
gleichzeitig eine entsprechende Mitteilung an die 
Wohnanschrift. 

(6) Holt die wahlberechtigte Person selbst den 
Wahlschein und die Briefwahlunterlagen bei der 
Gemeindewahlbehörde ab, soll ihr Gelegenheit ge-
geben werden, die Briefwahl an Ort und Stelle aus-
zuüben. Es ist sicherzustellen, dass der Stimmzet-
tel unbeobachtet gekennzeichnet und in den 
Stimmzettelumschlag gelegt werden kann. 

(7) Über die erteilten Wahlscheine führt die Ge-
meindewahlbehörde ein Wahlscheinverzeichnis, in 
dem die Fälle des § 17 Absatz 2 gesondert aufge-
führt werden. Das Verzeichnis wird als Liste oder 
als Sammlung der Durchschriften der Wahlscheine 
geführt. Auf dem Wahlschein sind zu vermerken 

1. die Nummer, unter der der Wahlschein im Wahl-
scheinverzeichnis eingetragen ist,

2. die Nummer, unter der die wahlberechtigte Per-
son im Wählerverzeichnis geführt wird,

3. bei nicht im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten, dass der Wahlschein nach  
§ 17 Absatz 2 erteilt worden ist. 

(8) Wird eine wahlberechtigte Person, die bereits ei-
nen Wahlschein erhalten hat, im Wählerverzeichnis 
gestrichen, ist der Wahlschein für ungültig zu erklä-
ren und das Wahlscheinverzeichnis zu berichtigen. 
Die Gemeindewahlbehörde führt ein Verzeichnis, in 
das der Name dieser Person und die Nummer des für 
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ungültig erklärten Wahlscheins aufzunehmen sind, 
und verständigt hiervon die Kreiswahlleiterin oder den 
Kreiswahlleiter. Diese oder dieser unterrichtet die an-
deren Gemeindewahlbehörden des Wahlkreises über 
die Ungültigkeit des Wahlscheins, die ihre Verzeich-
nisse nach Satz 2 entsprechend ergänzen. In den Fäl-
len des § 40 Absatz 2 Nummer 1 Satz 3 des Geset-
zes ist im Wahlscheinverzeichnis und im Verzeichnis 
der für ungültig erklärten Wahlscheine in geeigneter 
Form zu vermerken, dass insoweit kein Grund für die 
Zurückweisung des Wahlbriefes vorliegt. 

(9) Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Ver-
sichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass 
ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein mit einer neuen Nummer erteilt 
werden; Absatz 8 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend. 

§ 19  
Erteilung von Wahlscheinen an bestimmte  

Personengruppen

Die Gemeindewahlbehörde fordert spätestens am 
achten Tag vor der Wahl von den Leitungen der Ein-
richtungen, für die ein Sonderwahlbezirk gebildet 
worden ist (§ 7) oder für deren Wahlberechtigte die 
Stimmabgabe vor einem beweglichen Wahlvorstand 
vorgesehen ist (§ 3), ein Verzeichnis der wahlbe-
rechtigten Personen aus der Gemeinde, die sich in 
der Einrichtung befinden oder dort beschäftigt sind 
und die am Wahltag in der Einrichtung wählen wol-
len. Sie erteilt diesen Wahlberechtigten Wahlscheine 
und übersendet sie der Leitung der Einrichtung zur 
unverzüglichen Aushändigung. Für die Briefwahl gel-
ten die allgemeinen Bestimmungen. 

§ 20  
Vermerk im Wählerverzeichnis

(1) Hat eine wahlberechtigte Person einen Wahl-
schein erhalten, wird im Wählerverzeichnis in der 
Spalte für den Vermerk über die Stimmabgabe 
„Wahlschein” oder „W” eingetragen. 

(2) Ist das Wählerverzeichnis bereits abgeschlos-
sen, ist der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorste-
her bis zum Beginn der Wahlhandlung ein Verzeich-
nis der im Wählerverzeichnis eingetragenen Wahl-
berechtigten zu übermitteln, die nachträglich einen 
Wahlschein erhalten haben. Nach Beginn der Wahl-
handlung dürfen Wahlscheine an Wahlberechtigte, 
die im Wählerverzeichnis eingetragen sind, von der 
Gemeindewahlbehörde nur ausgestellt werden, 
wenn zuvor vom Wahlvorstand der Vermerk nach 
Absatz 1 eingetragen worden ist. 

Unterabschnitt 4  
Wahlvorschläge

§ 21  
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Nach Bestimmung des Wahltags fordert die Lan-
deswahlleiterin oder der Landeswahlleiter durch öf-

fentliche Bekanntmachung zur möglichst frühzeiti-
gen Einreichung der Wahlvorschläge auf und weist 
auf die Voraussetzungen für die Einreichung von 
Wahlvorschlägen nach § 24 Absatz 2 des Gesetzes 
hin. Sie oder er gibt bekannt, wo und bis zu wel-
chem Zeitpunkt die Anzeigen nach § 24 Absatz 2 
des Gesetzes und die Wahlvorschläge eingereicht 
werden müssen, und weist auf die Bestimmungen 
über Inhalt und Form der Wahlvorschläge hin. 

§ 22  
Beteiligungsanzeige der in § 24 Absatz 2  

des Gesetzes genannten Parteien, Beseitigung  
von Mängeln

(1) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahllei-
ter vermerkt auf jeder Beteiligungsanzeige den Tag 
des Eingangs und prüft unverzüglich, ob sie den 
Anforderungen des Gesetzes entspricht. Stellt sie 
oder er Mängel fest, benachrichtigt sie oder er so-
fort den Landesvorstand der Partei und fordert ihn 
auf, behebbare Mängel rechtzeitig zu beseitigen; 
dabei hat sie oder er darauf hinzuweisen, dass 
nach § 24 Absatz 3 des Gesetzes 

1. nach Ablauf der Anzeigefrist nur noch Mängel 
an sich gültiger Anzeigen behoben werden kön-
nen,

2. nach der Entscheidung über die Feststellung der 
Parteieigenschaft jede Mängelbeseitigung aus-
geschlossen ist,

3. der Landesvorstand der Partei gegen Verfügun-
gen der Landeswahlleiterin oder des Landes-
wahlleiters den Landeswahlausschuss anrufen 
kann.

(2) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahllei-
ter lädt die Vereinigungen, die ihre Beteiligung an 
der Wahl angezeigt haben, zu der Sitzung, in der 
über ihre Anerkennung als Partei für die Wahl ent-
schieden wird. Sie oder er legt dem Landeswahl-
ausschuss die Beteiligungsanzeigen vor und berich-
tet über das Ergebnis der Vorprüfung. Vor der Be-
schlussfassung ist den erschienenen Beteiligten 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(3) Im Anschluss an die Feststellung nach § 24 Ab-
satz 5 des Gesetzes gibt die Landeswahlleiterin 
oder der Landeswahlleiter die Entscheidung des 
Landeswahlausschusses in der Sitzung unter kur-
zer Angabe der Gründe bekannt. Ist eine Partei 
oder Vereinigung wegen der Feststellung an der 
Einreichung von Wahlvorschlägen gehindert, weist 
die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter 
dabei auf den Rechtsbehelf der Beschwerde nach  
§ 24 Absatz 6 des Gesetzes hin. Die Entscheidung 
des Landeswahlausschusses ist von der Landes-
wahlleiterin oder dem Landeswahlleiter nach § 70 
bekannt zu machen. 

(4) Die Niederschrift über die Sitzung ist unverzüg-
lich auszufertigen. In der Niederschrift sind die die 
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Entscheidung tragenden Gründe darzustellen. Die 
Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter über-
mittelt den Parteien oder Vereinigungen, die durch 
die Feststellung des Landeswahlausschusses an 
der Einreichung von Wahlvorschlägen gehindert 
sind, unverzüglich, spätestens am Tag nach der 
Sitzung des Landeswahlausschusses, auf schnells-
tem Wege eine Ausfertigung des sie betreffenden 
Teils der Niederschrift mit den nach Absatz 3 Satz 2 
erforderlichen Hinweisen. 

§ 23  
Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge

(1) Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster 
der Anlage 6 eingereicht werden. Er muss enthalten 

1. den Familiennamen, den Vornamen (bei mehre-
ren Vornamen den oder die Rufnamen), den Be-
ruf oder Stand, das Geburtsdatum und die An-
schrift (Hauptwohnung) der Bewerberin oder 
des Bewerbers,

2. bei Wahlvorschlägen von Parteien den Namen 
der einreichenden Partei und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; hier-
von ist nur abzuweichen, wenn ein Zusatz zur 
Unterscheidung von einem früher eingereichten 
Kreiswahlvorschlag erforderlich ist (§ 26 Absatz 
3 Satz 2 des Gesetzes). 

Er soll ferner Namen und Anschriften der Vertrau-
ensperson und der stellvertretenden Vertrauensper-
son enthalten.

(2) Kreiswahlvorschläge von Parteien sind nach  
§ 26 Absatz 4 Satz 1 oder 2 des Gesetzes zu un-
terzeichnen. 

(3) Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindestens 
100 Wahlberechtigten unterzeichnet sein (§ 26 Ab-
satz 4 Satz 3 und 4 des Gesetzes), gilt Folgendes: 

1. Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblät-
tern nach Anlage 7 zu leisten. Die Kreiswahlleite-
rin oder der Kreiswahlleiter liefert die Formblätter 
auf Anforderung kostenfrei, sie oder er kann das 
Formblatt auch als Druckvorlage oder elektro-
nisch bereitstellen. Bei der Anforderung sind der 
Familienname, der Vorname (bei mehreren Vorna-
men der Rufname oder die Rufnamen) und die 
Anschrift (Hauptwohnung) der vorzuschlagenden 
Bewerberin oder des vorzuschlagenden Bewer-
bers anzugeben. Wird bei der Anforderung der 
Nachweis erbracht, dass für die Bewerberin oder 
für den Bewerber im Melderegister eine Aus-
kunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundes-
meldegesetzes eingetragen ist, wird anstelle ih-
rer oder seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine 
Erreichbarkeitsanschrift verwendetet; die Angabe 
eines Postfaches genügt nicht. Als Bezeichnung 
des Trägers des Wahlvorschlags, der den Kreis-
wahlvorschlag einreichen will, sind bei Parteien 
außerdem deren Namen und, sofern sie eine 

Kurzbezeichnung verwenden, auch diese anzuge-
ben. Parteien haben ferner zu bestätigen, dass 
die Bewerberin oder der Bewerber nach § 23 des 
Gesetzes aufgestellt worden ist. Die Kreiswahl-
leiterin oder der Kreiswahlleiter hat die in Satz 2 
und 3 genannten Angaben auf den Formblättern 
zu vermerken. 

2. Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvor-
schlag unterstützen, müssen die Erklärung auf 
dem Formblatt persönlich und handschriftlich 
unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Fa-
milienname, Vornamen, Geburtsdatum und An-
schrift (Hauptwohnung) der Unterzeichnerin 
oder des Unterzeichners sowie der Tag der Un-
terzeichnung anzugeben.

3. Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst 
unterzeichnet werden, nachdem die Bewerberin 
oder der Bewerber nach § 23 des Gesetzes auf-
gestellt worden ist. Vorher geleistete Unter-
schriften sind ungültig. 

4. Für jede Unterzeichnerin und jeden Unterzeich-
ner ist von der Gemeindewahlbehörde auf dem 
Formblatt oder auf einem besonderen Vordruck 
nach dem Muster der Anlage 8 zu bescheini-
gen, dass sie oder er im Zeitpunkt der Unter-
zeichnung in dem betreffenden Wahlkreis wahl-
berechtigt ist. Gesonderte Bescheinigungen des 
Wahlrechts sind vom Träger des Wahlvorschlags 
bei der Einreichung des Kreiswahlvorschlags mit 
den Unterstützungsunterschriften zu verbinden. 
Wer für eine andere Person eine Bescheinigung 
des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, 
dass diese Person den Kreiswahlvorschlag un-
terstützt. 

5. Eine wahlberechtigte Person darf nur einen Kreis-
wahlvorschlag unterzeichnen. Werden mehrere 
Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, sind die Un-
terschriften, die der Gemeindewahlbehörde nach 
der ersten Bescheinigung des Wahlrechts nach 
Nummer 4 vorgelegt werden, ungültig. Die Un-
terzeichnung des Kreiswahlvorschlags durch die 
Bewerberin oder den Bewerber ist zulässig.

6. Bei Kreiswahlvorschlägen für parteilose Einzel-
bewerberinnen und Einzelbewerber haben drei 
Personen, die den Wahlvorschlag unterzeichnen, 
ihre Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag 
(Anlage 6) selbst zu leisten. 

7. Nach Einreichung des Kreiswahlvorschlags kön-
nen Unterschriften nicht mehr zurückgenom-
men werden.

(4) Allen Kreiswahlvorschlägen sind beizufügen 

1. die schriftliche Zustimmungserklärung der Be-
werberin oder des Bewerbers nach dem Muster 
der Anlage 9, 

2. eine Bescheinigung der zuständigen Gemeinde-
wahlbehörde nach dem Muster der Anlage 10, 
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dass die Bewerberin oder der Bewerber wählbar 
ist, 

3. die erforderliche Anzahl von Unterstützungsun-
terschriften nebst Bescheinigungen des Wahl-
rechts der Unterzeichnerinnen und Unterzeich-
ner, sofern der Kreiswahlvorschlag nach § 26 
Absatz 4 Satz 3 und 4 des Gesetzes von Wahl-
berechtigten unterzeichnet sein muss. 

(5) Den Kreiswahlvorschlägen von Parteien sind au-
ßerdem beizufügen 

1. eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Aufstellung der Bewerberin oder des Bewerbers 
nach § 23 des Gesetzes, 

2. die Versicherung an Eides Statt der Bewerberin 
oder des Bewerbers, dass sie oder er Mitglied der 
Partei ist, für die sie oder er sich bewirbt, und 
dass sie oder er keiner weiteren Partei angehört 
oder dass sie oder er keiner Partei angehört.

Die Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 
11 gefertigt, die Versicherung an Eides Statt nach 
dem Muster der Anlage 12 abgegeben werden. 

(6) Die Bescheinigung des Wahlrechts (Absatz 3 
Nummer 4) und die Bescheinigung der Wählbarkeit 
(Absatz 4 Nummer 2) sind kostenfrei zu erteilen. 
Die Gemeindewahlbehörde darf für jede wahlbe-
rechtigte Person die Bescheinigung des Wahlrechts 
nur einmal zu einem Kreiswahlvorschlag erteilen; 
dabei darf sie nicht festhalten, für welchen Wahl-
vorschlag die erteilte Bescheinigung bestimmt ist. 

§ 24  
Vorprüfung der Kreiswahlvorschläge

(1) Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter 
vermerkt auf jedem Kreiswahlvorschlag das Datum 
des Eingangs, am letzten Tag der Einreichungsfrist 
außerdem die Uhrzeit, und übersendet der Landes-
wahlleiterin oder dem Landeswahlleiter sofort ei-
nen Abdruck. Sie oder er prüft unverzüglich, ob die 
eingegangenen Kreiswahlvorschläge vollständig 
sind und den Anforderungen des Gesetzes und die-
ser Verordnung entsprechen; bei der Prüfung der 
Kreiswahlvorschläge von Parteien bleibt die Sat-
zungsmäßigkeit der internen Erklärungen und Be-
schlüsse über die Wahlvorschläge außer Betracht. 

(2) Wird der Kreiswahlleiterin oder dem Kreiswahl-
leiter bekannt, dass eine im Wahlkreis vorgeschla-
gene Bewerberin oder ein im Wahlkreis vorgeschla-
gener Bewerber noch in einem anderen Wahlkreis 
vorgeschlagen worden ist, weist sie oder er die 
Kreiswahlleiterin oder den Kreiswahlleiter des an-
deren Wahlkreises auf die Doppelbewerbung hin. 

§ 25  
Änderung von Kreiswahlvorschlägen

Wird ein Kreiswahlvorschlag nach Ablauf der Ein-
reichungsfrist geändert (§ 29 des Gesetzes), sind 
für die neue Bewerberin oder den neuen Bewerber 

die in § 23 Absatz 4 Nummer 1 und 2 und Absatz 5 
genannten Unterlagen bis zur Entscheidung über 
die Zulassung beizubringen. 

§ 26  
Zulassung der Kreiswahlvorschläge

(1) Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter 
lädt die Vertrauenspersonen der Kreiswahlvor-
schläge zu der Sitzung, in der über die Zulassung 
der Kreiswahlvorschläge entschieden wird. 

(2) Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter 
legt dem Kreiswahlausschuss alle eingegangenen 
Kreiswahlvorschläge vor und berichtet über das Er-
gebnis der Vorprüfung. 

(3) Der Kreiswahlausschuss prüft die eingegange-
nen Kreiswahlvorschläge und beschließt über ihre 
Zulassung oder Zurückweisung. Vor der Entschei-
dung ist der erschienenen Vertrauensperson des 
betroffenen Wahlvorschlages Gelegenheit zur Äu-
ßerung zu geben. 

(4) Der Kreiswahlausschuss stellt die zugelassenen 
Kreiswahlvorschläge mit den in § 23 Absatz 1 Satz 
2 bezeichneten Angaben fest. Geben die Namen 
mehrerer Parteien oder deren Kurzbezeichnungen 
zu Verwechslungen Anlass und ist ein Zusatz nach 
§ 23 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 nicht bestimmt, 
fügt der Kreiswahlausschuss den Kreiswahlvor-
schlägen die für die Unterscheidung erforderlichen 
Bezeichnungen bei; hat der Landeswahlausschuss 
eine Unterscheidungsregelung getroffen (§ 31 Ab-
satz 1 Satz 2), gilt diese. 

(5) Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter 
gibt die Entscheidung des Kreiswahlausschusses in 
der Sitzung im Anschluss an die Beschlussfassung 
unter kurzer Angabe der Gründe bekannt und weist 
auf den zulässigen Rechtsbehelf hin. 

(6) Die Niederschrift über die Sitzung (§ 1 Absatz 
3) ist nach dem Muster der Anlage 13 zu fertigen. 

(7) Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter 
übersendet der Landeswahlleiterin oder dem Lan-
deswahlleiter sofort eine Ausfertigung der Nieder-
schrift. 

§ 27  
Beschwerde gegen Entscheidungen des Kreiswahl-

ausschusses

(1) Die Beschwerde der Vertrauensperson ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kreiswahl-
leiterin oder dem Kreiswahlleiter einzulegen. Die 
Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter legt ihre 
oder seine Beschwerde schriftlich bei der Landes-
wahlleiterin oder dem Landeswahlleiter ein. Die 
Schriftform gilt auch durch Telefax als gewahrt. 
Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter unter-
richtet unverzüglich die Landeswahlleiterin oder 
den Landeswahlleiter über die eingegangenen Be-
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schwerden und verfährt nach deren oder dessen 
Anweisung. 

(2) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahllei-
ter lädt die Beschwerdeführerinnen und Beschwer-
deführer, die Vertrauenspersonen der betroffenen 
Kreiswahlvorschläge und die Kreiswahlleiterin oder 
den Kreiswahlleiter zu der Sitzung, in der über die 
Beschwerde entschieden wird. 

(3) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahllei-
ter gibt die Entscheidung des Landeswahlaus-
schusses in der Sitzung im Anschluss an die Be-
schlussfassung unter kurzer Angabe der Gründe 
bekannt. 

§ 28  
Bekanntmachung der Kreiswahlvorschläge

Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter ord-
net die zugelassenen Kreiswahlvorschläge in der 
Reihenfolge, wie sie durch § 33 Absatz 3 des Ge-
setzes und durch die Bekanntmachung des für 
Wahlen und Abstimmungen zuständigen Ministeri-
ums bestimmt ist, und gibt sie bekannt. Die Be-
kanntmachung enthält die in § 23 Absatz 1 Satz 2 
bezeichneten Angaben; statt des Geburtsdatums 
ist jeweils nur das Geburtsjahr der Bewerberin oder 
des Bewerbers anzugeben. Weist eine Bewerberin 
oder ein Bewerber bis zum Ablauf der Einreichungs-
frist gegenüber der Kreiswahlleiterin oder dem 
Kreiswahlleiter nach, dass für sie oder ihn im Mel-
deregister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 
des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, ist an-
stelle ihrer oder seiner Anschrift (Hauptwohnung) 
eine Erreichbarkeitsanschrift zu verwenden; die An-
gabe eines Postfaches genügt nicht. Die Kreiswahl-
leiterin oder der Kreiswahlleiter unterrichtet unver-
züglich die Landeswahlleiterin oder den Landes-
wahlleiter über die Erreichbarkeitsanschrift. 

§ 29  
Inhalt und Form der Landeslisten

(1) Die Landesliste soll nach dem Muster der An-
lage 14 eingereicht werden. Sie muss enthalten 

1. den Namen der einreichenden Partei und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese; hiervon ist nur abzuweichen, wenn ein 
Zusatz zur Unterscheidung von einer früher ein-
gereichten Landesliste erforderlich ist (§ 26 Ab-
satz 3 Satz 2 des Gesetzes), 

2. Familiennamen, Vornamen (bei mehreren Vorna-
men jeweils den oder die Rufnamen), Beruf oder 
Stand, Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwoh-
nung) der Bewerberinnen und Bewerber.

Sie soll ferner Namen und Anschriften der Vertrau-
ensperson und der stellvertretenden Vertrauensper-
son enthalten.

(2) Die Landesliste ist nach § 26 Absatz 4 Satz 1 
oder 2 des Gesetzes zu unterzeichnen. 

(3) Muss eine Landesliste von mindestens 1.000 
Wahlberechtigten unterzeichnet sein (§ 26 Absatz 4 
Satz 4 Nummer 2 des Gesetzes), sind die Unter-
schriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 
15 zu leisten. Die Landeswahlleiterin oder der Lan-
deswahlleiter liefert die Formblätter auf Anforderung 
kostenfrei, sie oder er kann das Formblatt auch als 
Druckvorlage oder elektronisch bereitstellen. Bei der 
Anforderung sind der Name der Partei, die die Lan-
desliste einreichen will, und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch diese anzugeben; die 
Partei hat ferner zu bestätigen, dass die Landesliste 
nach § 23 des Gesetzes aufgestellt worden ist. Die 
Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter hat 
den Namen der Partei und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch diese auf den Formblät-
tern zu vermerken. Im Übrigen gilt § 23 Absatz 3 
Nummer 2 bis 5 und 7 entsprechend. 

(4) Der Landesliste sind beizufügen 

1. die schriftlichen Zustimmungserklärungen der 
Bewerberinnen und Bewerber nach dem Muster 
der Anlage 16, 

2. die Bescheinigungen der zuständigen Gemeinde-
wahlbehörden nach dem Muster der Anlage 10, 
dass die Bewerberinnen und Bewerber wählbar sind, 

3. eine Ausfertigung der Niederschrift über die Auf-
stellung der Landesliste nach § 23 des Gesetzes; 
die Niederschrift soll nach dem Muster der An-
lage 17 gefertigt werden, 

4. die Versicherungen an Eides Statt der Bewerbe-
rinnen und Bewerber, dass sie Mitglied der Partei 
sind, für die sie sich bewerben, und dass sie kei-
ner weiteren Partei angehören oder dass sie kei-
ner Partei angehören; die Versicherungen an Ei-
des Statt sollen nach dem Muster der Anlage 12 
abgegeben werden, 

5. die erforderliche Anzahl von Unterstützungsun-
terschriften nebst Bescheinigungen des Wahl-
rechts der Unterzeichnerinnen und Unterzeich-
ner, sofern die Landesliste nach § 26 Absatz 4 
Satz 3 des Gesetzes von Wahlberechtigten un-
terzeichnet sein muss. 

(5) § 23 Absatz 6 gilt entsprechend. 

(6) Der Landesliste einer Partei soll in elektroni-
scher Form das Logo der einreichenden Partei bei-
gefügt werden. Das Logo darf an textlichen Ele-
menten nur den Namen der einreichenden Partei 
oder ihre Kurzbezeichnung oder beides enthalten 
und maximal 45 mm breit und 18 mm hoch sein. 

§ 30  
Vorprüfung der Landeslisten, Änderung von 

Landeslisten

(1) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahllei-
ter vermerkt auf jeder Landesliste das Datum des 
Eingangs, am letzten Tag der Einreichungsfrist au-
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ßerdem die Uhrzeit. Sie oder er prüft unverzüglich, 
ob die eingegangenen Landeslisten vollständig sind 
und den Anforderungen des Gesetzes und dieser 
Verordnung entsprechen; bei dieser Prüfung bleibt 
die Satzungsmäßigkeit der internen Erklärungen 
und Beschlüsse der Parteien über die Landeslisten 
außer Betracht. 

(2) § 25 gilt entsprechend. 

§ 31  
Zulassung der Landeslisten, Bekanntmachung  

der Wahlvorschläge durch die Landeswahlleiterin 
oder den Landeswahlleiter

(1) Der Landeswahlausschuss stellt die zugelasse-
nen Landeslisten mit den in § 29 Absatz 1 Satz 2 
bezeichneten Angaben und mit der maßgebenden 
Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber fest. 
Geben die Namen mehrerer Parteien oder deren 
Kurzbezeichnungen zu Verwechslungen Anlass und 
ist ein Zusatz nach § 29 Absatz 1 Satz 2 Nummer 
1 nicht bestimmt, fügt der Landeswahlausschuss 
den Landeslisten die für die Unterscheidung erfor-
derlichen Bezeichnungen bei. Für das Verfahren gilt 
§ 26 Absatz 1 bis 3, 5 und 6 entsprechend. 

(2) Der Landeswahlausschuss stellt ferner fest, 
von welcher Partei innerhalb der Einreichungsfrist 
für Wahlvorschläge (§ 25 des Gesetzes) zu ihrer 
Landesliste ein den Vorgaben des § 29 Absatz 6 
entsprechendes Logo in elektronischer Form einge-
reicht wurde. 

(3) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahllei-
ter ordnet die zugelassenen Kreiswahlvorschläge 
und Landeslisten in der Reihenfolge, wie sie durch 
§ 33 Absatz 3 und 4 des Gesetzes bestimmt ist, 
und macht sie bekannt. Die Bekanntmachung ent-
hält bei den Kreiswahlvorschlägen die in § 23 Ab-
satz 1 Satz 2, bei den Landeslisten die in § 29 Ab-
satz 1 Satz 2 bezeichneten Angaben; statt des Ge-
burtsdatums ist jeweils nur das Geburtsjahr der 
Bewerberin oder des Bewerbers anzugeben. Weist 
eine Bewerberin oder ein Bewerber auf einer Lan-
desliste gegenüber der Landeswahlleiterin oder 
dem Landeswahlleiter nach, dass für sie oder ihn 
im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 
Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen 
ist, ist anstelle ihrer oder seiner Anschrift (Haupt-
wohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift zu verwen-
den; die Angabe eines Postfaches genügt nicht. 
Für die Bekanntmachung der zugelassenen Kreis-
wahlvorschläge gilt § 28 Satz 3 entsprechend. 

Unterabschnitt 5  
Sonstige Wahlvorbereitungen

§ 32  
Nachwahl

(1) Bei der Nachwahl (§ 32 des Gesetzes) ist wahl-
berechtigt, wer am Tag der Hauptwahl wahlberech-
tigt war. Gewählt wird nach den für die Hauptwahl 

aufgestellten Wählerverzeichnissen. Diese werden 
nicht erneut zur Einsichtnahme bereitgehalten und 
nicht berichtigt. 

(2) Ist eine Bewerberin oder ein Bewerber bei der 
Hauptwahl aus der Landesliste gewählt, steht dies 
ihrer oder seiner Bewerbung im Wahlkreis bei der 
Nachwahl nicht entgegen. Wird sie oder er bei der 
Nachwahl gewählt, scheidet sie oder er aus der 
Landesliste aus. 

(3) Findet die Nachwahl wegen Todes einer Wahl-
kreisbewerberin oder eines Wahlkreisbewerbers 
statt (§ 32 Absatz 1 des Gesetzes), gilt Folgendes: 

1. Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter 
fordert die Vertrauensperson des betroffenen 
Kreiswahlvorschlags auf, binnen einer zu bestim-
menden Frist schriftlich eine andere Bewerberin 
oder einen anderen Bewerber zu benennen. Der 
Ersatzvorschlag muss von der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensperson per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 
Der Unterschriften nach § 26 Absatz 4 Satz 3 
und 4 des Gesetzes bedarf es nicht. Zur Behe-
bung etwaiger Mängel des Ersatzvorschlags setzt 
die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter im 
Einvernehmen mit der Landeswahlleiterin oder 
dem Landeswahlleiter eine Frist fest. Die Landes-
wahlleiterin oder der Landeswahlleiter bestimmt 
den Zeitpunkt der Zulassung und der Veröffentli-
chung des geänderten Kreiswahlvorschlags. Die 
übrigen für die Hauptwahl zugelassenen Kreis-
wahlvorschläge bleiben für die Nachwahl unver-
ändert. 

2. Die für die Hauptwahl ausgestellten Wahlscheine 
sind für die Nachwahl ungültig. Sie werden von 
Amts wegen ersetzt. § 18 Absatz 4 ist anzu-
wenden. Neue Wahlscheine werden nach den all-
gemeinen Vorschriften erteilt. 

3. Wahlbriefe mit alten Wahlscheinen, die bei den 
Gemeindewahlbehörden eingegangen sind, wer-
den von diesen gesammelt und unter Beachtung 
des Wahlgeheimnisses vernichtet.

(4) Bei der Nachwahl aufgrund höherer Gewalt 
(§ 32 Absatz 2 des Gesetzes) wird nach den für 
die Hauptwahl zugelassenen Wahlvorschlägen ge-
wählt. Die für die Hauptwahl ausgestellten Wahl-
scheine bleiben für die Nachwahl gültig; neue 
Wahlscheine dürfen nur von den Gemeindewahlbe-
hörden in dem Gebiet, in dem die Nachwahl statt-
findet, erteilt werden. 

§ 33  
Stimmzettel, Umschläge für die Briefwahl

(1) Für den Stimmzettel ist das Muster der Anlage 
18 maßgebend. Für jede Wahlkreisbewerberin und 
jeden Wahlkreisbewerber sowie für jede Landes-
liste ist jeweils ein abgegrenztes Feld vorzusehen. 
Die Angaben zur Erststimme sind in schwarzem 
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Druck, die Angaben zur Zweitstimme sind in 
blauem Druck vorzunehmen. Bei einem Nachweis 
nach § 28 Satz 3 ist bei den Angaben zur Erst-
stimme anstelle der Anschrift (Hauptwohnung) die 
Erreichbarkeitsanschrift anzugeben. Die Breite des 
Stimmzettels beträgt 29,7 cm; die Länge des 
Stimmzettels richtet sich nach der Anzahl der 
Kreiswahlvorschläge und der Landeslisten. 

(2) Auf dem Stimmzettel ist das vom Landeswahl-
ausschuss nach § 31 Absatz 2 festgestellte Logo 
der Partei farbig aufzudrucken. Das Logo darf maxi-
mal 45 mm breit und 18 mm hoch sein. Der Auf-
druck erfolgt in einem Feld rechts neben dem Feld 
mit den Angaben zur Zweitstimme. Hat der Landes-
wahlausschuss festgestellt, dass eine Partei zu ih-
rer Landesliste innerhalb der Einreichungsfrist für 
Wahlvorschläge kein den Vorgaben des § 29 Ab-
satz 6 entsprechendes Logo in elektronischer Form 
eingereicht hat, bleibt bei dieser Landesliste das 
entsprechende Feld leer. 

(3) Der Stimmzettel ist aus weißem oder weißli-
chem Papier, das undurchsichtig und für jeden 
Wahlkreis von gleicher Beschaffenheit sein muss. 
Schriftart, Schriftgröße und Kontrast sollen so ge-
wählt werden, dass die Lesbarkeit erleichtert wird. 

(4) Muster der Stimmzettel werden unverzüglich 
nach ihrer Fertigstellung den Blindenvereinen, die 
ihre Bereitschaft zur Herstellung der Stimmzettel-
schablonen erklärt haben, zur Verfügung gestellt. 

(5) Die Stimmzettelumschläge für die Briefwahl 
sollen 16,2 x 22,9 cm (DIN C 5) groß, von blauer 
Farbe und nach dem Muster der Anlage 19 be-
schriftet sein. Sie müssen undurchsichtig und min-
destens innerhalb des Bezirks der Gemeindewahl-
behörde, in kreisfreien Städten in jedem Wahlkreis 
von gleicher Größe und Farbe sein. 

(6) Die Wahlbriefumschläge sollen 17,6 x 25,0 cm 
(DIN B 5) groß, von hellroter Farbe und nach dem 
Muster der Anlage 20 beschriftet sein. 

§ 34  
Wahlräume

(1) Soweit möglich, stellen die Gemeinden Wahl-
räume in Gemeindegebäuden zur Verfügung. Die 
Wahlräume sollen nach den örtlichen Verhältnissen 
so ausgewählt und eingerichtet werden, dass allen 
Wahlberechtigten, insbesondere behinderten und 
anderen Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung, 
die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert 
wird. Die Gemeindewahlbehörde teilt frühzeitig und 
in geeigneter Weise mit, welche Wahlräume barrie-
refrei im Sinne des § 2 Absatz 3 des Landesbehin-
dertengleichstellungsgesetzes sind. 

(2) In großen Wahlbezirken, in denen das Wähler-
verzeichnis zweckmäßigerweise geteilt wird, kann 
gleichzeitig an zwei verschiedenen Tischen in dem-
selben Raum oder in zwei verschiedenen Räumen 

desselben Gebäudes oder in zwei verschiedenen 
Gebäuden gewählt werden. Für jeden Tisch des 
Wahlraums ist ein Wahlvorstand zu bilden. 

§ 35  
Wahlkabinen

In jedem Wahlraum richtet die Gemeindewahlbe-
hörde eine oder mehrere Wahlkabinen mit Tischen 
ein, in denen der Stimmzettel unbeobachtet ge-
kennzeichnet werden kann. Als Wahlkabine kann 
auch ein nur durch den Wahlraum zugänglicher Ne-
benraum dienen, wenn dessen Eingang vom Wahl-
tisch aus übersehen werden kann. 

§ 36  
Wahlurne, Wahltisch

(1) Die von den Wählerinnen und Wählern abgege-
benen Stimmzettel werden in Wahlurnen gesam-
melt. 

(2) Die Wahlurne muss mit einem verschließbaren 
Deckel versehen und so beschaffen sein, dass sie 
die Stimmzettel in einer das Wahlgeheimnis wah-
renden Weise aufnehmen kann. 

(3) Der Tisch, an dem der Wahlvorstand Platz 
nimmt, muss von allen Seiten zugänglich sein. An 
oder auf diesen Tisch wird die Wahlurne gestellt. 

§ 37  
Wahlbekanntmachung

(1) Die Gemeindewahlbehörde macht spätestens 
am sechsten Tag vor der Wahl bekannt, welche Re-
gelungen von den Wählerinnen und Wählern bei 
der Stimmabgabe zu beachten sind, und gibt dazu 
die erforderlichen Hinweise (Wahlbekanntma-
chung). Für den Mindestinhalt der Wahlbekanntma-
chung ist das Muster der Anlage 21 maßgebend; 
Abweichungen in der Gestaltung sind zulässig. An-
stelle der Aufzählung der Wahlbezirke mit ihrer Ab-
grenzung und den Wahlräumen kann auf die Anga-
ben in der Wahlbenachrichtigung verwiesen wer-
den. 

(2) Ein Abdruck der Wahlbekanntmachung ist vor 
Beginn der Wahlhandlung am oder im Eingang des 
Gebäudes anzubringen, in dem sich der Wahlraum 
befindet. Dem Abdruck ist ein Stimmzettel beizufü-
gen; dieser Stimmzettel muss deutlich als Muster 
gekennzeichnet sein. 

Abschnitt 2  
Wahlhandlung

§ 38  
Wahldauer

(1) Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

(2) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahllei-
ter kann im Einzelfall, wenn besondere Gründe es 
erfordern, die Wahldauer mit einem früheren Be-
ginn oder einem späteren Ende festsetzen. 
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§ 39  
Wahlfrieden

Als unzulässige Beeinflussung der Wählerinnen 
und Wähler durch Ton (§ 38 Absatz 1 des Geset-
zes) gilt auch die Verwendung von Lautsprechern, 
die im Wahlgebäude bei geschlossenen Fenstern 
noch deutlich zu vernehmen sind. 

§ 40  
Ausstattung des Wahlvorstands

Die Gemeindewahlbehörde übergibt der Wahlvor-
steherin oder dem Wahlvorsteher eines jeden Wahl-
bezirks vor Beginn der Wahlhandlung 

1. das abgeschlossene Wählerverzeichnis,

2. das Verzeichnis der im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten, denen nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses noch Wahl-
scheine erteilt worden sind,

3. das Verzeichnis über die für ungültig erklärten 
Wahlscheine oder die schriftliche Mitteilung, 
dass keine Wahlscheine für ungültig erklärt wor-
den sind, und

4. die außerdem erforderlichen Unterlagen und 
Ausstattungsgegenstände.

§ 41  
Vorbereitung der Wahlhandlung

(1) Vor Beginn der Wahlhandlung berichtigt die 
Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher das Wäh-
lerverzeichnis nach dem Verzeichnis der nachträg-
lich ausgestellten Wahlscheine (§ 20 Absatz 2), 
indem sie oder er bei den in diesem Verzeichnis 
aufgeführten Wahlberechtigten in der Spalte für 
den Stimmabgabevermerk „Wahlschein” oder „W” 
einträgt. Sie oder er berichtigt dementsprechend 
den Abschluss des Wählerverzeichnisses in der da-
neben vorgesehenen Spalte und bescheinigt dies 
an der vorgesehenen Stelle. Ebenso verfährt die 
Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher nach Be-
ginn der Wahlhandlung, wenn ihr oder ihm die Ge-
meindewahlbehörde mitteilt, dass sie an eine im 
Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte 
Person einen Wahlschein ausstellt (§ 17 Absatz 5 
Satz 3 und § 20 Absatz 2 Satz 2). 

(2) Der Wahlvorstand überzeugt sich vor Beginn 
der Wahlhandlung, dass die Wahlurne leer ist. Die 
Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher verschließt 
die Wahlurne. Diese darf bis zum Schluss der Wahl-
handlung nicht mehr geöffnet werden. 

§ 42  
Öffentlichkeit

Während der Wahlhandlung sowie der Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses hat jede Per-
son zum Wahlraum Zutritt, soweit das ohne Stö-
rung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

§ 43  
Ordnung im Wahlraum

(1) Der Wahlvorstand sorgt für Ruhe und Ordnung 
im Wahlraum. Er ordnet bei Andrang den Zutritt 
zum Wahlraum. 

(2) Sind mehrere Wahlvorstände in einem Wahl-
raum tätig, bestimmt die Gemeindewahlbehörde, 
welcher Vorstand für Ruhe und Ordnung im Wahl-
raum sorgt. 

§ 44  
Stimmabgabe

(1) Die Wählerin oder der Wähler gibt die Wahlbe-
nachrichtigung beim Wahlvorstand ab. Auf Verlan-
gen, insbesondere wenn sie oder er die Wahlbe-
nachrichtigung nicht vorlegt, hat sie oder er sich 
auszuweisen. 

(2) Sobald die Schriftführerin oder der Schriftführer 
im Wählerverzeichnis die Wahlberechtigung festge-
stellt hat, übergibt eine Beisitzerin oder ein Beisit-
zer der Wählerin oder dem Wähler einen amtlichen 
Stimmzettel. Die Schriftführerin oder der Schrift-
führer vermerkt die Stimmabgabe im Wählerver-
zeichnis in der dafür bestimmten Spalte. Die Mit-
glieder des Wahlvorstands sind nicht befugt, Anga-
ben zur Person der Wählerin oder des Wählers so 
zu verlautbaren, dass sie von sonstigen im Wahl-
raum Anwesenden zur Kenntnis genommen wer-
den können, es sei denn, dass es zur Feststellung 
der Wahlberechtigung erforderlich ist. 

(3) Die Wählerin oder der Wähler kennzeichnet in 
der Wahlkabine den Stimmzettel und faltet ihn so 
zusammen, dass dessen Inhalt verdeckt ist. Der 
Wahlvorstand achtet darauf, dass sich immer nur 
eine Wählerin oder ein Wähler und nur so lange 
wie notwendig in der Wahlkabine aufhält. 

(4) Besteht kein Anlass zur Zurückweisung der 
Wählerin oder des Wählers nach den Absätzen 5 
und 6, gibt die Wahlvorsteherin oder der Wahlvor-
steher die Wahlurne frei. Die Wählerin oder der 
Wähler legt den zusammengefalteten Stimmzettel 
in die Wahlurne. Unterbleibt die Stimmabgabe, ist 
der Stimmabgabevermerk im Wählerverzeichnis zu 
streichen; § 15 Absatz 3 gilt entsprechend. 

(5) Der Wahlvorstand hat eine Wählerin oder einen 
Wähler zurückzuweisen, wenn sie oder er 

1. den Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine ge-
kennzeichnet oder ihn mit einem äußerlich sicht-
baren, das Wahlgeheimnis offensichtlich gefähr-
denden Kennzeichen versehen hat,

2. den Stimmzettel nicht oder nicht so zusammen-
gefaltet hat, dass dessen Inhalt verdeckt ist,

3. außer dem Stimmzettel einen weiteren Gegen-
stand in die Wahlurne legen will oder

4. offensichtlich mehrere Stimmzettel abgeben will.
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(6) Bestehen Bedenken gegen die Zulassung einer 
Wählerin oder eines Wählers zur Stimmabgabe, be-
schließt der Wahlvorstand über die Zulassung oder 
Zurückweisung. 

(7) Hat die Wählerin oder der Wähler den Stimm-
zettel versehentlich falsch gekennzeichnet oder un-
brauchbar gemacht oder wird sie oder er nach Ab-
satz 5 Nummer 1 oder 2 zurückgewiesen, ist ihr 
oder ihm auf Verlangen ein neuer Stimmzettel aus-
zuhändigen, nachdem sie oder er den alten Stimm-
zettel zerrissen hat. 

§ 45  
Hilfeleistung bei der Stimmabgabe

(1) Eine Wählerin oder ein Wähler, die oder der 
nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Be-
einträchtigung in der Stimmabgabe gehindert ist, 
bestimmt eine Hilfsperson, die ihr oder ihm bei der 
Stimmabgabe helfen soll, und gibt dies dem Wahl-
vorstand bekannt. Hilfsperson kann auch ein von 
der Wählerin oder dem Wähler bestimmtes Mitglied 
des Wahlvorstands sein. 

(2) Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der 
Wünsche der Wählerin oder des Wählers zu be-
schränken. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit der 
Wählerin oder dem Wähler die Wahlkabine aufsu-
chen, wenn das zur Hilfeleistung erforderlich ist. 

(3) Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung dessen 
verpflichtet, was sie bei der Hilfeleistung von der 
Wahl einer anderen Person erfahren hat. 

(4) Eine Wählerin oder ein Wähler, die oder der 
blind oder sehbehindert ist, kann sich zur Kenn-
zeichnung des Stimmzettels auch einer Stimmzet-
telschablone bedienen. 

§ 46  
Stimmabgabe mit Wahlschein

(1) Die Inhaberin oder der Inhaber eines Wahl-
scheins übergibt diesen der Wahlvorsteherin oder 
dem Wahlvorsteher zur Prüfung. Auf Verlangen hat 
sich die Wahlscheininhaberin oder der Wahlschein-
inhaber auszuweisen. 

(2) Entstehen Zweifel über die Gültigkeit des Wahl-
scheins oder über den rechtmäßigen Besitz, klärt 
der Wahlvorstand diese Zweifel nach Möglichkeit 
auf und beschließt über die Zulassung oder Zurück-
weisung der Inhaberin oder des Inhabers. Die Wahl-
vorsteherin oder der Wahlvorsteher behält den 
Wahlschein auch im Fall der Zurückweisung ein. 

§ 47  
Schluss der Wahlhandlung

Sobald die Wahldauer beendet ist, gibt die Wahl-
vorsteherin oder der Wahlvorsteher dies bekannt. 
Danach dürfen nur noch die Wählerinnen und Wäh-
ler zur Stimmabgabe zugelassen werden, die sich 
im Wahlraum befinden. Der Zutritt zu diesem ist so 
lange zu sperren, bis die anwesenden Wählerinnen 

und Wähler ihre Stimme abgegeben haben. Danach 
erklärt die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher 
die Wahlhandlung für geschlossen. 

§ 48  
Wahl in Sonderwahlbezirken

(1) Zur Stimmabgabe in Sonderwahlbezirken (§ 7) 
wird jede in der Einrichtung anwesende wahlbe-
rechtigte Person zugelassen, die einen für den 
Wahlkreis gültigen Wahlschein hat. 

(2) Es ist zulässig, für verschiedene Teile eines 
Sonderwahlbezirks verschiedene Personen als Bei-
sitzerinnen oder Beisitzer des Wahlvorstands zu be-
stellen. 

(3) Die Gemeindewahlbehörde bestimmt im Einver-
nehmen mit der Leitung der Einrichtung einen ge-
eigneten Wahlraum. Für die verschiedenen Teile ei-
nes Sonderwahlbezirks können verschiedene Wahl-
räume bestimmt werden. Die Gemeindewahlbehörde 
richtet den Wahlraum her und sorgt für Wahlurnen 
und sonstige Vorrichtungen zum Schutz des Wahl-
geheimnisses. 

(4) Die Gemeindewahlbehörde bestimmt im Einver-
nehmen mit der Leitung der Einrichtung die Wahl-
dauer für den Sonderwahlbezirk im Rahmen der 
Wahldauer nach § 38 nach dem tatsächlichen Be-
darf. 

(5) Die Leitung der Einrichtung gibt den Wahlbe-
rechtigten den Wahlraum und die Wahldauer am 
Tag vor der Wahl bekannt und weist auf die Mög-
lichkeit der Stimmabgabe nach Absatz 6 hin. 

(6) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher 
oder eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter und 
zwei Personen aus dem Kreis der Beisitzerinnen 
und Beisitzer können sich zur Durchführung der 
Wahl unter Mitnahme einer verschlossenen Wahl-
urne und der erforderlichen Stimmzettel in die 
Krankenzimmer und an die Krankenbetten bege-
ben. Dabei muss auch bettlägerigen Wählerinnen 
und Wählern Gelegenheit gegeben werden, den 
Stimmzettel unbeobachtet zu kennzeichnen. Die 
Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher oder die 
Stellvertreterin oder der Stellvertreter weist Wähle-
rinnen und Wähler, die sich bei der Stimmabgabe 
von einer anderen Person helfen lassen wollen, da-
rauf hin, dass sie auch ein von ihnen bestimmtes 
Mitglied des Wahlvorstands als Hilfsperson in An-
spruch nehmen können. Nach Schluss der Stimm-
abgabe nach Satz 1 sind die verschlossene Wahl-
urne und die Wahlscheine unverzüglich in den 
Wahlraum des Sonderwahlbezirks zu bringen. Dort 
ist die Wahlurne bis zum Schluss der allgemeinen 
Wahlhandlung unter Aufsicht des Wahlvorstands 
verschlossen zu verwahren. Danach wird ihr Inhalt 
mit dem Inhalt der im Wahlraum aufgestellten 
Wahlurne vermengt und zusammen mit den übri-
gen Stimmen des Sonderwahlbezirks ausgezählt. 
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Der Vorgang wird in der Wahlniederschrift (§ 59) 
vermerkt. 

(7) Die Öffentlichkeit soll durch die Anwesenheit 
anderer Wahlberechtigter gewährleistet werden. 

(8) Die Leitung der Einrichtung hat bei Kranken, die 
ansteckende Krankheiten haben, insbesondere  
§ 30 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert 
durch Artikel 14 b des Gesetzes vom 6. Mai 2019 
(BGBl. I S. 646), zu beachten. 

(9) Das Wahlergebnis des Sonderwahlbezirks darf 
nicht vor Schluss der Wahldauer nach § 38 ermit-
telt werden. 

(10) Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestimmun-
gen. 

§ 49  
Stimmabgabe in kleineren  

Krankenhäusern, kleineren Alten- und  
Pflegeheimen, sozialtherapeutischen Anstalten  

und Justizvollzugsanstalten

(1) Wird für die Stimmabgabe in einem kleineren 
Krankenhaus, einem kleineren Alten- oder Pflege-
heim, einer sozialtherapeutischen Anstalt oder ei-
ner Justizvollzugsanstalt ein beweglicher Wahlvor-
stand gebildet (§ 3), ist nach den Absätzen 2 bis 4 
zu verfahren; im Übrigen gelten die allgemeinen 
Bestimmungen. 

(2) Die Gemeindewahlbehörde vereinbart mit der 
Leitung der Einrichtung die Zeit der Stimmabgabe 
innerhalb der Wahldauer nach § 38. Die Leitung 
der Einrichtung stellt einen geeigneten Wahlraum 
bereit. Die Gemeindewahlbehörde richtet ihn her. 
Die Leitung der Einrichtung gibt den Wahlberechtig-
ten Ort und Zeit der Stimmabgabe bekannt und 
sorgt dafür, dass sie, soweit möglich, zur Stimmab-
gabe den Wahlraum aufsuchen können. 

(3) Der bewegliche Wahlvorstand begibt sich unter 
Mitnahme einer verschlossenen Wahlurne und der 
erforderlichen Stimmzettel in die Einrichtung und 
nimmt die Wahlscheine sowie die Stimmzettel ent-
gegen. § 48 Absatz 6 Satz 3 bis 7 gilt entspre-
chend. 

(4) Für die Stimmabgabe in kleineren Krankenhäu-
sern sowie kleineren Alten- und Pflegeheimen gilt  
§ 48 Absatz 6 Satz 1 und 2 sowie Absatz 7 und 8 
entsprechend. 

§ 50  
Briefwahl

(1) Wer durch Briefwahl wählt, 

1. kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt 
ihn in den amtlichen Stimmzettelumschlag und 
verschließt diesen,

2. unterschreibt die auf dem Wahlschein vorge-
druckte Versicherung an Eides Statt zur Brief-
wahl unter Angabe des Datums,

3. steckt den verschlossenen amtlichen Stimmzet-
telumschlag und den unterschriebenen Wahl-
schein in den amtlichen Wahlbriefumschlag,

4. verschließt den Wahlbriefumschlag und

5. übersendet den Wahlbrief der darauf angegebe-
nen Gemeindewahlbehörde durch ein Postunter-
nehmen.

Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle der Ge-
meindewahlbehörde oder am Wahltag in dem nach 
§ 18 Absatz 2 des Gesetzes für die Briefwahl be-
stimmten Wahlbezirk oder bei dem nach § 18 Ab-
satz 3 und 4 des Gesetzes gebildeten Briefwahlvor-
stand abgegeben werden. Nach Eingang des Wahl-
briefs bei der zuständigen Stelle darf dieser nicht 
mehr zurückgegeben werden. 

(2) Der Stimmzettel ist unbeobachtet zu kennzeich-
nen und in den Stimmzettelumschlag zu legen;  
§ 44 Absatz 7 gilt entsprechend. Für die Stimmab-
gabe behinderter Wählerinnen und Wähler gilt § 45 
sinngemäß. Hat die Wählerin oder der Wähler den 
Stimmzettel durch eine Hilfsperson kennzeichnen 
lassen, hat diese die auf dem Wahlschein vorge-
druckte Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl 
zu unterschreiben und damit zu bestätigen, dass 
sie den Stimmzettel nach dem erklärten Willen der 
Wählerin oder des Wählers gekennzeichnet hat. 

(3) In Krankenhäusern, Altenheimen, Altenwohn-
heimen, Pflegeheimen, Erholungsheimen, sozial-
therapeutischen Anstalten und Justizvollzugsan-
stalten sowie Gemeinschaftsunterkünften ist dafür 
zu sorgen, dass der Stimmzettel unbeobachtet ge-
kennzeichnet und in den Stimmzettelumschlag ge-
legt werden kann. Die Leitung der Einrichtung be-
stimmt einen geeigneten Raum, veranlasst dessen 
Ausstattung und gibt den Wahlberechtigten be-
kannt, in welcher Zeit der Raum für die Ausübung 
der Briefwahl zur Verfügung steht. 

(4) Die Gemeindewahlbehörde weist die Leitungen 
der Einrichtungen in ihrem Bezirk spätestens am 
13. Tag vor der Wahl auf die Regelung des Absat-
zes 3 hin. 

§ 51  
Behandlung der Wahlbriefe

(1) Die Gemeindewahlbehörde sammelt die Wahl-
briefe ungeöffnet und hält sie unter Verschluss. Sie 
vermerkt auf jedem am Wahltag nach Schluss der 
Wahldauer eingegangenen Wahlbrief Datum und 
Uhrzeit des Eingangs, auf den vom nächsten Tag 
an eingehenden Wahlbriefen nur das Eingangsda-
tum. 

(2) Die Gemeindewahlbehörde ordnet, sofern erfor-
derlich, die Wahlbriefe nach den Wahlkreisen. Sie 
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verteilt die Wahlbriefe auf die nach § 18 Absatz 2 
des Gesetzes für die Briefwahl bestimmten Wahl-
bezirke oder auf die nach § 18 Absatz 3 und 4 des 
Gesetzes gebildeten Briefwahlvorstände. Die am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingehenden Wahlbriefe 
sind den zuständigen Wahlvorständen auf schnells-
tem Wege zu übermitteln. 

(3) Verspätet eingegangene Wahlbriefe werden von 
der Gemeindewahlbehörde angenommen, mit den 
in Absatz 1 vorgeschriebenen Vermerken versehen 
und ungeöffnet verpackt. Das Paket wird von ihr 
versiegelt, mit Inhaltsangabe versehen und ver-
wahrt, bis die Vernichtung der Wahlbriefe zulässig 
ist (§ 74). Sie hat sicherzustellen, dass das Paket 
Unbefugten nicht zugänglich ist. 

§ 52  
Zulassung der Wahlbriefe

(1) Ein von der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvor-
steher bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands öff-
net die Wahlbriefe nacheinander und entnimmt ih-
nen den Wahlschein und den Stimmzettelum-
schlag. Ist der Wahlschein in einem Verzeichnis für 
ungültig erklärter Wahlscheine nicht aufgeführt 
und werden auch sonst keine Bedenken gegen die 
Gültigkeit des Wahlscheins erhoben, wird der 
Stimmzettelumschlag ungeöffnet in die für die 
Stimmzettel der Urnenwählerinnen und Urnenwäh-
ler bestimmte Wahlurne gelegt. Die Wahlscheine 
werden gesammelt. 

(2) Werden gegen einen Wahlbrief Bedenken erho-
ben, beschließt der Wahlvorstand über die Zulas-
sung oder Zurückweisung. Der Wahlbrief ist vom 
Wahlvorstand zurückzuweisen, wenn ein Tatbe-
stand des § 40 Absatz 2 Nummer 1 des Gesetzes 
vorliegt. Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind 
samt Inhalt auszusondern, mit einem Vermerk über 
den Zurückweisungsgrund zu versehen, wieder zu 
verschließen, fortlaufend zu nummerieren und zu 
verpacken; das Paket ist zu versiegeln. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend in 
den Fällen, in denen nach § 18 Absatz 3 und 4 des 
Gesetzes ein Briefwahlvorstand gebildet worden 
ist. 

(4) Stellt die Landeswahlleiterin oder der Landes-
wahlleiter fest, dass infolge von Naturkatastrophen 
oder ähnlichen Ereignissen höherer Gewalt die re-
gelmäßige Beförderung von Wahlbriefen gestört 
war, gelten die betroffenen Wahlbriefe, die nach 
dem Datum des Poststempels spätestens am zwei-
ten Tag vor der Wahl zur Post gegeben worden 
sind, als rechtzeitig eingegangen. In einem solchen 
Fall werden, sobald die Auswirkungen des Ereignis-
ses behoben sind, spätestens aber am 22. Tag 
nach der Wahl, die durch das Ereignis betroffenen 
Wahlbriefe ausgesondert und dem Wahlvorstand 
zur nachträglichen Feststellung des Wahlergebnis-
ses zugeleitet. Die nachträgliche Feststellung un-

terbleibt, wenn sie wegen der geringen Anzahl der 
vorliegenden Wahlbriefe nicht möglich ist, ohne 
das Wahlgeheimnis zu gefährden. 

Abschnitt 3  
Feststellung des Wahlergebnisses

§ 53  
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 

im Wahlbezirk

Im Anschluss an die Wahlhandlung ermittelt der 
Wahlvorstand ohne Unterbrechung das Wahlergeb-
nis im Wahlbezirk und stellt fest 

1. die Anzahl der Wahlberechtigten,

2. die Anzahl der Wählerinnen und Wähler insge-
samt,

3. die Anzahl der gültigen und ungültigen Erststim-
men,

4. die Anzahl der gültigen und ungültigen Zweit-
stimmen,

5. die Anzahl der für jede Bewerberin und jeden Be-
werber abgegebenen gültigen Erststimmen,

6. die Anzahl der für jede Landesliste abgegebenen 
gültigen Zweitstimmen.

Im Übrigen gelten für die Tätigkeit des nach § 18 
Absatz 3 und 4 des Gesetzes gebildeten Briefwahl-
vorstandes die für den Wahlvorstand geltenden Be-
stimmungen entsprechend. 

§ 54  
Zählung der Wählerinnen und Wähler

(1) Vor dem Öffnen der Wahlurne werden alle nicht 
benutzten Stimmzettel vom Wahltisch entfernt. 
Sodann werden die Stimmzettel der Wahlurne ent-
nommen und gezählt. Zugleich werden die Stimm-
abgabevermerke im Wählerverzeichnis und die ent-
gegengenommenen Wahlscheine gezählt. Ergibt 
sich dabei auch nach wiederholter Zählung keine 
Übereinstimmung, ist dies in der Wahlniederschrift 
anzugeben und, soweit möglich, zu erläutern; in 
diesem Fall gilt die Anzahl der in der Wahlurne be-
findlichen Stimmzettel als Anzahl der Wählerinnen 
und Wähler. 

(2) Ist der Wahlbezirk für die Briefwahl bestimmt 
(§ 18 Absatz 2 des Gesetzes), gilt Absatz 1 mit 
folgenden Maßgaben: 

1. Nach dem Öffnen der Wahlumschläge werden 
die Stimmzettel der Briefwählerinnen und Brief-
wähler den Stimmzettelumschlägen entnommen 
und in gefaltetem Zustand mit den Stimmzetteln 
der Urnenwählerinnen und Urnenwähler ver-
mengt.

2. Ein leerer Stimmzettelumschlag wird mit dem 
Vermerk „Leer abgegeben” versehen und wie ein 
Stimmzettel gezählt; der Umschlag ist aufzube-
wahren.
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3. Befinden sich in einem Stimmzettelumschlag 
mehrere Stimmzettel, werden sie zusammenge-
heftet, auf der Rückseite mit dem Vermerk 
„Mehrfach abgegeben” versehen und wie ein 
Stimmzettel gezählt.

(3) Die in Absatz 2 Nummer 2 und 3 genannten 
Maßgaben gelten entsprechend auch in den Fällen, 
in denen nach § 18 Absatz 3 und 4 des Gesetzes 
ein Briefwahlvorstand gebildet worden ist. 

§ 55  
Zählung der Stimmen

(1) Mehrere Beisitzerinnen und Beisitzer legen die 
Stimmzettel zu folgenden Stapeln, die sie unter 
Aufsicht behalten: 

1. Nach Landeslisten getrennte Stapel mit Stimm-
zetteln, auf denen die Erst- und Zweitstimme 
zweifelsfrei gültig für die Bewerberin oder den 
Bewerber sowie für die Landesliste derselben 
Partei abgegeben worden ist,

2. einen Stapel mit den Stimmzetteln, auf denen 
die Erst- und Zweitstimme zweifelsfrei gültig für 
Bewerberinnen und Bewerber und Landeslisten 
verschiedener Träger von Wahlvorschlägen abge-
geben worden ist, sowie mit den Stimmzetteln, 
auf denen nur die Erst- oder Zweitstimme jeweils 
zweifelsfrei gültig und die andere Stimme nicht 
abgegeben worden ist,

3. einen Stapel mit den ungekennzeichneten Stimm-
zetteln und den leer abgegebenen Stimmzettel- 
umschlägen (§ 54 Absatz 2 Nummer 2). 

Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben, wer-
den ausgesondert und von einer Beisitzerin oder ei-
nem Beisitzer, die oder den die Wahlvorsteherin 
oder der Wahlvorsteher hierzu bestimmt hat, in 
Verwahrung genommen.

(2) Die Beisitzerinnen und Beisitzer, die die nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 geordneten Stimmzet-
tel unter ihrer Aufsicht haben, übergeben der Wahl-
vorsteherin oder dem Wahlvorsteher die einzelnen 
Stapel nacheinander in der Reihenfolge der Landes-
listen auf dem Stimmzettel. Die Wahlvorsteherin 
oder der Wahlvorsteher prüft, ob die Stimmzettel 
eines jeden Stapels gleich gekennzeichnet sind, 
und sagt zu jedem Stapel an, für welche Bewerbe-
rin oder welchen Bewerber und für welche Landes-
liste er Stimmen enthält. Gibt ein Stimmzettel der 
Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher Anlass 
zu Bedenken, fügt sie oder er diesen den nach Ab-
satz 1 Satz 2 ausgesonderten Stimmzetteln bei. 
Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher kann 
in den Fällen der Sätze 1 bis 3 ihre oder seine Auf-
gaben ganz oder teilweise auf ein anderes Mitglied 
des Wahlvorstands, das keine Tätigkeit nach Ab-
satz 1 ausgeübt hat, übertragen. 

(3) Anschließend prüft die Wahlvorsteherin oder 
der Wahlvorsteher die ungekennzeichneten Stimm-

zettel und leer abgegebenen Stimmzettelumschläge 
(Absatz 1 Satz 1 Nummer 3). Sie oder er sagt an, 
dass beide Stimmen ungültig sind, und versieht je-
den dieser Stimmzettel und Stimmzettelumschläge 
auf der Rückseite mit dem Vermerk „Ungültig”. 

(4) Danach zählen je zwei Mitglieder des Wahlvor-
stands, die von der Wahlvorsteherin oder dem 
Wahlvorsteher hierzu bestimmt worden sind, nach-
einander die nach den Absätzen 2 und 3 geprüften 
Stimmzettel und Stimmzettelumschläge eines je-
den Stapels unter gegenseitiger Kontrolle und er-
mitteln die Zahl der für die einzelnen Wahlvor-
schläge abgegebenen gültigen Stimmen sowie die 
Zahl der ungültigen Stimmen. Die Zahlen werden 
als Zwischensummen in die Wahlniederschrift 
übertragen. 

(5) Sodann übergeben die Beisitzerinnen und Bei-
sitzer, die den nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
gebildeten Stimmzettelstapel unter ihrer Aufsicht 
haben, diesen Stapel der Wahlvorsteherin oder dem 
Wahlvorsteher. Er oder sie legt die Stimmzettel zu-
nächst getrennt nach Zweitstimmen für die einzel-
nen Landeslisten und sagt zu jedem Stimmzettel 
an, für welche Landesliste die Zweitstimme lautet. 
Bei den Stimmzetteln, auf denen nur die Erst-
stimme abgegeben worden ist, sagt sie oder er an, 
dass die nicht abgegebene Zweitstimme ungültig 
ist. Gibt ein Stimmzettel der Wahlvorsteherin oder 
dem Wahlvorsteher Anlass zu Bedenken, fügt sie 
oder er diesen den nach Absatz 1 Satz 2 ausge-
sonderten Stimmzettel bei. Dann werden die von 
der Wahlvorsteherin oder vom Wahlvorsteher gebil-
deten Stapel entsprechend Absatz 4 gezählt. An-
schließend ordnet die Wahlvorsteherin oder der 
Wahlvorsteher die Stimmzettel nach abgegebenen 
Erststimmen neu, und es wird entsprechend den 
Sätzen 2 bis 5 verfahren. Die jeweiligen Stimmen-
zahlen werden als Zwischensummen in die Wahl-
niederschrift übertragen. 

(6) Zum Schluss entscheidet der Wahlvorstand 
über die Gültigkeit der Stimmen, die auf den aus-
gesonderten Stimmzetteln abgegeben worden sind. 
Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher gibt 
die Entscheidung mündlich bekannt und sagt bei 
gültigen Stimmen an, für welche Bewerberin oder 
welchen Bewerber oder welche Landesliste die 
Stimme lautet. Sie oder er vermerkt auf der Rück-
seite des Stimmzettels, ob beide Stimmen oder nur 
die Erststimme oder nur die Zweitstimme für gültig 
oder ungültig erklärt worden sind. Die Stimmzettel 
sind fortlaufend zu nummerieren. Die jeweiligen 
Stimmenzahlen werden als Zwischensummen in 
die Wahlniederschrift übertragen. 

(7) Die nach den Absätzen 2 bis 6 ermittelten Zah-
len der ungültigen und für die einzelnen Wahlvor-
schläge abgegebenen Stimmen werden von der 
Schriftführerin oder dem Schriftführer zusammen-
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gezählt. Zwei Mitglieder des Wahlvorstands, die 
von der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher 
hierzu bestimmt worden sind, prüfen die Zusam-
menzählung. Beantragt ein Mitglied des Wahlvor-
stands vor der Unterzeichnung der Wahlnieder-
schrift eine erneute Zählung der Stimmen, ist diese 
nach den Absätzen 1 bis 6 zu wiederholen. Die 
Gründe für die erneute Zählung sind in der Wahl-
niederschrift zu vermerken. 

(8) Die von der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvor-
steher bestimmten Beisitzerinnen und Beisitzer 
sammeln 

1. die Stimmzettel, auf denen die Erststimme und 
die Zweitstimme oder nur die Erststimme abge-
geben worden sind, getrennt nach den Bewerbe-
rinnen und Bewerbern, denen die Erststimme zu-
gefallen ist,

2. die Stimmzettel, auf denen nur die Zweitstimme 
abgegeben worden ist,

3. die ungekennzeichneten Stimmzettel und die 
leer abgegebenen Stimmzettelumschläge,

je für sich und behalten sie unter Aufsicht.

§ 56  
Ungültige Stimmen, Auslegungsregeln

(1) Ungültig nach § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
des Gesetzes sind Stimmen insbesondere, 

1. wenn der Stimmzettel anders als durch ein Kreuz 
in einem Kreis gekennzeichnet ist, es sei denn, 
dass die Kennzeichnung den Willen der Wählerin 
oder des Wählers zweifelsfrei erkennen lässt,

2. wenn auf dem Stimmzettel mehr als eine Bewer-
berin oder ein Bewerber oder mehr als eine Lan-
desliste gekennzeichnet ist oder

3. wenn der Stimmzettel erheblich beschädigt ist; 
die Beschädigung ist erheblich, wenn der 
Stimmzettel durchgerissen oder der Aufdruck 
oder die Kennzeichnung beschädigt ist; Beschä-
digungen, die bei der Stimmenzählung entstan-
den sind, beeinträchtigen die Gültigkeit der 
Stimme nicht.

(2) Ungültig nach § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
des Gesetzes sind insbesondere Stimmen, die Eintra-
gungen über die Kennzeichnung der Bewerberin oder 
des Bewerbers oder der Landesliste hinaus enthalten. 

§ 57  
Bekanntgabe des Wahlergebnisses

Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher gibt 
das Wahlergebnis im Wahlbezirk mit den in § 53 
bezeichneten Angaben im Anschluss an die Fest-
stellung mündlich bekannt. 

§ 58  
Schnellmeldungen

(1) Sobald das Wahlergebnis im Wahlbezirk festge-
stellt ist, meldet die Wahlvorsteherin oder der 

Wahlvorsteher dieses der Kreiswahlleiterin oder 
dem Kreiswahlleiter. Ist die Gemeinde in mehrere 
Wahlbezirke eingeteilt, meldet die Wahlvorsteherin 
oder der Wahlvorsteher das Wahlergebnis ihres 
oder seines Wahlbezirks der Gemeindewahlbe-
hörde, die die Wahlergebnisse aller Wahlbezirke der 
Gemeinde zusammenfasst und der Kreiswahlleite-
rin oder dem Kreiswahlleiter meldet. 

(2) Die Meldungen werden auf schnellstem Wege 
erstattet. Sie enthalten die Angaben nach § 53. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend auch 
in den Fällen, in denen nach § 18 Absatz 3 und 4 
des Gesetzes ein oder mehrere Briefwahlvorstände 
gebildet worden sind. 

(4) Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter er-
mittelt aufgrund der Schnellmeldungen nach den 
Absätzen 1 und 2 das vorläufige Wahlergebnis im 
Wahlkreis. Sie oder er teilt dieses auf schnellstem 
Wege der Landeswahlleiterin oder dem Landes-
wahlleiter mit; dabei gibt sie oder er an, welche 
Bewerberin oder welcher Bewerber als gewählt gel-
ten kann. 

(5) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahllei-
ter ermittelt nach den Schnellmeldungen der Kreis-
wahlleiterinnen und Kreiswahlleiter das vorläufige 
Wahlergebnis im Land. 

(6) Die Schnellmeldungen nach den Absätzen 1 bis 
4 werden nach dem Muster der Anlage 22 erstattet. 

§ 59  
Wahlniederschrift

(1) Über die Wahlhandlung sowie die Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses wird von der 
Schriftführerin oder dem Schriftführer eine Wahl-
niederschrift nach dem Muster der Anlage 23 auf-
genommen. Die Wahlniederschrift ist von den an-
wesenden Mitgliedern des Wahlvorstands zu ge-
nehmigen und zu unterzeichnen. Verweigert ein 
Mitglied des Wahlvorstands die Unterschrift, ist der 
Grund hierfür in der Wahlniederschrift zu vermer-
ken. Beschlüsse nach § 44 Absatz 6 , § 46 Absatz 
2 , § 52 Absatz 2 und § 55 Absatz 6 sowie Be-
schlüsse über sonstige besondere Vorfälle bei der 
Wahlhandlung oder bei der Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses sind in der Wahlnieder-
schrift zu vermerken. 

(2) Der Wahlniederschrift werden beigefügt 

1. die Stimmzettel, über die der Wahlvorstand 
nach § 55 Absatz 6 besonders beschlossen hat, 

2. die Wahlscheine, über die der Wahlvorstand 
nach § 46 Absatz 2 besonders beschlossen hat, 

3. in Wahlbezirken, die für die Briefwahl bestimmt 
sind (§ 18 Absatz 2 des Gesetzes), 

a) das in § 52 Absatz 2 Satz 3 bezeichnete Pa-
ket mit den zurückgewiesenen Wahlbriefen, 

Anl. 23
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b) die Wahlscheine, über die der Wahlvorstand 
nach § 52 Absatz 2 besonders beschlossen 
hat, ohne dass die Wahlbriefe zurückgewie-
sen wurden. 

(3) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher 
übergibt die Wahlniederschrift mit den Anlagen 
nach Absatz 2 unverzüglich der Gemeindewahlbe-
hörde. 

(4) Die Gemeindewahlbehörde übersendet der 
Kreiswahlleiterin oder dem Kreiswahlleiter die 
Wahlniederschriften aller Wahlbezirke der Ge-
meinde mit den Anlagen auf schnellstem Wege. 
Besteht die Gemeinde aus mehreren Wahlbezirken, 
fügt sie eine Zusammenstellung der Wahlergeb-
nisse der einzelnen Wahlbezirke nach dem Muster 
der Anlage 24 bei. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend auch 
in den Fällen, in denen nach § 18 Absatz 3 und 4 
des Gesetzes ein Briefwahlvorstand gebildet wor-
den ist. Für die Wahlniederschrift ist das Muster 
der Anlage 23 a maßgebend. 

§ 60  
Übergabe und Verwahrung der Wahlunterlagen

(1) Hat der Wahlvorstand seine Aufgaben erledigt, 
verpackt die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorste-
her je für sich 

1. die gültigen Stimmzettel, geordnet und gebün-
delt nach Wahlkreisbewerberinnen und Wahl-
kreisbewerbern und nach Stimmzetteln, auf de-
nen nur die Zweitstimme abgegeben worden ist,

2. die ungekennzeichneten Stimmzettel und

3. die entgegengenommenen Wahlscheine,

soweit sie nicht der Wahlniederschrift beigefügt 
sind, versiegelt die einzelnen Pakete, versieht sie 
mit Inhaltsangabe und übergibt sie der Gemeinde-
wahlbehörde. Ist der Wahlbezirk für die Briefwahl 
bestimmt (§ 18 Absatz 2 des Gesetzes) oder ist 
nach § 18 Absatz 3 und 4 des Gesetzes ein Brief-
wahlvorstand gebildet, gilt Satz 1 auch für die leer 
abgegebenen Stimmzettelumschläge (§ 54 Absatz 2 
Nummer 2). Bis zur Übergabe an die Gemeinde-
wahlbehörde hat die Wahlvorsteherin oder der 
Wahlvorsteher sicherzustellen, dass die in Satz 1 
und 2 genannten Unterlagen Unbefugten nicht zu-
gänglich sind. 

(2) Die Gemeindewahlbehörde verwahrt die Pakete, 
bis deren Vernichtung zulässig ist (§ 74). Sie hat 
sicherzustellen, dass die Pakete Unbefugten nicht 
zugänglich sind. 

(3) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher 
gibt der Gemeindewahlbehörde die nach § 40 zur 
Verfügung gestellten Unterlagen und Ausstattungs-
gegenstände zurück und fügt die entgegengenom-
menen Wahlbenachrichtigungen bei. 

(4) Die Gemeindewahlbehörde hat die in Absatz 1 
bezeichneten Unterlagen auf Anforderung der 
Kreiswahlleiterin oder dem Kreiswahlleiter vorzule-
gen. Werden nur Teile eines Paketes angefordert, 
bricht die Gemeindewahlbehörde das Paket in Ge-
genwart von mindestens zwei weiteren Personen 
auf, entnimmt ihm den angeforderten Teil und ver-
siegelt dieses erneut. Über den Vorgang ist eine 
Niederschrift zu fertigen und von allen Beteiligten 
zu unterzeichnen. 

§ 61  
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 

im Wahlkreis

(1) Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter 
prüft die Wahlniederschriften der Wahlvorstände 
auf Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit. Sie 
oder er stellt nach diesen Wahlniederschriften das 
endgültige Ergebnis der Wahl im Wahlkreis und der 
Wahl nach Landeslisten, nach Wahlbezirken und 
nach Briefwahlvorständen geordnet, nach dem 
Muster der Anlage 24 zusammen; dabei bildet sie 
oder er für die Gemeinden und Ämter Zwischen-
summen. Ergeben sich aus der Wahlniederschrift 
oder aus sonstigen Gründen Bedenken gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Wahlgeschäfts, klärt die 
Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter diese so 
weit wie möglich auf. 

(2) Nach Berichterstattung durch die Kreiswahllei-
terin oder den Kreiswahlleiter ermittelt der Kreis-
wahlausschuss das Wahlergebnis des Wahlkreises 
und stellt fest 

1. die Anzahl der Wahlberechtigten,

2. die Anzahl der Wählerinnen und Wähler insge-
samt,

3. die Anzahl der gültigen und ungültigen Erststim-
men,

4. die Anzahl der gültigen und ungültigen Zweit-
stimmen,

5. die Anzahl der für die jede Bewerberin und jeden 
Bewerber abgegebenen gültigen Erststimmen,

6. die Anzahl der für jede Landesliste abgegebenen 
gültigen Zweitstimmen.

Der Kreiswahlausschuss ist berechtigt, rechneri-
sche Feststellungen des Wahlvorstands und fehler-
hafte Zuordnungen gültig abgegebener Stimmen zu 
berichtigen sowie über die Gültigkeit abgegebener 
Stimmen abweichend zu beschließen. Ungeklärte 
Bedenken vermerkt er in der Niederschrift.

(3) Der Kreiswahlausschuss stellt ferner fest, wel-
che Bewerberin oder welcher Bewerber im Wahl-
kreis gewählt ist. 

(4) Im Anschluss an die Feststellung gibt die Kreis-
wahlleiterin oder der Kreiswahlleiter das Wahler-
gebnis mit den in Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 
bezeichneten Angaben mündlich bekannt. 

Anl.
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(5) Die Niederschrift über die Sitzung (§ 1 Absatz 3) 
ist nach dem Muster der Anlage 25 zu fertigen. 
Die Niederschrift und die ihr beigefügte Zusam-
menstellung des Wahlergebnisses nach dem Mus-
ter der Anlage 24 sind von allen Mitgliedern des 
Kreiswahlausschusses, die an der Feststellung teil-
genommen haben, sowie von der Schriftführerin 
oder dem Schriftführer zu unterzeichnen. Die Kreis-
wahlleiterin oder der Kreiswahlleiter übersendet der 
Landeswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter auf 
schnellstem Wege eine Ausfertigung der Nieder-
schrift des Kreiswahlausschusses mit der dazuge-
hörigen Zusammenstellung. 

§ 62  
Ablehnung der Wahl im Wahlkreis

Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter über-
sendet etwaige bei ihr oder ihm eingehende Ableh-
nungserklärungen der Gewählten unverzüglich der 
Landeswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter. 

§ 63 
Ermittlung und Feststellung des  

Zweitstimmenergebnisses im Land 

(1) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahllei-
ter prüft die Wahlniederschriften der Kreiswahlaus-
schüsse und stellt danach die endgültigen Wahler-
gebnisse in den einzelnen Wahlkreisen nach dem 
Muster der Anlage 24 zum Wahlergebnis des Lan-
des zusammen. Sie oder er ermittelt 

1. die Gesamtzahl der im Land abgegebenen gülti-
gen und ungültigen Zweitstimmen,

2. die Gesamtzahl der für jede Landesliste abgege-
benen gültigen Zweitstimmen,

3. den Prozentsatz des Zweitstimmenanteils der 
einzelnen Parteien im Land an der Gesamtzahl 
der gültigen Zweitstimmen,

4. die an der Verteilung der Sitze aus den Landeslis-
ten teilnehmenden Parteien,

5. den verhältnismäßigen Sitzanteil dieser Parteien,

6. die Verteilung der Sitze aus den Landeslisten auf 
die Parteien unter Anrechnung der in den Wahl-
kreisen gewählten Bewerberinnen und Bewer-
ber.

(2) Nach der Berichterstattung durch die Landes-
wahlleiterin oder den Landeswahlleiter ermittelt der 
Landeswahlausschuss das Wahlergebnis aus den 
Landeslisten und stellt für das Land fest 

1. die Anzahl der Wahlberechtigten,

2. die Anzahl der Wählerinnen und Wähler insge-
samt,

3. die Anzahl der ungültigen Zweitstimmen,

4. die Anzahl der gültigen Zweitstimmen,

5. für jede Partei die Anzahl der auf ihre Landesliste 
entfallenen gültigen Zweitstimmen,

6. die Parteien, die nach § 3 Absatz 1 des Gesetzes 

a) an der Verteilung der Sitze aus den Landeslis-
ten teilnehmen,

b) bei der Verteilung der Sitze aus den Landeslis-
ten unberücksichtigt bleiben,

7. die Anzahl der Sitze, die den einzelnen Parteien 
insgesamt zustehen,

8. die Anzahl der Sitze, die die Parteien aus den 
Landeslisten unter Anrechnung der in den Wahl-
kreisen für sie gewählten Bewerberinnen und Be-
werber erhalten,

9. die Namen der aus den Landeslisten gewählten 
Bewerberinnen und Bewerber.

Der Landeswahlausschuss ist berechtigt, die Fest-
stellungen der Wahlvorstände und Kreiswahlaus-
schüsse rechnerisch zu berichtigen.

(3) Im Anschluss an die Feststellung gibt die Lan-
deswahlleiterin oder der Landeswahlleiter das 
Wahlergebnis mit den in Absatz 2 Satz 1 bezeich-
neten Angaben mündlich bekannt. 

(4) Für die Niederschrift über die Sitzung (§ 1 Ab-
satz 3) gilt § 61 Absatz 5 Satz 2 entsprechend. 

§ 64 
Bekanntmachung des Wahlergebnisses 

(1) Sobald die Feststellungen abgeschlossen sind, 
wird das endgültige Wahlergebnis 

1. für den Wahlkreis mit den in § 61 Absatz 2 und 
3 bezeichneten Angaben von der Kreiswahlleite-
rin oder dem Kreiswahlleiter, 

2. für das Land mit den in § 63 Absatz 2 bezeich-
neten Angaben, gegliedert nach Wahlkreisen, 
und den Namen der im Land gewählten Bewer-
berinnen und Bewerber von der Landeswahllei-
terin oder dem Landeswahlleiter 

bekannt gemacht.

(2) Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter 
übersendet der Landeswahlleiterin oder dem Lan-
deswahlleiter eine Ausfertigung ihrer oder seiner 
Bekanntmachung. 

Abschnitt 4  
Wahlprüfung; Listennachfolgerinnen und Listen-

nachfolger, Wiederholungswahl

§ 65  
Vorbereitung der Wahlprüfung durch die  

Landeswahlleiterin oder den Landeswahlleiter

Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter 
nimmt eine Vorprüfung anhand der bei ihr oder ihm 
eingehenden Unterlagen vor. Nach Abschluss die-
ser Vorprüfung übermittelt sie oder er das Ergebnis 
und die Unterlagen dem vom Landtag zur Vorprü-
fung bestellten Ausschuss (Wahlprüfungsaus-
schuss). Sie oder er führt die weiteren vom Wahl-
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prüfungsausschuss noch für erforderlich gehalte-
nen Ermittlungen durch. 

§ 66  
Bekanntmachung von Entscheidungen

Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter 
macht die im Wahlprüfungsverfahren getroffenen 
rechtskräftigen Entscheidungen des Landtages 
oder des Landesverfassungsgerichts bekannt. 

§ 67  
Wiederholungswahl

(1) Den Tag der Wiederholungswahl (§ 46 des Ge-
setzes) bestimmt das für Wahlen und Abstimmun-
gen zuständige Ministerium. 

(2) Das Wahlverfahren ist nur insoweit zu erneuern, 
als das nach der Entscheidung im Wahlprüfungs-
verfahren erforderlich ist. 

(3) Wird die Wahl nur in einzelnen Wahlbezirken 
wiederholt, darf die Abgrenzung dieser Wahlbe-
zirke nicht geändert werden. Auch sonst soll die 
Wahl möglichst in denselben Wahlbezirken wie bei 
der Hauptwahl wiederholt werden. Wahlvorstände 
können neu gebildet und Wahlräume neu bestimmt 
werden. 

(4) Findet die Wiederholungswahl infolge von Unre-
gelmäßigkeiten bei der Aufstellung und Behandlung 
von Wählerverzeichnissen statt, ist in den betroffe-
nen Wahlbezirken das Verfahren der Aufstellung, 
Bereithaltung zur Einsichtnahme, Berichtigung und 
des Abschlusses des Wählerverzeichnisses erneut 
durchzuführen, sofern sich aus der Wahlprüfungs-
entscheidung keine Einschränkungen ergeben. 

(5) Wählerinnen und Wähler, die seit der Haupt-
wahl ihr Wahlrecht verloren haben, sind im Wähler-
verzeichnis zu streichen. Wahlberechtigte, die bei 
der Hauptwahl mit Wahlschein gewählt haben, 
können nur dann an der Wahl teilnehmen, wenn sie 
ihren Wahlschein in den Wahlbezirken abgegeben 
haben, für die die Wahl wiederholt wird. 

(6) Wahlscheine dürfen nur von Gemeindewahlbe-
hörden in dem Gebiet, in dem die Wiederholungs-
wahl stattfindet, erteilt werden. Personen, die bei 
der Hauptwahl in einem Wahlbezirk dieses Gebiets 
mit Wahlschein gewählt haben, erhalten auf An-
trag ihren Wahlschein mit einem Gültigkeitsvermerk 
für die Wiederholungswahl zurück, wenn sie inzwi-
schen aus dem Gebiet der Wiederholungswahl ver-
zogen sind. 

(7) Sind bei der Wiederholungswahl neue Kreis-
wahlvorschläge einzureichen, können diese auch 
Bewerberinnen und Bewerber enthalten, die bei der 
Hauptwahl bereits aus der Landesliste gewählt 
sind. Wird eine solche Bewerberin oder ein solcher 
Bewerber bei der Wiederholungswahl im Wahlkreis 
gewählt, scheidet sie oder er aus der Landesliste 
aus. 

(8) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahllei-
ter kann im Rahmen der Wahlprüfungsentschei-
dung Regelungen zur Anpassung des Wiederho-
lungswahlverfahrens an besondere Verhältnisse 
treffen. 

§ 68  
Einberufung von Listennachfolgerinnen und 

Listennachfolgern

(1) Liegen die Voraussetzungen für eine Listen-
nachfolge vor, benachrichtigt die Landeswahlleite-
rin oder der Landeswahlleiter die zuständige Lan-
desleitung der Partei und fordert sie auf, unverzüg-
lich, spätestens innerhalb einer Woche, mitzuteilen, 
ob die nächste Bewerberin oder der nächste Be-
werber, die oder der bei der Wahl für die Partei als 
deren Mitglied aufgetreten war, seit der Aufstellung 
der Landesliste ununterbrochen der Partei angehört 
hat. Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahllei-
ter fordert die nächste Bewerberin oder den nächs-
ten Bewerber auf, unverzüglich, spätestens inner-
halb einer Woche, mitzuteilen, ob sie oder er seit 
der Aufstellung der Landesliste einer anderen Partei 
beigetreten ist oder ob sie oder er weiterhin partei-
los ist. 

(2) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahllei-
ter benachrichtigt die berufene Listennachfolgerin 
oder den berufenen Listennachfolger von ihrer oder 
seiner Wahl und fordert sie oder ihn auf, binnen ei-
ner Woche schriftlich zu erklären, ob sie oder er die 
Wahl annimmt. Die Benachrichtigung ist zuzustel-
len. In der Benachrichtigung ist darauf hinzuwei-
sen, dass 

1. sie oder er die Mitgliedschaft im Landtag mit 
dem fristgerechten Eingang der auf die Benach-
richtigung nach Satz 1 erfolgenden schriftlichen 
Annahmeerklärung bei der Landeswahlleiterin 
oder dem Landeswahlleiter erwirbt,

2. die Wahl als angenommen gilt, wenn innerhalb 
der gesetzten Frist keine oder keine schriftliche 
Erklärung abgegeben wird,

3. eine Erklärung unter Vorbehalt als Ablehnung gilt 
und

4. die Annahme- oder Ablehnungserklärung nicht 
widerrufen werden kann.

(3) Die berufenen Listennachfolgerinnen und Lis-
tennachfolger können ihr Amt erst ausüben, wenn 
sie die Wahl angenommen haben. 

Abschnitt 5  
Gemeinsame Vorschriften für die Abschnitte 1  

bis 4

§ 69  
Verpflichtung

(1) Personen, die eine ehrenamtliche Tätigkeit nach 
dem Landeswahlgesetz übernehmen, sind zur un-
parteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur 
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Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtli-
chen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, ins-
besondere über alle dem Wahlgeheimnis unterlie-
genden Angelegenheiten, zu verpflichten. 

(2) Verpflichtet werden 

1. die Beisitzerinnen und Beisitzer des Wahlaus-
schusses sowie die Schriftführerin oder der 
Schriftführer von der oder dem Vorsitzenden des 
Wahlausschusses bei ihrer ersten Teilnahme an 
einer Sitzung zu Beginn dieser Sitzung,

2. die in § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des 
Gesetzes bezeichneten Mitglieder des Wahlvor-
stands von der Gemeindewahlbehörde vor Be-
ginn der Wahlhandlung, 

3. die übrigen Mitglieder des Wahlvorstands von 
der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher zu 
Beginn der Wahlhandlung oder, wenn ein Mit-
glied später hinzukommt, vor Beginn der ehren-
amtlichen Tätigkeit.

(3) Die Verpflichtung entfällt bei Personen, die be-
reits für ihr Hauptamt verpflichtet sind. 

§ 70  
Bekanntmachungen

(1) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahllei-
ter veröffentlicht ihre oder seine Bekanntmachun-
gen im Amtsblatt für Schleswig-Holstein. Sie oder 
er kann den Inhalt dieser Bekanntmachungen zu-
sätzlich im Internet veröffentlichen. Dabei sind die 
Unversehrtheit, Vollständigkeit und Ursprungszu-
ordnung der Veröffentlichung nach dem aktuellen 
Stand der Technik zu gewährleisten. Statt einer 
Anschrift ist nur der Wohnort anzugeben. Internet-
veröffentlichungen von öffentlichen Bekanntma-
chungen nach den §§ 28 und 31 Absatz 3 sind 
spätestens sechs Monate nach Bekanntgabe des 
endgültigen Wahlergebnisses, von öffentlichen Be-
kanntmachungen nach § 64 Absatz 1 Nummer 2 
und § 68 Absatz 3 spätestens sechs Monate nach 
Ende der Wahlperiode zu löschen. 

(2) Die Kreiswahlleiterinnen und Kreiswahlleiter 
veröffentlichen ihre Bekanntmachungen in der 
Form, die für den zuständigen Kreis oder die zu-
ständige kreisfreie Stadt (§ 12 Absatz 2 des Ge-
setzes) üblich ist. Soweit die Bekanntmachung 
durch Bereitstellung im Internet erfolgt, ist in der 
Zeitung unter Angabe der Internetadresse hierauf 
hinzuweisen. Der Hinweis in der Zeitung muss zu-
vor innerhalb eines Zeitraumes von drei Tagen er-
folgt sein. Die Kreiswahlleiterinnen und Kreiswahl-
leiter sollen darüber hinaus darauf hinwirken, dass 
die Bevölkerung des gesamten Wahlkreises durch 
Presseveröffentlichungen, Plakatanschläge oder 
auf andere Weise vom Inhalt der Bekanntmachun-
gen Kenntnis erhalten kann. 

(3) Die Gemeindewahlbehörden veröffentlichen ihre 
Bekanntmachungen in der für die Gemeinde oder 

für das Amt üblichen Form. Soweit danach die Be-
kanntmachung durch Aushang erfolgt, beträgt die 
Aushangsfrist eine Woche. Soweit die Bekanntma-
chung durch Bereitstellung im Internet erfolgt, ist 
in der Zeitung unter Angabe der Internetadresse 
hierauf hinzuweisen. Der Hinweis in der Zeitung ist 
durch einen durch Aushang zu erfolgenden Hinweis 
zu ersetzen, wenn Bekanntmachungen in der Zei-
tung ortsüblich nicht vorgesehen sind. Der Hinweis 
muss zuvor innerhalb eines Zeitraumes von drei Ta-
gen erfolgt sein. Neben der Veröffentlichung in 
ortsüblicher Form sollen die Bekanntmachungen 
der Gemeindewahlbehörden durch Aushang oder 
Plakatanschlag an möglichst vielen dem Verkehr 
zugänglichen Stellen bekannt gegeben werden. 

(4) Soweit die Gemeindewahlbehörden ihre Be-
kanntmachungen über die Bereithaltung des Wäh-
lerverzeichnisses zur Einsichtnahme und die Ertei-
lung von Wahlscheinen (§ 12 Absatz 2) und ihre 
Wahlbekanntmachungen (§ 37) in den gleichen 
Verkündungsblättern oder Tageszeitungen veröf-
fentlichen, können gemeinsame Bekanntmachun-
gen erfolgen. Für deren Gestaltung sind die Muster 
nach Anlage 2 a und Anlage 21 maßgebend. 

(5) Wird durch die Bekanntmachung eine Frist in 
Lauf gesetzt, beginnt die Frist 

1. bei Bekanntmachungen, die mindestens auch 
durch Verkündungsblätter oder Tageszeitungen 
veröffentlicht werden, mit dem auf das Erschei-
nen folgenden Tag,

2. bei Bekanntmachungen, die ausschließlich durch 
Aushang erfolgen, mit dem achten Tag, der auf 
das Aushängen der Bekanntmachung folgt,

3. bei Bekanntmachungen, die durch Bereitstellung 
im Internet erfolgen, mit Ablauf des Tages, an 
dem sie im Internet verfügbar sind; der nach 
Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 Satz 3 erforder-
liche Hinweis in der Zeitung muss zuvor inner-
halb eines Zeitraums von drei Tagen erfolgt sein.

(6) Muss die Bekanntmachung bis zu einem be-
stimmten Tag bewirkt sein, genügt es, wenn 

1. bei Bekanntmachungen, die mindestens auch 
durch Verkündungsblätter, Tageszeitungen oder 
durch Bereitstellung im Internet veröffentlicht 
werden, die Veröffentlichung an dem Tag er-
scheint, an dem die Bekanntmachung spätes-
tens bewirkt sein muss; im Falle der Bereitstel-
lung im Internet muss der nach Absatz 2 Satz 2 
erforderliche Hinweis zuvor innerhalb eines Zeit-
raums von drei Tagen erfolgt sein,

2. bei Bekanntmachungen, die ausschließlich 
durch Aushang erfolgen, der Aushang an dem 
Tag beginnt, an dem die Bekanntmachung spä-
testens bewirkt sein muss.

(7) Ist eine vereinfachte Bekanntmachung zulässig, 
genügt ein Aushang am Dienstgebäude der Wahl-

Anl. 2a 
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leiterin oder des Wahlleiters oder im Eingang des 
Gebäudes. 

§ 71  
Zustellungen

Zustellungen sind nach den Bestimmungen des 
Landesverwaltungsgesetzes vorzunehmen. 

§ 72  
Beschaffung von Stimmzetteln und Vordrucken 

(1) Die Gemeindewahlbehörde beschafft die Vor-
drucke für die Bekanntmachungen nach den Mus-
tern der Anlagen 2 und 21 sowie die Wahlbriefum-
schläge (Anlage 20). 

(2) Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter 
beschafft die Stimmzettel (Anlage 18). 

(3) Die übrigen Vordrucke und die Stimmzettelum-
schläge für die Briefwahl werden von der Landes-
wahlleiterin oder dem Landeswahlleiter beschafft. 

§ 73  
Sicherung der Wahlunterlagen

(1) Die Wählerverzeichnisse, die Wahlscheinver-
zeichnisse, die Verzeichnisse nach § 18 Absatz 8 
Satz 2 und § 19, die Formblätter mit Unterstüt-
zungsunterschriften für Wahlvorschläge sowie die 
entgegengenommenen Wahlbenachrichtigungen 
sind so zu verwahren, dass sie gegen Einsicht-
nahme durch Unbefugte geschützt sind. 

(2) Auskünfte aus Wählerverzeichnissen, Wahl-
scheinverzeichnissen und Verzeichnissen nach § 18 
Absatz 8 Satz 2 und § 19 dürfen nur Behörden, Ge-
richten und sonstigen amtlichen Stellen in der Bun-
desrepublik Deutschland und nur unter der Voraus-
setzung erteilt werden, dass die Auskunft für die 
Empfängerin oder den Empfänger im Zusammen-
hang mit der Wahl erforderlich ist. Ein solcher An-
lass liegt insbesondere bei Verdacht von Wahlstraf-
taten und bei Wahlprüfungsangelegenheiten vor. 

(3) Mitglieder von Wahlorganen, Amtsträgerinnen 
und Amtsträger sowie für den öffentlichen Dienst 
besonders Verpflichtete dürfen Auskünfte über Un-
terstützungsunterschriften für Wahlvorschläge nur 
Behörden, Gerichten und sonstigen amtlichen Stel-

len in der Bundesrepublik Deutschland und nur un-
ter der Voraussetzung erteilen, dass die Auskunft 
zur Durchführung der Wahl oder eines Wahlprü-
fungsverfahrens oder zur Aufklärung des Verdachts 
einer Wahlstraftat erforderlich ist. 

§ 74  
Vernichtung von Wahlunterlagen

(1) Die entgegengenommenen Wahlbenachrichti-
gungen sind unverzüglich zu vernichten. 

(2) Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, 
Verzeichnisse nach § 18 Absatz 8 Satz 2 und § 19 
sowie Formblätter mit Unterstützungsunterschrif-
ten für Wahlvorschläge sind nach Ablauf von sechs 
Monaten seit der Wahl zu vernichten, wenn nicht 
die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter 
mit Rücksicht auf ein schwebendes Wahlprüfungs-
verfahren etwas anderes anordnet oder diese Un-
terlagen für die Strafverfolgungsbehörde zur Er-
mittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein 
können. 

(3) Die übrigen Wahlunterlagen können 60 Tage 
vor der Wahl des neuen Landtages vernichtet wer-
den. Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahl-
leiter kann zulassen, dass die Unterlagen früher 
vernichtet werden, soweit sie nicht für ein schwe-
bendes Wahlprüfungsverfahren oder für die Straf-
verfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraf-
tat von Bedeutung sein können. 

§ 75  
Anlagen

Die dieser Verordnung beigefügten Anlagen sind 
Bestandteile dieser Verordnung. 

Abschnitt 6  
Schlussvorschrift

§ 76  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 6. August 2019 in 
Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 5. August 
2024 außer Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 9. Juli 2019

H a n s – J o a c h i m  G r o t e
Minister

 für Inneres, ländliche Räume und Integration

Anl.
 2

0

Anl. 2a 

+
21
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Anlage 1 
(zu § 11 Absatz 1) 

(Vorderseite der Wahlbenachrichtigung) 
 

Wahl-Benachrichtigung1 

für die Wahl zum Land-Tag von Schleswig-Holstein 

 

Die Wahl ist am Sonntag, den _________________, von 8 Uhr bis 18 Uhr. 

 
Name der Gemeindewahlbehörde 

 
 

 

 

Sehr geehrte Bürgerin, sehr geehrter Bürger, 

in Schleswig-Holstein wird der Land-Tag gewählt. Sie sind in das Wähler-Verzeichnis 

eingetragen.  

Sie können am Wahl-Tag zur Wahl gehen. 

 

Hier bekommen Sie Infos über Hilfs-Mittel für Blinde und Sehbehinderte: _______4 

 

 

Hier bekommen Sie Infos in weiteren Sprachen: 
Buradan farklı dillerde bilgi edinebilirsiniz: 
صول لح لى ل لومات ع ع م غات ال ل نا ادخل اخرى ب  ه

���������� �� ������ ������ �� ������� �����: 
Tutaj otrzymają Państwo informacje winnych językach: 

www.wahlen.schleswig-holstein.de. 
 

         Bitte das Blatt wenden ! 

                                                 
1
 Muster für die Wahlbenachrichtigung im Format DIN A 4 (210 x 297 mm), Vor- und Rückseite 

2 Für jeden Wahlraum ist anzugeben, ob er barrierefrei zu erreichen ist oder nicht. 
3 Telefonnummer der Gemeindewahlbehörde angeben. 
4 z.B. Telefonnummer des Blinden- und Sehbehindertenvereins Schleswig-Holstein (BSVSH) angeben. 

Bringen Sie zur Wahl bitte mit: 

 

 diesen Brief 

 und Ihren Personal-Ausweis 

oder Ihren Reise-Pass. 

Wahl-Kreis-Nummer:               ________ 

Wahl-Bezirks-Nummer:            ________ 

Nummer im Wähler-Verzeichnis: ______ 

Wahl-Raum: ______________________ 

_________________________________ 

 Barriere-frei: Ja/Nein
2 

  

Hier bekommen Sie Infos wegen der Barriere-Freiheit: ______________________3 

Frau/Herr 
Straße/Hausnummer 
Postleitzahl / Wohnort 
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(Rückseite der Wahlbenachrichtigung) 
 

Sie können auch Brief-Wahl machen. 

Dazu brauchen Sie einen Wahl-Schein. Hierfür müssen Sie einen Antrag stellen. 
Dann bekommen Sie den Wahl-Schein und die Brief-Wahl-Unterlagen.  
Den Antrag für den Wahl-Schein finden Sie auch in diesem Umschlag. 
 
Sie haben mehrere Möglichkeiten.  
 
Sie können den Wahl-Schein-Antrag per-
sönlich bei Ihrer Gemeinde-Wahl-Behörde 
stellen: 
 
_________________________________5 
 
Dann bekommen Sie die Brief-Wahl-
Unterlagen. 
 

Dann können Sie auch gleich den 
Stimm-Zettel ankreuzen und den Wahl-
Brief dort abgeben. 
 

Oder: 
Sie können den Antrag auch dort hin-
schicken. Dann bekommen Sie die 
Wahl-Unterlagen zugeschickt. 
 
Oder: 
Sie schreiben eine E-Mail an: 
______________________________6 
 
Diese Angaben müssen drin stehen: 
 Familien-Name, 
 Vor-Name, 
 Geburts-Datum, 
 Straße mit Haus-Nummer, 
 Post-Leit-Zahl, Ort, 
 Möglichst Ihre Nummer im Wähler-

Verzeichnis. 
 

Oder: 
Sie senden ein Fax: 
______________________________7 
Oder: 
Es gibt den Antrag auch im Internet: 
______________________________8 
 

Sie können mit dem Wahl-Schein am Wahl-Tag auch in jedem anderen Wahl-Raum 
von Ihrem Wahl-Kreis wählen. 
 
Achtung! Sie können den Wahl-Schein nicht telefonisch beantragen. Den Wahl-
Schein müssen Sie rechtzeitig beantragen! Ihr Antrag muss spätestens um 12 Uhr 
mittags am Freitag vor der Wahl da sein. Wegen Krankheit gibt es eine Ausnahme. 
Dann geht es noch bis Sonntag 15 Uhr. 
 
Soll eine andere Person für Sie die Brief-Wahl-Unterlagen beantragen oder abho-
len? Dann braucht diese Person eine schriftliche Voll-Macht von Ihnen. Oder den 
von Ihnen unterschriebenen Wahl-Schein-Antrag. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Gemeinde-Wahl-Behörde 
                                                 
5
 Name, Anschrift und Öffnungszeiten der Gemeindewahlbehörde angeben. 

6 E-Mail-Adresse der Gemeindewahlbehörde angeben. 
7 Telefax-Anschluss der Gemeindewahlbehörde angeben. 
8 Wenn zutreffend, Internetadresse der Gemeindewahlbehörde angeben. 
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           Anlage 1 a 
(zu § 11 Absatz 2) 

 
 
An die Gemeinde-Wahl-Behörde 

 

___________________________ 
(Anschrift) 

 

 

 

Antrag für einen Wahl-Schein 

für die Wahl zum Land-Tag von Schleswig-Holstein am _____________ 

 

Ich brauche einen Wahl-Schein für:1 (Angaben bitte in Druck-Schrift machen) 

Familien-Name  

Vor-Name  

Geburts-Datum  

Adresse 

(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

 

Wahl-Bezirk  

Nummer im Wähler-Verzeichnis  

 
Der Wahl-Schein und die Briefwahl-Unterlagen    (Bitte ankreuzen) 
 
 sollen zu mir nach Hause geschickt werden. 
 
 sollen nicht zu mir nach Hause geschickt werden. 

Sondern an eine andere Adresse: 
 

……………………………………………………………………………………… 
(Familien-Name, Vor-Name, Straße, Haus-Nummer, Post-Leit-Zahl, Ort). 

 
 werden abgeholt. 
 
 
 
________________________   ___________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 

                                            
1 Wenn eine andere Person für Sie den Antrag für einen Wahl-Schein stellen soll:  
   Dann müssen Sie ihr dafür eine schriftliche Voll-Macht geben, dass sie das darf. 
 
   Wenn eine andere Person für Sie den Wahl-Schein und die Brief-Wahl-Unterlagen abholen soll: 
   Dann muss diese Person den von Ihnen unterschriebenen Wahl-Schein-Antrag oder eine schriftliche Voll-Macht vorlegen,  
   dass sie die Unterlagen bekommen darf. 

Den Wahl-Schein-Antrag bitte bei der 
Gemeinde-Wahl-Behörde abgeben. 
 
Oder: 
Im Umschlag mit der Post schicken. Dann 
müssen genug Brief-Marken auf dem 
Umschlag sein. 
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Anlage 2 
(zu § 12 Absatz 2) 

 
 

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 
 

für die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag am ______________ 
 
 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Gemeinde - für die Wahlbezirke der Gemeinde1) 

wird in der Zeit vom ______________ bis _____________ während der allgemeinen Öffnungszeiten 
                (20. bis 16. Tag vor der Wahl) 
 
________________________________________________________________________________ 

(Ort der Einsichtnahme) 
2)

 
 

für Wahlberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Jede wahlberechtigte Person kann die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. So-
fern eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die eine Aus-
kunftssperre nach § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes besteht. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsicht ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich.3)  
 
Wählen kann nur, wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, 
spätestens am _______________ bis ______ Uhr bei der Gemeindewahlbehörde _____________ 2) 
      (16. Tag vor der Wahl)  
Einspruch einlegen Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden; die 
Schriftform gilt auch durch Telefax als gewahrt. 

 
 
3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 

_______________ eine Wahlbenachrichtigung. 
(28. Tag vor der Wahl) 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch 
gegen das Wählerverzeichnis einlegen; sonst läuft sie oder er Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben 
zu können. 
 
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl des Wahlkreises, für den der Wahlschein ausgestellt 
ist, durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises  oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 

 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1. eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 
 

5.2. eine wahlberechtigte Person, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 
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a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Einspruchsfrist versäumt hat, 
 
b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Einspruchsfrist entstan-

den ist oder 
 
c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst 

nach Abschluss des Wählerverzeichnisses der Gemeindewahlbehörde bekannt gewor-
den ist. 

 
Wahlberechtigte, die im Wählerverzeichnis eingetragen sind, können Wahlscheine bis zum 
___________, 12.00 Uhr, bei der Gemeindewahlbehörde schriftlich oder mündlich (nicht telefonisch) 
(2.Tag vor der Wahl) 
beantragen. Die Schriftform gilt auch durch Telefax, E-Mail oder durch sonst dokumentierbare elekt-
ronische Übermittlung als gewahrt. 
 
Nicht im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nummer 5.2 Buch-
stabe a bis c angegebenen Gründen Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragen. 
Das gleiche gilt, wenn eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist, wegen 
plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsu-
chen kann. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. 

 
 
6. Die wahlberechtigte Person erhält mit dem Wahlschein zugleich  
 

einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift der Gemeindewahlbehörde und 
ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Einer anderen als der wahlberechtigten Person persönlich dürfen der Wahlschein und die Briefwahl-
unterlagen nur dann ausgehändigt werden, wenn der von der wahlberechtigten Person unterschrie-
bene Wahlscheinantrag oder eine schriftliche Vollmacht zur Beantragung des Wahlscheins oder eine 
schriftliche Vollmacht zur Entgegennahme des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen vorgelegt 
wird. 
 
Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die Gemeindewahlbehörde absenden, dass er dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle der Gemeinde-
wahlbehörde abgegeben werden. Wer erst am Wahltag den Wahlbrief abgeben will, muss dafür sor-
gen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem Wahlvorstand des auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Wahlbezirks oder dem auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Briefwahlvorstand zugeht. 

 
 
 

         Die Gemeindewahlbehörde 
 
 
 
___________________________   ______________________________________ 
(Ort, Datum)   
 
______________ 
 
1)   Nicht Zutreffendes entfällt. 
2)  Dienststelle, Gebäude und Zimmer angeben. 
3)  Nichtzutreffendes streichen. 
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Anlage 2 a 
(zu § 70 Absatz 4) 

 
 

Gemeinsame Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 
 

für die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag  am _______________ 
 
 
1. Die Wählerverzeichnisse zur Landtagswahl für die Gemeinden 1) ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
werden in der Zeit vom ______________ bis ______________  
    (20. bis 16. Tag vor der Wahl) 
während der allgemeinen Öffnungszeiten an folgenden Orten für Wahlberechtigte zur Einsicht bereit 
gehalten: 
 
Wählerverzeichnis der Gemeinde ________________ : ___________________________________ 
Wählerverzeichnis der Gemeinde ________________ : ___________________________________ 
Wählerverzeichnis der Gemeinde ________________ : __________________________________2) 

 
Jede wahlberechtigte Person kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit o-
der Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprü-
fen will, hat sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Wahlberechtigten, für die eine Auskunftssperre nach § 51 Absatz 1 des Bundes-
meldegesetzes besteht. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsicht ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich.3)  
 
Wählen kann nur, wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, 
spätestens am __________________ bis ________ Uhr bei der zuständigen Gemeindewahlbehörde 

        (16. Tag vor der Wahl) 
 Einspruch einlegen2) : 
 
Gemeinde ________________________ : _____________________________________________ 
Gemeinde ________________________ : _____________________________________________ 
Gemeinde ________________________ : _____________________________________________ 

 
Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden; die Schriftform gilt auch 
durch Telefax als gewahrt. 
 
 

3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
_______________ eine Wahlbenachrichtigung. 
(28. Tag vor der Wahl) 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch 
gegen das Wählerverzeichnis einlegen; sonst läuft sie oder er Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben 
zu können. 
 
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl des Wahlkreises, für den der Wahlschein ausgestellt 
ist, durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 
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5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1. eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 
 

5.2. eine wahlberechtigte Person, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 
 

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Einspruchsfrist versäumt hat, 
b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Einspruchsfrist entstan-

den ist oder 
c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst 

nach Abschluss des Wählerverzeichnisses der Gemeindewahlbehörde bekannt gewor-
den ist. 

 
Wahlberechtigte, die im Wählerverzeichnis eingetragen sind, können Wahlscheine bis zum 
___________, 12.00 Uhr, bei der Gemeindewahlbehörde schriftlich oder mündlich (nicht telefonisch) 
(2.Tag vor der Wahl) 
beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telefax, E-Mail oder durch sonst dokumentierbare 
elektronische Übermittlung als gewahrt. 
 
Nicht im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nummer 5.2 Buch-
stabe a bis c angegebenen Gründen Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragen. 
Das gleiche gilt, wenn eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist, wegen 
plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsu-
chen kann. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. 
 
 

6. Die wahlberechtigte Person erhält mit dem Wahlschein zugleich  
 

einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift der Gemeindewahlbehörde und 
ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Einer anderen als der wahlberechtigten Person persönlich dürfen der Wahlschein und die Briefwahl-
unterlagen nur dann ausgehändigt werden, wenn der von der wahlberechtigten Person unterschrie-
bene Wahlscheinantrag oder eine schriftliche Vollmacht zur Beantragung des Wahlscheins oder eine 
schriftliche Vollmacht zur Entgegennahme des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen vorgelegt 
wird. 
 
Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die Gemeindewahlbehörde absenden, dass er dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle der Gemeinde-
wahlbehörde abgegeben werden. Wer erst am Wahltag den Wahlbrief abgeben will, muss dafür sor-
gen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem Wahlvorstand des auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Wahlbezirks oder dem auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Briefwahlvorstand zugeht. 

 
 
      Die Gemeindewahlbehörden 4) 

 

 
___________________________   ______________________________________ 
(Datum) 
 
______________ 
1)  Alle an der gemeinsamen Bekanntmachung teilnehmenden Gemeinden angeben. Bei Ämtern ist anstelle der  
     amtsangehörigen Gemeinden das jeweilige Amt anzugeben. 
2)  Jeweils Name der Gemeinde bzw. des Amtes, Dienststelle, Gebäude und Zimmer angeben 
3)   Nicht Zutreffendes streichen. 
4)    Alle an der gemeinsamen Bekanntmachung beteiligten Gemeindewahlbehörden aufführen. 
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       Anlage 3 
        (zu § 16 Abs. 1) 

 
Gemeinde ______________________   Wahlbezirk ___________________ 

Kreis ______________________ 

Wahlkreis ______________________ 

 
Abschluss des Wählerverzeichnisses 

für die Wahl zum  Schleswig-Holsteinischen Landtag 
am _________________ 

 
 
Die im Wählerverzeichnis aufgeführten Personen sind für die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen 
Landtag nach den Vorschriften der Landeswahlordnung (§ 10) eingetragen worden. Sie erfüllen die 
Wahlrechtsvoraussetzungen nach § 5 des Landeswahlgesetzes und sind nicht nach § 7 des 
Landeswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen. 
 
Das Wählerverzeichnis hat nach ortsüblicher Bekanntmachung vom_____________________ in der 
Zeit vom ____________ bis ____________ für die Wahlberechtigten zur Einsichtnahme bereit 
gelegen. 
 
Die Wahlbezirke und die Wahlräume sowie Ort, Tag und Zeit der Wahl sind ortsüblich bekannt 
gemacht worden1). Die Wahlbezirke und die Wahlräume sowie Ort, Tag und Zeit der Wahl sind den 
Wahlberechtigten durch die Wahlbenachrichtigung, Ort, Tag und Zeit der Wahl außerdem am 
_______________ ortsüblich bekannt gemacht worden1). 
 
Das Wählerverzeichnis umfasst _____ Blätter. 
 
 
Kennbuchstabe 
 
A 1 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis 
 ohne Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) ____ Personen 
 
A 2 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis 
 mit Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) ____ Personen 
 
A 1 + A 2 Im Wählerverzeichnis 
 insgesamt eingetragen                           ____ Personen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Die Gemeindewahlbehörde 
 
_______________     ______________________________ 
(Ort, Datum)           (Dienstsiegel) 
____________ 
1)  Nicht Zutreffendes streichen 
2)  Nur ausfüllen, wenn nach Abschluss des Wählerverzeichnisses an eingetragene Wahlberechtigte Wahlscheine ausgestellt 
     worden sind. 
3)  Nur ausfüllen, wenn noch am Wahltag an erkrankte (eingetragene) Wahlberechtigte Wahlscheine ausgestellt worden sind. 

Berichtigt nach 
§ 41 Abs. 1 
Satz 2 LWO 2) 

 
 
 
 
 

 ______ Personen 
 
 
 
 ______ Personen 
 
 
 ______ Personen 
 
 
 _____________ 
 (Ort) 
 
 den __________ 
 
 Die 
 Wahlvorsteherin/ 
 Der 
 Wahlvorsteher 
 
 
 ______________ 
 (Unterschrift) 

Berichtigt nach 
§ 41 Abs. 1 
Satz 3 LWO 3) 

 
 
 
 
 

 ______ Personen 
 
 
 
 ______ Personen 
 
 
 ______ Personen 
 
 
 _____________ 
 (Ort) 
 
 den __________ 
 
 Die 
 Wahlvorsteherin/ 
 Der 
 Wahlvorsteher 
 
 
______________ 
 (Unterschrift) 
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       Anlage 4 
        (zu § 18 Absatz 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wohnhaft in 2): ________________________________________________________________________ 
                              (Straße und Haus-Nummer, Post-Leit-Zahl und Wohn-Ort) 
 
kann mit diesem Wahl-Schein an der Wahl in dem oben genannten Wahl-Kreis 
 
1. durch Brief-Wahl oder 
2. gegen Abgabe von dem Wahl-Schein und unter Vorlage von dem Personal-Ausweis oder Reise-Pass 

durch Stimm-Abgabe im Wahl-Raum vom einem anderen Wahl-Bezirk von diesem Wahl-Kreis  
 

teilnehmen. 
 
_____________________________     (Dienstsiegel)      __________________________________ 
(Ort, Datum)         (Gemeinde-Wahl-Behörde, Unterschrift)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Versicherung an Eides Statt zur Brief-Wahl 3)  

 
Ich versichere gegenüber der Gemeinde-Wahl-Behörde an Eides Statt, dass ich den beigefügten 
Stimm-Zettel persönlich – als Hilfs-Person nach dem erklärten Willen von der Wählerin / von dem 
Wähler

4
) – gekennzeichnet habe. 

 
_________________________________________ 
(Datum) 

      Unterschrift 
     von der Wählerin / von dem Wähler                 - oder -                        von der Hilfs-Person

4
) 

 

________________________________  ___________________________________ 
    (Vor- und Familien-Name)                              (Vor- und Familien-Name) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  Zutreffendenfalls ankreuzen 
2)  Nur ausfüllen, wenn die Versandanschrift nicht mit der Wohnung übereinstimmt 

3)  Auf die Strafbarkeit einer falsch abgegebenen Versicherung an Eides Statt wird hingewiesen. 

4)  Wählerinnen und Wähler, die nicht lesen können oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert sind, den  
   Stimmzettel eigenhändig zu kennzeichnen, können sich dabei von einer Hilfsperson helfen lassen. Diese unterzeichnet 
   auch die „Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl“. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung dessen verpflichtet, was sie bei der  
   Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erfahren hat. Nichtzutreffendes streichen. 

Verlorene Wahl-Scheine werden nicht ersetzt! 

Wahl-Schein 
für die Wahl zum Land-Tag von Schleswig-Holstein 
am _____________________ 
 
Frau/Herr 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 

 

Nr.  ____________________________ 
 
Nur gültig für den 
Wahl-Kreis ______________________ 
 
Wähler-Verzeichnis Nr. ____________ 
oder 

1) Erteilung des Wahl-Scheins 
         nach § 17 Abs. 2 LWO 

 
geboren am  ____________________ 

Achtung Brief-Wählerinnen und Brief-Wähler! 
        - Bitte das Merkblatt beachten - 

 
Nachstehende „Versicherung an Eides Statt zur Brief-Wahl“ bitte nicht abschneiden. Sie 
gehört zum Wahl-Schein. Unterschreiben Sie die Versicherung an Eides Statt. Schreiben 
Sie auch das Datum dazu. Dann erst stecken Sie den Wahl-Schein in den hellroten Wahl-

Brief-Umschlag. 

Weitere Angaben bitte in Block-Schrift 
 
____________________________________________ 
(Vor- und Familien-Name) 
 
____________________________________________ 
(Straße und Haus-Nummer) 
 
____________________________________________ 
(Post-Leit-Zahl und Wohn-Ort) 
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          Anlage 6 

       (zu § 23 Abs.1) 
 

 
An  
die Kreiswahlleiterin / 

den Kreiswahlleiter      Kreiswahlvorschlag 

        
__________________________________  für die Wahl zum 
        Schleswig-Holsteinischen Landtag 
__________________________________  am ______________________________ 

 
_______________________________  im Wahlkreis (Nr. und Name) 
 
        _______    ________________________________ 
 
 
1. Aufgrund der §§ 23 ff. des Landeswahlgesetzes und des § 23 der Landeswahlordnung wird  

als Bewerberin/Bewerber vorgeschlagen: 
 
 
     Familienname  _________________________________________________ 
 
     Vorname, bei mehreren 
     Vornamen Rufname(n)  _________________________________________________ 
 
     Beruf oder Stand  _________________________________________________ 
 
     Geburtsdatum  _________________________________________________ 
 
    Anschrift (Hauptwohnung) 
    Straße, Hausnummer   _________________________________________________ 
 
     Postleitzahl, Wohnort  _________________________________________________ 
 
 
2. Die Bewerberin/Der Bewerber tritt für folgende Partei auf :1) 
  
     _________________________________________________________________________________ 

     (Name der Partei und Kurzbezeichnung) 

 

     Die Bewerberin/Der Bewerber tritt als parteilose Einzelbewerberin/parteiloser Einzelbewerber  
     auf  (Kennwort „Parteilos“) 1)  

 
 
3.  Vertrauensperson für den Kreiswahlvorschlag ist 

_________________________________________________________________________________ 
(Familienname, Vorname) 

 _________________________________________________________________________________ 
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Telefon) 

 
Stellvertretende  Vertrauensperson ist 
 
_________________________________________________________________________________ 
(Familienname, Vorname) 

_________________________________________________________________________________ 
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Telefon) 
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 4.   Dem Kreiswahlvorschlag sind _________ Anlagen beigefügt, und zwar 
 

a) Zustimmungserklärung der Bewerberin/des Bewerbers  
 (nach dem Muster der Anlage 9  LWO), 

 
b) Bescheinigung der Wählbarkeit der Bewerberin/des Bewerbers 
 (nach dem Muster der Anlage 10 LWO), 

 
c) eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung der Bewerberin/des Bewerbers (nach 

dem Muster der Anlage 11 LWO), 2)  
 

 d)  die Versicherung an Eides Statt der Bewerberin/des Bewerbers über ihre/seine Parteizugehö-
rigkeit (nach dem Muster der Anlage 12 LWO), 2) 

 
e) ________ Unterstützungsunterschriften mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unter-

zeichnerinnen und Unterzeichner 3) 

 
 
 
____________________ 
(Ort, Datum 

 
 
(Persönliche und handschriftliche Unterschrift von drei Mitgliedern des Landesvorstandes der Partei 4)  
oder von drei Wahlberechtigten) 5)    

 
 
 
 
______________________        _____________________              ______________________ 
                       (Unterschrift)                                                              (Unterschrift)                                                                     (Unterschrift) 

 

______________________        _____________________              ______________________ 
                       (Funktion) 6)                                                               (Funktion) 6)                                                                      (Funktion) 6) 

 
 
 
_______________________ 
 
1) Nicht Zutreffendes streichen  
2) Nur bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien 
3)   Nur bei Kreiswahlvorschlägen für parteilose Einzelbewerberinnen und Bewerber und für Parteien, die nicht mit mindestens einer 

oder einem für sie in Schleswig-Holstein gewählten Abgeordneten im Bundestag oder im Landtag vertreten sind. 
4)   Bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien müssen drei Mitglieder des Landesvorstandes, darunter die oder der Vorsitzende oder 

eine Stellvertreterin oder Stellvertreter, unterzeichnen. 
5)   Bei Kreiswahlvorschlägen für parteilose Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber haben drei Personen, die den Wahlvorschlag 

unterzeichnen (vgl. § 26 Abs. 4 Satz 3 und 4 LWahlG), ihre Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten. 
 6)  Entfällt bei Wahlvorschlägen für parteilose Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, stattdessen sind hier Familienname, 

Vorname, Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwohnung) der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Kreiswahlvorschlages 
(siehe Anmerkung 5) anzugeben, damit diesen ihre Wahlrechtsbescheinigungen zugeordnet werden können. 
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       Anlage 7 
        (zu § 23 Abs. 3) 

 
Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift 

(Kreiswahlvorschlag) 
für die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 

am _____________________ 
 

Hinweis: Eine Unterschrift ist nur gültig, wenn sie die Unterzeichnerin oder der Unterzeichner persönlich 
und handschriftlich geleistet hat. Zu Kreiswahlvorschlägen von Parteien dürfen Unterschriften erst 
gesammelt werden, wenn der Wahlvorschlag aufgestellt ist; vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. 
Eine wahlberechtigte Person darf mit ihrer Unterschrift nur einen Kreiswahlvorschlag unterstützen. 
 
Kreiswahlvorschlag der / des 
 
____________________________________________________________________________________ 
                                                      (Name der Partei und Kurzbezeichnung) 

1) 
 
für den Wahlkreis  __________________________________________________________ 
    (Nr. und Name) 
 
Bewerberin/Bewerber  __________________________________________________________ 
    (Familienname, Vorname, bei mehreren Vornamen Rufname/n) 
 

 __________________________________________________________ 
    (Anschrift (Hauptwohnung) ) 
 
(Dienstsiegel der Dienststelle  Ausgegeben 

der Kreiswahlleiterin/ des Kreiswahlleiters)     ________________                             ____________________________ 

(Ort, Datum)                (Die Kreiswahlleiterin / Der Kreiswahlleiter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bescheinigung des Wahlrechts3) 

 
Die/Der vorstehende Unterzeichnerin/Unterzeichner ist Deutsche/Deutscher im Sinne des Artikels 116 
Abs. 1 des Grundgesetzes. Sie/Er erfüllt die sonstigen Wahlrechtsvoraussetzungen des § 5 des 
Landeswahlgesetzes und ist nicht nach § 7 des Landeswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen. 
Ihre/Seine Wohnung (Hauptwohnung) liegt in dem oben genannten Wahlkreis 
 
 
___________________________    (Dienstsiegel)     _____________________________________________ 
(Ort, Datum)             (Gemeindewahlbehörde, Unterschrift) 
_____________________________ 
1) Bei einem Kreiswahlvorschlag für eine parteilose Einzelbewerberin oder einen parteilosen Einzelbewerber ist hier „Parteilose 

Einzelbewerberin“ oder „Parteiloser Einzelbewerber“ einzusetzen. 
2) Bitte streichen, wenn die Unterzeichnerin oder der Unterzeichner die Bescheinigung des Wahlrechts selbst einholen will. 

3) Die Bescheinigung des Wahlrechts wird von der Gemeindewahlbehörde kostenfrei erteilt. 

Unterstützungsunterschrift 
Ich unterstütze hiermit durch meine Unterschrift den oben bezeichneten Kreiswahlvorschlag. Zu meiner 
Person mache ich folgende Angaben (vollständig in Maschinen- oder Druckschrift auszufüllen): 
 
Familienname: ___________________________________________________________ 
 
Vornamen: ___________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: ___________________________________________________________ 
 
Anschrift (Hauptwohnung) 
Straße, Hausnummer: ___________________________________________________________ 
 
Postleitzahl, Wohnort: ___________________________________________________________ 
 
Ich bin damit einverstanden, dass für mich eine Bescheinigung des Wahlrechts eingeholt wird. 2) 
 
_______________________________   ______________________________________ 
(Ort, Datum)           (Persönliche und handschriftliche Unterschrift) 
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       Anlage 8 
        (zu § 23 Abs. 3) 

 
Bescheinigung des Wahlrechts 

 

für die Wahl zum  Schleswig-Holsteinischen Landtag 
 

am _____________________ 
 
 
 

Frau/Herr 
 
Familienname:   ________________________________________________________ 
 
Vornamen:   ________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:   ________________________________________________________ 
 
Anschrift (Hauptwohnung) 
Straße, Hausnummer:  ________________________________________________________ 
 
Postleitzahl, Wohnort:  ________________________________________________________ 
 
ist Deutsche/Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes. Sie/Er erfüllt die 
sonstigen Wahlrechtsvoraussetzungen nach § 5 des Landeswahlgesetzes und ist nicht nach § 7 des 
Landeswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen.  
 
Ihre/Seine Wohnung (Hauptwohnung) liegt im Wahlkreis __________________________________*) 
 
 
 
 
 
 
__________________________       (Dienstsiegel)        ________________________________________ 

(Ort, Datum)        (Gemeindewahlbehörde, Unterschrift) 
 
 
 
________________________ 
 
*) Bei Bescheinigung des Wahlrechts für Unterzeichnerinnen und Unterzeichner einer Landesliste ist dieser Satz zu streichen. 
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            Anlage 9 
          (zu § 23 Abs. 4) 

 
 
 

Zustimmungserklärung  
zum Kreiswahlvorschlag 

 
 
 
 
Ich stimme meiner Benennung als Bewerberin/Bewerber im Kreiswahlvorschlag der *) 
 
_______________________________________________________________________________ 

(Name der Partei und Kurzbezeichnung)  

mit dem Kennwort „Parteilos“ *) 

 
für die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag am ________________ 
 
im Wahlkreis  ________________________________________________________________ zu. 

                            (Nr. und Name) 

 
Ich versichere, dass ich für keinen anderen Wahlkreis meine Zustimmung zur Benennung als Be-
werberin/Bewerber gegeben habe. Ich bin auf der Landesliste derselben Partei als Bewerbe-
rin/Bewerber vorgeschlagen *) 

 
 
 

____________________________                         ______________________________________ 
(Ort, Datum      

    (persönliche und handschriftliche Unterschrift) 
 
          ______________________________________ 

          (Name und Vorname  in Druckbuchstaben) 
 
         ______________________________________ 
          (Straße und Hausnummer)  
 
         ______________________________________ 
         (Postleitzahl und Wohnort) 
 

 

_____________ 
*)  Nicht Zutreffendes streichen 

16 von 56



264 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2019; Ausgabe 25. Juli 2019 Nr. 11

 

 

       Anlage 10 
        (zu § 23 Abs. 4 und § 29 Abs. 4 ) 

 

Gemeinde _________________________ 

Kreis _________________________ 

 
 
 

Bescheinigung der Wählbarkeit 
 

für die Wahl zum  Schleswig-Holsteinischen Landtag 
 

am _____________________ 
 
 
Frau/Herr 
 
Familienname:   ________________________________________________________ 
 
Vorname, bei mehreren 
Vornamen Rufname(n):  ________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:   ________________________________________________________ 
 
Anschrift (Hauptwohnung) 
Straße, Hausnummer:  ________________________________________________________ 
 
Postleitzahl, Wohnort:  ________________________________________________________ 
 
erfüllt die Voraussetzungen der Wählbarkeit nach § 8 des Landeswahlgesetzes. 
 
 
_________________________  (Dienstsiegel)  __________________________________ 

(Ort, Datum)          (Gemeindewahlbehörde, Unterschrift) 

 

 
 
Ich bin damit einverstanden, dass für mich eine Bescheinigung der Wählbarkeit eingeholt wird.*) 
 
 
 
____________________   _______________________________________ 
(Ort, Datum)      (Persönliche und handschriftliche Unterschrift  der Bewerberin/des Bewerbers) 

 

 
_____________________ 
 
*) entfällt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die Bescheinigung der Wählbarkeit selbst einholt. 
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  Anlage 11 
  (zu § 23 Abs. 5) 

 

Niederschrift 
über die Aufstellung der Wahlkreisbewerberin/des Wahlkreisbewerbers 

für die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag 
 
am _______________________ im Wahlkreis _____________________________________________ 1) 

                                           (Nr. und Name) 

Die Aufstellung  der Wahlkreisbewerberin/des Wahlkreisbewerbers für die 
 
_________________________________________________________________________________ 

(Name der Partei und Kurzbezeichnung) 

fand in einer Wahlkreisversammlung - Landesversammlung - gemeinsamen Wahlkreisversammlung 2) 

statt, die in _______________________ am _______________ um ___________ Uhr zusammentrat. 
 
Zu dieser Versammlung waren _________ Mitglieder – Delegierte 2)  der Partei geladen. Die Ladung war 
am ___________ in vorschriftsmäßiger Form, und zwar durch ___________________________ erfolgt 3) 
 

Es wurde die Anwesenheit festgestellt. Danach waren __________ Mitglieder - Delegierte 2) erschienen. 
Gegen die Vertretungsbefugnis wurden keine Einwendungen erhoben. Die Versammlung war damit be-
schlussfähig.4) 

 

Zu Mitgliedern des Wahlvorstands wurden gewählt: 
 
Wahlvorsteherin/Wahlvorsteher: ____________________________________________________ 
1. Beisitzerin/1. Beisitzer:  ____________________________________________________ 
2. Beisitzerin/2. Beisitzer:  ____________________________________________________ 
Schriftführerin/Schriftführer:  ____________________________________________________ 
 
Von den Erschienenen wurden durch Zuruf - durch schriftlichen Wahlvorschlag 2) - für den Wahlkreis  
____________________________________________ folgende Bewerberinnen und Bewerber benannt: 
 
1. __________________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________ 
usw. 
 
Jede Versammlungsteilnehmerin und jeder Versammlungsteilnehmer hatte Gelegenheit, Vorschläge zu 
unterbreiten. 
 
Über die vorgeschlagenen Bewerberinnen und Bewerber wurde in geheimer Wahl schriftlich abgestimmt. 
Der Wahlvorstand stellte folgendes Ergebnis der Abstimmung fest: 
 
                Insgesamt abgegebene Stimmen: __________________________ 

     Von den abgegebenen Stimmen waren ungültig: __________________________ 
              Gültig: __________________________ 
 
Die gültigen Stimmen verteilen sich auf die Bewerberinnen und Bewerber wie folgt: 
 
Lfd.-Nr.         Name der Bewerberin / des Bewerbers                                    Stimmenzahl 

 
1. ________________________________________________  ________________________________ 
2. ________________________________________________  ________________________________ 
3. ________________________________________________  ________________________________ 
usw. 
 
        Von den gültigen Stimmen sind Nein - Stimmen:  __________________________ 

Von den gültigen Stimmen sind Stimmenthaltungen:  __________________________ 
        Gültige Stimmen insgesamt:  __________________________ 
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2 

 
 
 
Die Bewerberin/Der Bewerber ____________________________, die/der die meisten Stimmen erhalten 
hat, ist somit als Wahlkreisbewerberin/Wahlkreisbewerber im Wahlkreis __________________________ 
aufgestellt. 
 
 
________________________________________         _______________________________________ 
 
________________________________________         _______________________________________ 
 
________________________________________         _______________________________________ 
 
________________________________________         _______________________________________ 
 
________________________________________         _______________________________________ 

(Unterschriften) 
5) 

 

 

 

______________________________________ 

1) Über die Aufstellung der Bewerberin oder des Bewerbers im Wahlkreis ist auch dann ein besonderer Vordruck zu fertigen, wenn 
auf der Versammlung Bewerberinnen und Bewerber für mehrere Wahlkreise gewählt wurden. 

2) Nicht Zutreffendes streichen. 
3) Die Ladung hat mit einer Frist von mindestens 3 Tagen entweder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu erfolgen. 
4) Beschlussfähig ist 

-  die Wahlkreisversammlung, wenn auf ihr mindestens 20, 
-  die gemeinsame Wahlkreisversammlung, wenn auf ihr  mindestens 30, 
-  die Landesversammlung, wenn auf ihr mindestens 50 
Mitglieder oder Delegierte erschienen sind. 

5) Die Niederschrift  muss von mindestens 10 Personen, die an der Versammlung teilgenommen haben, unterschrieben werden, 
unter ihnen muss sich der Wahlvorstand der Versammlung befinden. 
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          Anlage 12 
(zu § 23 Abs. 5 und  § 29 Abs. 4) 

 
 

 
 

Versicherung an Eides Statt  
über die Parteizugehörigkeit 

 
 
 
Als Bewerberin/Bewerber der _________________________________________________________ 

             (Name der Partei und Kurzbezeichnung) 

für die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag am ____________________________________ 
 
im Wahlkreis 1)  ___________________________________________________ auf der Landesliste 1) 

  (Nr.. und Name) 

versichere ich hiermit an Eides Statt 2), dass ich Mitglied dieser Partei bin und dass ich keiner weiteren 
Partei angehöre - dass ich keiner Partei angehöre 1)  

 

 

 

 

________________________________                 _________________________________ 
(Ort, Datum)

      
(Persönliche und handschriftliche Unterschrift) 

 

       _________________________________ 
       (Name, Vorname in Druckbuchstaben) 
 

_________________________________ 
       (Straße und Hausnummer) 
 
       _________________________________ 
       (Postleitzahl und Wohnort) 

 
 
 
__________________ 
 
1)   Nicht Zutreffendes streichen 

2)   Auf die Strafbarkeit einer falsch abgegebenen Versicherung an Eides Statt wird hingewiesen 
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Anlage 13 
(zu § 26 Abs. 6) 

Wahlkreis __________________________ 
 
 

Niederschrift  
über die Sitzung des Kreiswahlausschusses 

zur Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Kreiswahlvorschläge 
 
 

____________ , den ___________________ 
 
 
1. Zur Prüfung der eingereichten Kreiswahlvorschläge für die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen 

Landtag am  __________  im Wahlkreis  _____________  und zur Entscheidung über ihre Zulassung 
     (Nr. und Name) 

trat heute nach ordnungsgemäßer Ladung der Kreiswahlausschuss zusammen. 
 
Es waren erschienen: 
 
1. ______________________________________________  als Vorsitzende/Vorsitzender/ 

   stellv. Vorsitzende/stellv. Vorsitzender 
2. ______________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer 
3. ______________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer 
4. ______________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer 
5. ______________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer 
6. ______________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer 
7. ______________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer 

(Familienname, Vorname, Wohnort) 
 

Ferner waren hinzugezogen: 
 
_________________________________________________  als Schriftführerin/Schriftführer 
_________________________________________________  als Hilfskraft 
 
Die/der Vorsitzende eröffnete um ________ Uhr die Sitzung damit, dass sie/er die Beisitzerinnen und 
Beisitzer sowie die Schriftführerin/den Schriftführer zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes 
und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsa-
chen, insbesondere über alle dem Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten, verpflichtete. 
Sie/Er stellte fest, dass Ort, Zeit und Gegenstand der Sitzung nach § 1 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung 
mit § 70 der Landeswahlordnung bekannt gemacht und die Vertrauenspersonen der eingereichten 
Kreiswahlvorschläge schriftlich – telefonisch – geladen worden sind. 
 

2. Die Kreiswahlleiterin/Der Kreiswahlleiter legte dem Kreiswahlausschuss folgende Kreiswahlvorschlä-
ge vor: 

 
1. _________________________ eingegangen am _______________________ um ________ Uhr 
2. _________________________ eingegangen am _______________________ um ________ Uhr 
3. _________________________ eingegangen am _______________________ um ________ Uhr 
usw. 
Sie/Er berichtete über das Ergebnis der Vorprüfung. 
 

3. Anhand der auf den Kreiswahlvorschlägen befindlichen Eingangsvermerke wurde festgestellt, dass 
kein Kreiswahlvorschlag – folgende Kreiswahlvorschläge – verspätet eingegangen ist/sind: 

 
1. _________________________ eingegangen am _______________________ um ________ Uhr 
2. _________________________ eingegangen am _______________________ um ________ Uhr 

 
Die Vertrauensperson(en) des/der betroffenen Wahlvorschlags/Wahlvorschläge wurde(n) gehört. 
 
 

21 von 56



Nr. 11 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2019; Ausgabe 25. Juli 2019 269

 - 2 - 

 

4. Bei der Prüfung der übrigen Kreiswahlvorschläge ergaben sich keine – folgende Mängel (Kreiswahl-
vorschlag und Art des Mangels angeben): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Zu den festgestellten Mängeln des/der Wahlvorschlags/Wahlvorschläge wurden(n) die Vertrauens-
person(en) des/der betroffenen Wahlvorschlags/Wahlvorschläge gehört. 

 
5. Aufgrund der in Nr. 3 und 4 festgestellten Mängel beschloss der Kreiswahlausschuss, folgende 

Kreiswahlvorschläge zurückzuweisen: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
6. Der Kreiswahlausschuss beschloss sodann, folgende Kreiswahlvorschläge zuzulassen: 

________________________________________________________________________________ 
         Name der Partei und Kurzbezeichnung/ 
  Bewerberin/Bewerber               ggf. „Parteilos“ 
________________________________________________________________________________ 

 
 
_________________________________________ 
(Familienname, Vorname, bei mehreren Vornamen Rufname/n) 

 
_________________________________________ 
(Beruf oder Stand) 

 
_________________________________________  ________________________________ 
(Geburtstag) 

 
_________________________________________ 
(Anschrift – Hauptwohnung - ) 
________________________________________________________________________________
usw. 
 

7. Die Entscheidung des Kreiswahlausschusses erfolgte einstimmig – mit Stimmenmehrheit. Bei Stim-
mengleichheit gab die Stimme der/des Vorsitzenden den Ausschlag. Die Sitzung war öffentlich. 
 

8. Die Kreiswahlleiterin/der Kreiswahlleiter gab die Entscheidung des Kreiswahlausschusses in der Sit-
zung im Anschluss an die Beschlussfassung unter kurzer Angabe der Gründe bekannt und wies auf 
den zulässigen Rechtsbehelf hin. 

 
9. Vorstehende Niederschrift wurde von der/dem Vorsitzenden, von den Beisitzerinnen und Beisitzern 

sowie von der Schriftführerin/dem Schriftführer genehmigt und wie folgt unterschrieben: 
 
 

       Die/Der Vorsitzende    Die Beisitzerinnen und Beisitzer 
     

1. ___________________________________ 
 
____________________________________      2.   ___________________________________ 
 

3. ___________________________________ 
 
        Die Schriftführerin/Der Schriftführer  4.   ___________________________________ 
 

5. ___________________________________ 
 
_____________________________________    6.   ___________________________________  

22 von 56



270 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2019; Ausgabe 25. Juli 2019 Nr. 11

 

 

 Anlage 14 
 (zu § 29 Absatz 1) 
  
 
Landeswahlleiterin/Landeswahlleiter 
des Landes Schleswig-Holstein 
Düsternbrooker Weg 92 
 
24105 Kiel 
 
 
 

Landesliste 
 
der/des 
____________________________________________________________________________________ 
                                                                 (Name der Partei und Kurzbezeichnung) 

 
für die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag am  __________________ 
 
1. Aufgrund der §§ 23 ff. des Landeswahlgesetzes und des § 29 der Landeswahlordnung werden als 

Bewerberinnen und Bewerber vorgeschlagen: 
 
 
Lfd. 
Nr. 

 
Familienname, 
Vorname, bei mehreren Vor-
namen Rufname(n) 

 
Beruf 
oder Stand 

 
Geburts-
datum 

 
Anschrift  
(Hauptwohnung)  
- Straße, Hausnummer 
- Postleitzahl, Wohnort 
 

 
 
1 

 
_____________________ 
 
 

   
___________________ 
 

 
 
2 

 
_____________________ 
 
 

   
___________________ 
 

 
 
3 

 
_____________________ 
 
 

   
___________________ 
 

usw. 
 
2. Vertrauensperson für die Landesliste ist: 

 
_________________________________________________________________________________ 

 (Familienname, Vorname) 
 

_________________________________________________________________________________  
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Telefon) 

 
  
 Stellvertretende Vertrauensperson ist: 
 

_________________________________________________________________________________  
Familienname, Vorname) 

 
 _________________________________________________________________________________ 

(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Telefon) 
 

Sämtliche Angaben 
in Maschinen- oder 
Druckschrift 
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2 

 
3. Der Landesliste sind _________ Anlagen beigefügt, und zwar 
 

a) _______    Zustimmungserklärungen der Bewerberinnen und Bewerber   
                   (nach dem Muster der Anlage 16 LWO), 
 
b) _______  Bescheinigungen der Wählbarkeit der Bewerberinnen und Bewerber 
                   (nach dem Muster der Anlage 10 LWO), 
 
c) eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung der Landesliste  
 (nach dem Muster der Anlage 17 LWO), 
 
d) ________  Versicherungen an Eides Statt der Bewerberinnen und Bewerber  
                 über ihre Parteizugehörigkeit (nach dem Muster der Anlage 12 LWO), 
 
e) ________  Unterstützungsunterschriften mit dem Nachweis der Wahlberechtigung  
                 der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner 1), 
 
f) ein den Vorgaben des § 29 Absatz 6 LWO entsprechendes Logo in elektronischer Form. 

 
 
 

________________________________ 
(Ort, Datum) 
 

 
(Persönliche und handschriftliche Unterschriften von drei Mitgliedern des Landesvorstandes der Partei) 2) 
 
 

 

_________________________  ________________________          _________________________ 
 (Unterschrift) (Unterschrift) (Unterschrift) 
 
 

_________________________  ________________________          _________________________ 
     (Funktion)     (Funktion)        (Funktion) 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
 
1) Bei Landeslisten der Parteien, die nicht mit mindestens einer oder einem für sie in Schleswig-Holstein gewählten Abgeordneten 

im Bundestag oder im Landtag vertreten sind. 
 
2) Die Landeliste muss von drei Mitgliedern des Landesvorstandes, darunter der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin 

oder einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. 
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       Anlage 15 
        (zu § 29 Abs. 3) 

 
Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift 

(Landesliste) 
für die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag 

 
am _____________________ 

 
 
Hinweis: Eine Unterschrift ist nur gültig, wenn sie die Unterzeichnerin oder der Unterzeichner persönlich 
und handschriftlich geleistet hat. Unterschriften dürfen erst gesammelt werden, wenn die Landesliste 
aufgestellt ist; vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. Eine wahlberechtigte Person darf mit ihrer 
Unterschrift nur eine Landesliste unterstützen. 
 
Landesliste der / des 
 
____________________________________________________________________________________ 
                                                          (Name der Partei und Kurzbezeichnung)  
 
 (Dienstsiegel der Dienststelle  Ausgegeben 

der Landeswahlleiterin oder 

des Landewahlleiters)      Kiel, den                        _______________________________________ 
 

           Die Landeswahlleiterin/Der Landeswahlleiter 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bescheinigung des Wahlrechts 2) 

 
Die/Der vorstehende Unterzeichnerin/Unterzeichner ist Deutsche/Deutscher im Sinne des Artikels 116 
Abs. 1 des Grundgesetzes. Sie/Er erfüllt die sonstigen Wahlrechtsvoraussetzungen des § 5 des 
Landeswahlgesetzes und ist nicht nach § 7 des Landeswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen.  
 
___________________________    (Dienstsiegel)     _____________________________________________ 
(Ort, Datum)         (Gemeindewahlbehörde, Unterschrift) 
 
_____________________________ 
1) Bitte streichen, wenn die Unterzeichnerin oder der Unterzeichner die Bescheinigung des Wahlrechts selbst einholen will. 

2) Die Bescheinigung des Wahlrechts wird von der Gemeindewahlbehörde kostenfrei erteilt. 

Unterstützungsunterschrift 
 

Ich unterstütze hiermit durch meine Unterschrift die oben bezeichnete Landesliste. Zu meiner Person 
mache ich folgende Angaben (vollständig in Maschinen- oder Druckschrift auszufüllen): 
 
Familienname: ________________________________________________________ 
 
Vornamen: ________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: ________________________________________________________ 
Anschrift (Hauptwohnung) 
Straße, Hausnummer: ________________________________________________________ 
 
Postleitzahl, Wohnort: ________________________________________________________ 
 
Ich bin damit einverstanden, dass für mich eine Bescheinigung des Wahlrechts eingeholt wird. 1) 
 
_______________________________   ___________________________________ 
(Ort, Datum)        (Persönliche und handschriftliche Unterschrift) 
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            Anlage 16 
          (zu § 29 Abs. 4) 

 
 
 
 

Zustimmungserklärung 
zur Landesliste 

 
 
 
Ich stimme meiner Benennung als Bewerberin/Bewerber in der Landesliste der 
 
_______________________________________________________________________________ 
                                                                                           (Name der Partei und Kurzbezeichnung)  

 
für die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag am ________________ zu.  
 
Ich bin im Kreiswahlvorschlag derselben Partei für den Wahlkreis  __________________________ 
als Bewerberin/Bewerber vorgeschlagen. *)                         (Nr. und Name) 

 
 
 
 
____________________________                         ______________________________________ 

(Ort, Datum) 
    

    (persönliche und handschriftliche Unterschrift) 
 

       ______________________________________ 
           (Name und Vorname  in Druckbuchstaben) 
 

       ______________________________________ 
           (Straße und Hausnummer)  
 

       ______________________________________ 
           (Postleitzahl und Wohnort) 
 

_____________ 
*)  Nicht Zutreffendes streichen 
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  Anlage 17 
    (zu § 29 Abs. 4) 

 
Niederschrift 

über die Aufstellung der Landesliste 
 
der _______________________________________________________________________________ 
          (Name der Partei und Kurzbezeichnung) 
 
für die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag am ______________ 
 
Die Aufstellung  der Landesliste fand in einer Landesversammlung statt, die in _____________________ 
am ____________ um ___________ Uhr zusammentrat. 
 
Zu dieser Versammlung waren __________ Mitglieder – Delegierte1)  der Partei geladen. Die Ladung war 
am __________ in vorschriftsmäßiger Form, und zwar durch ___________ erfolgt.2) Es wurde die Anwe-
senheit festgestellt. Danach waren __________Mitglieder - Delegierte 1) erschienen. Gegen die Vertre-
tungsbefugnis wurden keine Einwendungen erhoben. Die Versammlung war damit beschlussfähig.3) 

 
Zu Mitgliedern des Wahlvorstands wurden gewählt: 
 
Wahlvorsteherin/Wahlvorsteher: _________________________________________________________ 
1. Beisitzerin/1. Beisitzer: _________________________________________________________ 
2. Beisitzerin/2. Beisitzer: _________________________________________________________ 
Schriftführerin/Schriftführer: _________________________________________________________ 
 
Es wurden einzelne Kandidatinnen und Kandidaten - die anliegenden Listen1) zur Wahl gestellt. Jede 
Versammlungsteilnehmerin und jeder Versammlungsteilnehmer hatte Gelegenheit, Vorschläge zu unter-
breiten. Es wurde in geheimer Wahl schriftlich abgestimmt, und zwar über die Listenplätze 1 bis ____ 
einzeln und ____ bis ____ gemeinsam. Die Abstimmung hatte das in den Anlagen dargestellte Ergebnis4)  
 
Die einzelnen Wahlgänge ergaben, dass für die Landesliste folgende Bewerberinnen und Bewerber in 
der nachstehenden Reihenfolge aufgestellt sind: 
 

Lfd. 
Nr. 

Familien-
name 

Vorname, bei mehreren 
Vornamen Rufname(n) 

Lfd. 
Nr. 

Familienname Vorname, bei mehreren 
Vornamen Rufname(n) 

   1.  ___________________________________  11. ____________________________________ 
   2.  ___________________________________  12. ____________________________________ 
   3.  ___________________________________  13. ____________________________________ 
   4.  ___________________________________  14. ____________________________________ 
   5.  ___________________________________  15. ____________________________________ 
   6.  ___________________________________  16 ____________________________________ 
   7.  ___________________________________  17. ____________________________________ 
   8.  ___________________________________  18. ____________________________________ 
   9.  ___________________________________  19. ____________________________________ 
 10.  ___________________________________    20. ____________________________________ 
 usw. 
___________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________               ______________________________________ 
______________________________________               ______________________________________ 
______________________________________               ______________________________________ 
______________________________________               ______________________________________ 
______________________________________               ______________________________________ 
             (Unterschriften) 

5) 
____________ 

1) Nicht Zutreffendes streichen. 
2) Die Ladung hat mit einer Frist von mindestens 3 Tagen entweder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu erfolgen. 
3) Die Landesversammlung ist beschlussfähig, wenn auf ihr mindestens 50 Mitglieder oder Delegierte erschienen sind. 
4) In diesen Anlagen sind die in den einzelnen Wahlgängen für die Listenplätze kandidierenden Bewerberinnen und Bewerber mit 

dem Stimmenergebnis aufzuführen 
5) Die Niederschrift muss von mindestens 10 Personen, die an der Versammlung teilgenommen haben, unterschrieben werden, 

unter ihnen muss sich der Wahlvorstand der Versammlung befinden. 
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Anlage 18 
          (zu § 33 Absatz 1) 

 

  Stimm-Zettel 
 

  für die Wahl zum Landtag von Schleswig-Holstein am __________ 
 im Wahlkreis  4  Flensburg 

 

         Sie haben 2 Stimmen 
 

              hier 1 Stimme        hier 1 Stimme 
 
             für die Wahl für die Wahl 

   einer/eines Wahl-Kreis- einer Landes-Liste (Partei) 
          Abgeordneten maßgebende Stimme für die Verteilung 
 der Sitze auf die einzelnen Parteien - 
 

             Erststimme      Zweitstimme 

1 

 
Dr. Erdmann, Johann 
Arzt 
Flensburg, Moltkestr. 23 
CDU 
 

   

CDU 

Christlich Demokratische 
Union Deutschlands 
 
Inge Hansen, Horst Lange,  
Jutta Nehls, Ernst Behrens, 
Hildegard Dohrn 
 

1 

 

2 

 
Schulz, Erika 
Lehrerin 
Flensburg, Goethestr. 36 
SPD 
 

   

SPD  

Sozialdemokratische  
Partei Deutschlands 
 
Peter Bruhn, Elke Dietz,  
Knud Petersen, Christa Mohns, 
Albert Grahl 
 

2 

 

3 

 
Harms, Brigitte 
Hausfrau 
Flensburg, Schillerstr. 19  
FDP 
 

   

FDP 

Freie Demokratische  
Partei 
 
Hans Richter, Ilse Moll,  
Ingo Sönksen, Maren Muhl,  
Klaus Gehlsen 
 

3 

 

4 

 
Anger, Martin 
Kaufmann 
Flensburg, Bahnhofstr. 10 
GRÜNE 
 

   

GRÜNE 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
Inge Becker, Manfred Bauer,  
Käthe Köhler, Axel Winter,  
Ilse Greyer 
 

4 

 

5 

 
Carstensen, Elke 
Geschäftsführerin 
Flensburg, Wilhelmsplatz 4 
SSW 
 

   

SSW 

Südschleswigscher  
Wählerverband 
 
Uwe Schäfer, Erika Dahlmann, 
Lars Lassen, Elke Carstensen, 
Christian Held 
 

5 

 

 

    

DIE 
LINKE 

DIE LINKE 
 
Gisela Schmidt, Peter 
Brinkmann, Maria Klatt, Olaf 
Schuster,  
Petra Schultz 
 

6 

 

7 

 
Johannsen, Gabriele 
Diplom-Ingenieurin 
Flensburg, Norderstraße 27 
Die Partei 
 

   

   

 

8 

 
Krause, Uwe-Jens 
Rechtsanwalt 
Flensburg, Glücksburger Str. 34 
Parteilos 

   

   

 

 

Platz für Partei-

Logo 

Platz für Partei-

Logo 

Platz für Partei-

Logo 

Platz für Partei-

Logo 

Platz für Partei-

Logo 

Platz für Partei-

Logo 
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          Anlage 19 
       (zu § 33 Absatz 5) 

 
 

    (Vorderseite des Stimmzettelumschlags für die Briefwahl) 
      (DIN C 5, blau) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        (Rückseite des Stimmzettelumschlags für die Briefwahl) 

 
 

Stimm-Zettel-Umschlag für die Brief-Wahl 
 
 
 

 
In diesen Umschlag dürfen Sie 

 
nur den Stimm-Zettel legen, 

 
nicht aber den Wahl-Schein. 

 
 
 

Dann kleben Sie  
den Umschlag zu. 

 
 
 
 
 

Nur den Stimm-Zettel einlegen. 
 

Den Umschlag zukleben. 
 
 

 
Den Umschlag und den Wahl-Schein 

mit der unterschriebenen 
„Versicherung an Eides Statt zur Brief-Wahl“ 

 
in den hellroten Wahl-Brief-Umschlag hinein legen. 
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          Anlage 20 
       (zu § 33 Absatz 6) 

 
 

     (Vorderseite des Wahlbriefumschlags) 
  (DIN B 5, hellrot) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (Rückseite des Wahlbriefumschlages) 

 
 

Wahlbrief 
Wahlkreis: 
 
Für die Briefwahl bestimmter 
Wahlbezirk / Wahlvorstand 

 
 
 
An die  
Gemeindewahlbehörde 

  
 

(Straße und Hausnummer der Dienststelle) 
 

 
 
(Postleitzahl und Ort) 

 

 
 
 
 
 
 

In diesen Wahl-Brief-Umschlag kommt: 
 

1. Der Wahl-Schein 
 

2. Der blaue Stimm-Zettel-Umschlag  
mit dem Stimm-Zettel. 
 

Bitte den Wahl-Brief-Umschlag 
                zukleben. 
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Anlage 21 
(zu § 37 Absatz 1 und § 70 Absatz 4) 

 
 

Wahlbekanntmachung 1) 
 
 
1. Am ______________________ findet die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag statt. 

 
 

Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.
2)

 
 

2. Die Gemeinde3) bildet einen Wahlbezirk. Der Wahlraum wird in ____________________ eingerichtet.  
 
Die Gemeinde4) ist in folgende _________ Wahlbezirke eingeteilt: 
                                                       (Anzahl) 
 
Wahlbezirk 1:  Ortsteil östlich der Bahnlinie G-P 

Wahlraum:   Schule in der Hauptstraße 
Wahlbezirk 2:  Ortsteil westlich der Bahnlinie G-P 
Wahlraum:   Saal der Gastwirtschaft „Kiekut“ 
Wahlbezirk 3:  Ortsteil N 
Wahlraum:   Schule im Ortsteil N.  

 
Die  Gemeinde5) ist in _________ allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.6)  
                                      (Anzahl) 
Von diesen Wahlbezirken gehören 
 
die Wahlbezirke __________________ zum Wahlkreis _____________________________________ 
die Wahlbezirke __________________ zum Wahlkreis _____________________________________ 
usw.7) 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom ________ bis ________ 
übersandt worden sind, sind der Wahlkreis, der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die 
oder der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Der Briefwahlvorstand/die Briefwahlvorstände tritt/treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
_________ Uhr in _________________________________ zusammen.8) 

           (Ort) 
 
 

3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie eingetragen sind. 
Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis 
oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den.  
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. 
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 
Die Wählerin oder der Wähler gibt die Erststimme in der Weise ab, 
 
dass sie oder er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin oder welchem Bewerber sie gelten 
soll, 
 
und die Zweitstimme in der Weise,  
 
dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.  
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Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in 
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass sein Inhalt 
verdeckt ist. 
 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 

öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

 
5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis, für den 

der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindewahlbehörde einen amtlichen Stimm-
zettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und den Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der Gemeindewahlbehörde übersenden, dass er dort spätes-
tens am Wahltag bis 18 Uhr eingehen kann. Der Wahlbrief kann auch bei der Gemeindewahlbehörde 
abgegeben werden. Wer erst am Wahltag den Wahlbrief abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser 
bis 18 Uhr dem Wahlvorstand des auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Wahlbezirks oder dem 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Briefwahlvorstand zugeht. Näheres ergibt sich aus dem 
Merkblatt für die Briefwahl, das jede Briefwählerin und jeder Briefwähler mit den Briefwahlunterlagen 
erhält. 
 
 

6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 6 Absatz 4 
des Landeswahlgesetzes). 
 
 

 
      Die Gemeindewahlbehörde9) 

 
 
 
 
___________________   _________________________________  
(Ort, Datum) 
 
 
 
_______________ 
 
1) Bei einer Bekanntmachung nach § 70 Absatz 4 lautet die Überschrift  „Gemeinsame Wahlbekanntmachung“. Die Angaben in  
 Nummer 2 sind im Einzelnen für jede Gemeinde vorzunehmen. Die Bekanntmachung ist von jeder beteiligten Gemeindewahl- 
 behörde zu unterzeichnen. 
2)  bei abweichender Festsetzung der Wahldauer durch die Landeswahlleiterin oder den Landeswahlleiter ist die festgesetzte  
 Wahldauer einzusetzen. 
3) Für Gemeinden, die nur einen Wahlbezirk bilden. 
4) Für Gemeinden, die in wenige Wahlbezirke eingeteilt sind. 
5)  Für Gemeinden, die in eine größere Anzahl von Wahlbezirken eingeteilt sind. 
6)  Wenn Sonderwahlbezirke gebildet worden sind, sind diese Einzeln aufzuführen. 
7) Nur für große Gemeinden, die sich auf mehrere Wahlkreise erstrecken.  
8) Für Gemeinden/Ämter, in denen ein oder mehrere Briefwahlvorstände gebildet worden sind. 
9) Bei einer Bekanntmachung nach § 70 Absatz 4 sind alle an der gemeinsamen Bekanntmachung beteiligten  
 Gemeindewahlbehörden aufzuführen.
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           Anlage 22 
          (zu § 58 Absatz 6) 

 
 
Wahlbezirk-Nummer1 ______________________ 
Gemeinde 1    ______________________ 
Wahlkreis1      ______________________ 
 
 
 

Schnellmeldung 
über das Ergebnis der Wahl  

zum Schleswig-Holsteinischen Landtag 
 

am __________________ 
 
 
 
Die Meldung erstattet auf schnellstem Wege (z.B. Telefon, Telefax) 
 
 die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher an die Gemeindewahlbehörde 
 die Briefwahlvorsteherin oder der Briefwahlvorsteher an die Gemeindewahlbehörde 
 die Gemeindewahlbehörde an die Kreiswahlleiterin oder den Kreiswahlleiter 
 die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter an die Landeswahlleiterin oder den Landeswahlleiter 
 
 
 
Kennbuchstabe2 

 A 1 + A 2 Wahlberechtigte      ____________________ 

 B  Wählerinnen und Wähler insgesamt   ____________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

C Ungültige Erststimmen     ____________________ 

D Gültige Erststimmen     ____________________ 

 

Von den gültigen Erststimmen entfallen auf 
_______________________________________________________________________________ 

Name der Partei (Kurzbezeichnung) oder Kennwort „Parteilos“  
(in der Reihenfolge des Stimmzettels)            Stimmenzahl 
________________________________________________________________________________________ 

 

D 1 _______________________________________________  _____________________ 

D 2 _______________________________________________  _____________________ 

D 3 _______________________________________________  _____________________ 

usw. laut Stimmzettel       Zusammen 
               (muss mit „D“ übereinstimmen):  =================== 
 

 
Als gewählt gelten kann die Bewerberin/der Bewerber3 

 
 

_____________________________________    ______________________________________ 
             (Kurzbezeichnung der Partei oder Kennwort „Parteilos“) 
____________________________________________________________________________________ 
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 E  Ungültige Zweitstimmen    ____________________ 

 F  Gültige Zweitstimmen     ____________________ 

 

 Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf 
______________________________________________________________________________ 

  
Partei (Kurzbezeichnung)       Stimmenzahl 

______________________________________________________________________________ 

F 1 _______________________________________________  ____________________ 

F 2 _______________________________________________  ____________________ 

F 3 _______________________________________________  ____________________ 

 usw. laut Stimmzettel         Zusammen 
     (muss mit „F“ übereinstimmen):  =================== 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Bei telefonischer Weitermeldung Telefonat erst beenden, wenn die Angaben wiederholt sind. 
 
          Durchgegeben:     Uhrzeit:           Aufgenommen: 
 
 
 
__________________________________     ________     _________________________________ 
        (Unterschrift bzw. Name der/des Meldenden)               (Unterschrift bzw. Name der/des Aufnehmenden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Nicht Zutreffendes streichen 
2 Nach Nummer 4  der Wahlniederschrift 
3 Nur in der Schnellmeldung der Kreiswahlleiterin oder des Kreiswahlleiters angeben. 

Die Schnellmeldung ist nach Ermittlung des Wahlergebnisses  
sofort weiterzugeben. 
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    Anlage 23 
          (zu § 59 Absatz 1) 

 
 

Gemeinde: 
 
Wahlbezirk  
 
Wahlkreis: 
 
Kreis:  
 
 
 
 

Wahlniederschrift 
über die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag 

am____________ 
 
 
 
1. Wahlvorstand 

Zu der Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag waren für den Wahlbezirk vom Wahlvor-
stand erschienen: 

 
Nr. Name Vorname Funktion 

1   Wahlvorsteherin / Wahlvorsteher 

2 
  1. stellv. Wahlvorsteherin/ Wahlvor-

steher (zugleich Beisitzer/in) 

3 
  2. stellv. Wahlvorsteherin/ Wahlvor-

steher (zugleich Beisitzer/in) 

4 
  Schriftführerin/Schriftführer 

(zugleich Beisitzer/in) 

5 
  stellv. Schriftführerin/Schriftführer 

(zugleich Beisitzer/in) 
6   Beisitzerin / Beisitzer 
7   Beisitzerin / Beisitzer 
8   Beisitzerin / Beisitzer 
9   Beisitzerin / Beisitzer 

10   Beisitzerin / Beisitzer 
 
Anstelle des/der nicht erschienenen Mitglieds/Mitglieder des Wahlvorstands ernannte die Wahl-
vorsteherin /der Wahlvorsteher den/die folgenden anwesenden – herbeigerufenen – Wahlbe-
rechtigten zu(m) Mitglied(ern) des Wahlvorstands: 

 
Nr. Name Vorname Funktion Uhrzeit 

1     
2     

 
Als Hilfskräfte waren hinzugezogen: 

 
Nr. Name Vorname Aufgabe 

1    
2    

 
 

2. Wahlhandlung 
 

2.1 Beginn der Wahlhandlung…………………………………………………….     Uhr. 
 
 
 

 

(Nummer) 

(Nummer und Name) 

 

Diese Wahlniederschrift muss am Schluss 
(Nummer 11) von allen anwesenden Mitgliedern 
des Wahlvorstands unterschrieben werden! 
 
Es sind unbedingt die in Nummer 10 der Wahl-
niederschrift genannten Verfahrensschritte zu 

beachten! 
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2.2 Der Wahlvorstand stellte fest  (Bitte Zutreffendes ankreuzen)  
 
 dass er von der Gemeindewahlbehörde die Mitteilung erhalten hatte,  

dass keine Wahlscheine für ungültig erklärt worden sind ……………………………..…. 
 
 dass ihm von der Gemeindewahlbehörde ein Verzeichnis über die für 

 ungültig erklärten Wahlscheine übergeben worden war ……………………………….… 
 

Das Wählerverzeichnis und der Abschluss des Wählerverzeichnisses  
 
 waren nicht zu berichtigen ………………….………………………………………….…..… 

   
 wurden berichtigt ……………………………………………………………………….…...… 

 
 
2.3 Besondere Vorfälle  (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 

 
 haben sich nicht ereignet. ……………………………………………………………………  

 
 haben sich ereignet.  

Es wurden hierüber Niederschriften angefertigt und als Anlagen beigefügt………….… 
 

 
 

2.4 Beweglicher Wahlvorstand 

(sofern kein beweglicher Wahlvorstand  eingesetzt wurde, ist Nummer 2.4 zu streichen!) 

 
Für die Stimmabgabe in den nachfolgend aufgeführten Krankenhäusern, Alten- oder Pflege-
heimen, sozialtherapeutischen Anstalten und Justizvollzugsanstalten wurde durch die Gemein-
dewahlbehörde ein beweglicher Wahlvorstand gebildet: 
 
 
 
 
 
Dieser setzte sich aus folgenden drei Mitgliedern des Wahlvorstands zusammen: 

 
 
 
 

 
 

2.5 Briefwahl   
 
Dieser Wahlbezirk war nach § 18 Absatz 2 LWahlG für die Briefwahl  
bestimmt……………………………………………………………….…………   Ja        Nein 
 

(wenn der Wahlbezirk nicht für die Briefwahl bestimmt worden ist, weitere Angaben in Nummer 

2.5 streichen!) 

 
Ausgewertet wurden die Wahlbriefe aus folgenden Wahlbezirken………..… 
 
 
Der Wahlvorstand stellte fest, dass ihm von der Gemeinde- 
wahlbehörde insgesamt übergeben worden waren……………………...…   Wahlbriefe. 

 
 

2.5.1 Zugelassen wurden, ohne dass vorher Bedenken erhoben  
worden waren ………………………………………………………………..….   Wahlbriefe.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bezeichnung der Einrichtungen 

1. 
2. 

Name der Wahlvorsteherin/des Wahlvorstehers bzw. der Stellvertreterin/des Stellvertreters;  Namen der 2 Beisitzer/innen 

1. 
2. 
3. 

Nummern der Wahlbezirke 
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2.5.2 Durch Beschluss wurden nach § 40 Absatz 2 Nummer 1 LWahlG  
zurückgewiesen, 
 
- weil der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen war ..………………....   Wahlbriefe, 

 
- weil der Wahlbriefumschlag keinen oder keinen gültigen  

Wahlschein enthielt .…………………………….………………………..…   Wahlbriefe, 
 

- weil der Wahlbriefumschlag keinen Stimmzettelumschlag  
enthielt …….….………………………………………………………………   Wahlbriefe, 
   

- weil weder der Wahlbriefumschlag noch der  
Stimmzettelumschlag verschlossen war …………….…….……………..   Wahlbriefe, 
 

- weil der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge,  
aber nicht die gleiche Anzahl gültiger und mit der vorgeschrie- 
benen Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl versehener  
Wahlscheine enthielt…………………………………………………………   Wahlbriefe, 
 

- weil die Wählerin oder der Wähler oder die Hilfsperson die  
vorgeschriebene Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl  
auf dem Wahlschein nicht unterschrieben hatte ………….……………..   Wahlbriefe, 
 

- weil kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden war……….…   Wahlbriefe, 
 

- weil ein Stimmzettelumschlag benutzt worden war, der offen- 
sichtlich in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von  
den übrigen abwich oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand  
enthielt ……………………………………………………………………….   Wahlbriefe, 
 
 

Insgesamt wurden durch Beschluss zurückgewiesen…..……………..….   Wahlbriefe. 
 
 

2.5.3 Von den Wahlbriefen, gegen die zunächst Bedenken 
erhoben worden waren, wurden durch Beschluss zugelassen………….   Wahlbriefe. 

 
 
2.5.4 Insgesamt wurden zugelassen (Summe aus  Nummern 2.5.1 u. 2.5.3)……….   Wahlbriefe. 

 
 

2.6 Schluss der Wahlhandlung …………………………………………….………    Uhr. 
 

 
3 Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 

 
3.1 Wahlberechtigte 

 
Die Schriftführerin/der Schriftführer übertrug aus dem Abschluss des Wählerverzeichnisses die 
Zahlen der Wahlberechtigten unter „A 1“, „A 2“ und „A 1 + A 2“ in diese Wahlniederschrift 
 
 

3.2 Wählerinnen und Wähler 
 

3.2.1 Die Stimmzettel wurden gezählt. Die Zählung ergab ……………………      Stimmzettel 
      = Wählerinnen und Wähler (B) 

 

3.2.2 Die Schriftführerin/der Schriftführer zählte die Stimmabgabevermerke  
im Wählerverzeichnis und die entgegengenommenen Wahlscheine.  
 
Die Zählung hatte folgendes Ergebnis: 
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Anzahl der Stimmabgabevermerke  
im Wählerverzeichnis………………………………………… (Kennbuchstabe B 1) 
 
 
Anzahl der Wahlscheine  
von Urnenwählerinnen/Urnenwählern…………...……….. (Kennbuchstabe B 2 a) 
 
 
Anzahl der Wahlscheine von  
Briefwählerinnen/Briefwählern ………………………….… (Kennbuchstabe B 2 b) 
 
 
Summe  (= Wählerinnen und Wähler)………………….…… (Kennbuchstabe B) 
 
Diese Zahlen wurden in Nummer 4 unter B 1, B 2 a, B 2 b und B eingetragen. 
 
 

3.2.3 Die unter Nummer 3.2.1 und Nummer 3.2.2 ermittelten Zahlen  
der Wählerinnen und Wähler (B) stimmen überein …….…………………….Ja             Nein          
 
Soweit diese Zahlen trotz wiederholter Zählung nicht übereinstimmen, wird folgende Begrün-
dung gegeben: 
 
 
 

3.3 Stimmenzählung 
 

3.3.1 Zählung der Stimmen vorbehaltlich Nummer 3.3.2 
 
Der Wahlvorstand führte die Stimmenzählung nach den Bestimmungen des § 55 Absatz 1 bis 5 
LWO durch. Dabei wurden Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken gaben, im Hinblick auf die 
nach § 55 Absatz 6 LWO erforderliche besondere Behandlung (s. Nummer 3.3.2) ausgesondert. 
Die jeweiligen Stimmenzahlen wurden als Zwischensummen ZS I und ZS II in Nummer 4 einge-
tragen. 
 

 
3.3.2 Behandlung der Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken gaben 

 
Nunmehr entschied der Wahlvorstand über die Gültigkeit der Stimmen, die auf den ausgeson-
derten Stimmzetteln abgegeben worden waren. Die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher gab die 
Entscheidungen mündlich bekannt und sagte bei gültigen Stimmen an, für welche Bewerberin 
oder für welchen Bewerber oder für welche Landesliste die Stimme lautete. Sie/Er vermerkte 
die Entscheidung jeweils auf der Rückseite des Stimmzettels. Die jeweiligen Stimmenzahlen 
wurden als Zwischensummen ZS III in Nummer 4 eingetragen. 
 
Die Stimmzettel, über die der Wahlvorstand  
Beschluss gefasst hatte, wurden fortlaufend  
nummeriert und sind als Anlagen beigefügt,  
und zwar…………………………………………... von              bis             =           Stimmzettel. 
 
 

3.4 Ermittlung des Stimmenergebnisses 
 
Die nach Nummer 3.3.1 und Nummer 3.3.2 ermittelten Zahlen der ungültigen Stimmen und der 
jeweils für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen Stimmen wurden von der Schriftführe-
rin/dem Schriftführer zusammengezählt und in diese Wahlniederschrift (Nummer 4) eingetra-
gen. Zwei von der Wahlvorsteherin/dem Wahlvorsteher bestimmte Beisitzerinnen/Beisitzer 
überprüften diese Zusammenzählung. 
 
Die Ergebnisse wurden in Nummer 4 unter „Ungültige Stimmen“ und „Gültige Stimmen“ einge-
tragen. 
 

 

 

 

 

  

 

Nr. Nr. An-
zahl 
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3.5 Erneute Zählung  (wenn keine erneute Zählung stattgefunden hat, ist Nummer 3.5 zu streichen) 

 
Das/Die Mitglied(er) des Wahlvorstands 
 
 
 
 
beantragte(n) vor der Unterzeichnung der Wahlniederschrift eine erneute Zählung der Stimmen, 
weil 
 
 
 

 
 
 
Daraufhin wurde der Zählvorgang wiederholt.  
Das in Nummer 4 dieser Wahlniederschrift enthaltene Wahlergebnis  
 
 wurde mit dem gleichen Ergebnis erneut festgestellt ………………………………….…. 
 
 
 wurde berichtigt ……………………………………………………….…………………….… 

  
 Bitte Zutreffendes ankreuzen 

 
 
4 Wahlergebnis 

 
Wahlberechtigte (s. Nummer 3.1) 
 

Kennbuch-
stabe 

Bezeichnung Anzahl 

A 1 
Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk 
„W“ (Wahlschein) 

 

A 2 
Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk 
„W“  
(Wahlschein) 

 

A 1 + A 2 
Im Wählerverzeichnis insgesamt eingetragene Wahlberech-
tigte 

 

 
 
Wählerinnen und Wähler (s. Nummer 3.2) 
 

Kennbuch-
stabe 

Bezeichnung Anzahl 

B 1 
Urnenwählerinnen und Urnenwähler laut Stimmabgabevermerk 
im Wählerverzeichnis  

 

B 2 
B 2 a Urnenwählerinnen und Urnenwähler mit Wahlschein  

B 2 b Briefwählerinnen und Briefwähler  

B Wählerinnen und Wähler insgesamt (B 1 + B 2 a + B 2 b)  

 
Erststimmen 

 

C 
 

ZS I 
(3.Stapel) 

ZS II 
(2.Stapel) 

ZS III 
(4.Stapel) 

Ins-
ge-

samt 

Ungültige  Erststimmen     

 

Vorname, Name 

Angabe der Gründe 
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Von den gültigen Erststimmen ent-
fielen auf die Bewerberin/den Bewer-
ber (Name und Vorname sowie Kurz-
bezeichnung der Partei/Kennwort -
laut Stimmzettel-) 

ZS I 
(1.Stapel) 

ZS II 
(2.Stapel) 

ZS III 
(4.Stapel) 

Ins-
ge-

samt 

D 1      

D 2      

D 3      

usw.      

D Gültige  Erststimmen insgesamt     

 
 

 Zweitstimmen 
 

E 
 

ZS I 
(3.Stapel) 

ZS II 
(2.Stapel) 

ZS III 
(4.Stapel) 

Ins-
ge-

samt 

Ungültige  Zweitstimmen     

 

 

Von den  gültigen  Zweitstimmen 
entfielen auf die Landeslisten der 
(Kurzbezeichnung der Partei - laut 
Stimmzettel) 

ZS I 
(1.Stapel) 

ZS II 
(2.Stapel) 

ZS III 
(4.Stapel) 

Ins-
ge-

samt 

F 1      

F 2      

F 3      

usw.      

F Gültige  Zweitstimmen insgesamt     

 
 

5 Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
 
Die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher gab das Wahlergebnis im Wahlbezirk mit den in Num-
mer 4 dieser Wahlniederschrift enthaltenen Angaben mündlich bekannt. 

 
 

6 Schnellmeldung 
 
Das Wahlergebnis aus Nummer 4 dieser Wahlniederschrift wurde auf den Vordruck der 
Schnellmeldung übertragen und auf schnellstem Wege 
 
telefonisch………        durch Boten   Bitte Zutreffendes ankreuzen 
 
übermittelt an….      
 
 

7 Anwesenheit des Wahlvorstands 
 
Anwesend waren während der Wahlhandlung immer mindestens drei Mitglieder des Wahlvor-
stands, darunter die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher und die Schriftführerin/der Schriftführer 
oder die jeweilige Stellvertreterin/der jeweilige Stellvertreter; bei der Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses alle unter Nummer 1 dieser Wahlniederschrift aufgeführten Mitglieder des 
Wahlvorstands. 
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8 Öffentlichkeit 
 
Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses waren öffentlich. 
 
 

9 Anlagen 
 
Dieser Wahlniederschrift sind als Anlagen beigefügt: 
 
- die Stimmzettel, über die der Wahlvorstand besonders beschlossen hat, 
 
- die von den Urnenwählerinnen und Urnenwählern entgegengenommenen Wahlscheine, 

über die der Wahlvorstand besonders beschlossen hat, 
 
- (sofern der Wahlbezirk nach § 18 Absatz 2 LWahlG für die Briefwahl bestimmt ist) 

die Wahlbriefe, die der Wahlvorstand zurückgewiesen hat, in einem versiegelten Paket, 
 
- (sofern der Wahlbezirk nach § 18 Absatz 2 LWahlG für die Briefwahl bestimmt ist) 

die Wahlscheine, über die der Wahlvorstand besonders beschlossen hat, ohne dass die 
Wahlbriefe zurückgewiesen wurden. 
 

 
10 Verfahren bei der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung 

 
Vom Wahlvorstand wurde bei der Wahlhandlung und bei der Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk das nachfolgend beschriebene Verfahren eingehalten: 

 
Vorbereitung der Wahlhandlung 

 
 Die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher verpflichtete die Beisitzerinnen und Beisitzer des 

Wahlvorstands zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit 
über die ihren bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, insbesonde-
re über alle dem Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten. Sie/er unterrichtete sie 
über ihre Aufgaben. 

 
 Abdrucke des Landeswahlgesetzes und der Landeswahlordnung lagen im Wahlraum vor. 

 
 Der Wahlvorstand stellte fest, dass sich die Wahlurne in ordnungsmäßigem Zustand be-

fand und leer war. Danach wurde die Wahlurne verschlossen. Die Wahlvorsteherin/der 
Wahlvorsteher nahm den Schlüssel in Verwahrung.  
 

 Die Wahlkabinen waren vorschriftsmäßig hergerichtet. 
 

 Sofern erforderlich: 

Die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher berichtigte das Wählerverzeichnis nach dem Ver-
zeichnis der nachträglich ausgestellten Wahlscheine, indem sie/er bei den Namen der 
Wahlberechtigten, die nachträglich Wahlscheine erhalten hatten, in der Spalte für die 
Stimmabgabe den Vermerk „Wahlschein“ oder den Buchstaben „W“ eintrug. Die Wahl-
vorsteherin/der Wahlvorsteher berichtigte dementsprechend die Zahlen im Abschluss des 
Wählerverzeichnisses in der dafür vorgesehenen Spalte und bescheinigte dies an der 
vorgesehenen Stelle. 

 
Wahlhandlung  (Nummer 2) 
 
 Zu Nummer 2.3 (Besondere Vorfälle) 

 
Beispiele für besondere Vorfälle bei der Wahlhandlung:  
- Zurückweisung von Wählerinnen und Wählern (§ 44 Absatz 5 und 6 LWO) 
- Aushändigung eines neuen Stimmzettels (§ 44 Absatz 7 LWO) 
- Zurückweisung von Wahlscheinwählerinnen und Wahlscheinwählern  

(§ 46 Absatz 2 LWO)  
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 Zu Nummer 2.4 (Beweglicher Wahlvorstand) 
Sofern ein beweglicher Wahlvorstand eingesetzt ist: 

 

Der bewegliche Wahlvorstand begab sich unter Mitnahme einer verschlossenen Wahlur-
ne und der erforderlichen Stimmzettel zu der von der Gemeindewahlbehörde bestimmten 
Zeit in die Einrichtungen und führte dort die Wahl nach den Bestimmungen des § 49 Ab-
satz 3 und 4 in Verbindung mit § 48 Absatz 6 bis 8 LWO durch. 
 
Nach Schluss der Stimmabgabe brachte der bewegliche Wahlvorstand die verschlossene 
Wahlurne und die Wahlscheine unverzüglich in den Wahlraum zurück. Hier blieb die ver-
schlossene Wahlurne bis zum Schluss der allgemeinen Wahlhandlung unter ständiger 
Aufsicht des Wahlvorstands. 
 

 Zu Nummer 2.5 (Briefwahl) 
Sofern der Wahlbezirk nach § 18 Absatz 2 LWahlG für die Briefwahl bestimmt ist: 

 
Die Wahlbriefe wurden wie folgt behandelt: 
 
1. Eine Beisitzerin/ein Beisitzer öffnete die Wahlbriefe nacheinander und entnahm 

ihnen den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag. Sie/er prüfte, ob kein Zurück-
weisungsgrund nach § 40 Absatz 2 Nummer 1 LWahlG vorlag. War ein Wahlschein 
im Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine aufgeführt (s. Nummer 2.2) 
wurde der betreffende Wahlbrief ausgesondert und später dem Wahlvorstand zur 
Beschlussfassung vorgelegt (s. Nummer 3.3.2). War weder der Wahlschein noch der 
Stimmzettelumschlag zu beanstanden, wurde der Stimmzettelumschlag ungeöffnet 
in die Wahlurne gelegt. Eine Beisitzerin/ein Beisitzer sammelte die Wahlscheine. 

 
2. Wurden gegen einen Wahlbrief Bedenken erhoben, beschloss der Wahlvorstand 

über die Zulassung oder Zurückweisung (Verfahren entspr. Ziffer 1). Wurde der 
Wahlbrief zugelassen und war der Wahlschein Anlass der Beschlussfassung, wurde 
er dieser Wahlniederschrift beigefügt. 

 
3. Die zurückgewiesenen Wahlbriefe wurden samt Inhalt ausgesondert, mit einem 

Vermerk über den Zurückweisungsgrund versehen, wieder verschlossen, fortlaufend 
nummeriert und dieser Wahlniederschrift in einem versiegelten Paket beigefügt. 

 
 Zu Nummer 2.6 (Schluss der Wahlhandlung) 

 
Von 18.00 Uhr an wurden nur noch die im Wahlraum anwesenden Wahlberechtigten zur 
Stimmabgabe zugelassen. Danach erklärte die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher die 
Wahlhandlung für geschlossen. Alle nicht benutzten Stimmzettel wurden vom Wahltisch 
entfernt. 

 
 Zu Nummer 3.2.1 (Zählung der Stimmzettel) 
 

Anwendungsfall 1:  ohne Briefwahl 
Die Wahlurne wurde geöffnet.  
(Bei Bedarf: Ihr Inhalt wurde mit dem Inhalt der Wahlurne des beweglichen Wahlvor-

stands vermischt).  

Danach wurden die Stimmzettel gezählt.  
 
 
Anwendungsfall 2:  mit Briefwahl 
Die Wahlurne wurde geöffnet.  
(Bei Bedarf: Ihr Inhalt wurde mit dem Inhalt der Wahlurne des beweglichen Wahlvor-

stands vermischt) 

Danach wurden die Stimmzettel der Briefwählerinnen und Briefwähler den Stimmzet-
telumschlägen entnommen und in gefaltetem Zustand mit den Stimmzetteln der Urnen-
wählerinnen und Urnenwähler vermengt. Beim Öffnen der Stimmzettelumschläge wurden 
leere Stimmzettelumschläge mit dem Vermerk „leer abgegeben“ versehen; diese Stimm-
zettelumschläge wurden aufbewahrt. Befanden sich in einem Stimmzettelumschlag meh-
rere Stimmzettel, wurden sie zusammengeheftet und auf der Rückseite mit dem Vermerk 
„Mehrfach abgegeben“ versehen. Anschließend wurden die Stimmzettel gezählt. Dabei 
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galten mehrfach abgegebene Stimmzettel und leer abgegebene Stimmzettelumschläge 
jeweils als ein Stimmzettel. 

 
 Zu Nummer 3.2.3 (Abgleich der unter Nummer 3.2.1 und 3.2.2 ermittelten Zahlen) 

 
Stimmen die ermittelten Zahlen der Wählerinnen und Wähler (Nummer 3.2.1 und Num-
mer 3.2.2) trotz wiederholter Zählung nicht überein, ist von der in Nummer 3.2.1 ermittel-
ten Zahl auszugehen.  
In diesem Fall sind die in Nummer 3.2.2 unter B 1, B 2 a, B 2 b und B eingetragenen Zah-
len entsprechend zu ändern (die geänderten Zahlen sind am Rand zu vermerken; alte 
Zahlenangaben dürfen nicht gelöscht oder radiert werden.) 
 
Die geänderten Zahlen sind in Nummer 4 unter B 1, B 2 a, B 2 b und B einzutragen. 
 

 
11 Unterschriften der Mitglieder des Wahlvorstands 

 
Vorstehende Wahlniederschrift wurde von allen anwesenden Mitgliedern des Wahlvorstands 
genehmigt und von ihnen wie folgt unterschrieben: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 Ordnen und Verpacken der Wahlunterlagen 
 
Nach Schluss des Wahlgeschäfts wurden je für sich zu einem Paket in Papier verpackt und ver-
siegelt 

 
- die gültigen Stimmzettel, soweit sie nicht dieser Wahlniederschrift beigefügt sind, nach 

Wahlkreisbewerberinnen/Wahlkreisbewerbern und nach Stimmzetteln auf denen nur die 
Zweitstimme abgegeben worden ist, geordnet und gebündelt, 

 
 

- die ungekennzeichneten Stimmzettel sowie (wenn der Wahlbezirk nach § 18 Absatz 2 

LWahlG für die Briefwahl bestimmt ist) die leer abgegebenen Stimmzettelumschläge 
 

- die entgegengenommenen Wahlscheine, soweit sie nicht dieser Wahlniederschrift beigefügt 
sind. 

 
Jedes Paket wurde mit dem Namen der Gemeinde, der Nummer des Wahlbezirks und der In-
haltsangabe versehen. 

 
 
 

 

Die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher Die übrigen Beisitzerinnen und Beisitzer 

Die 1. Stellvertreterin / der 1. Stellvertreter 

Die 2. Stellvertreterin / der 2. Stellvertreter 

Die Schriftführerin / der Schriftführer 
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13 Übergabe der Wahlunterlagen 
 
Der/dem Beauftragten der Gemeindewahlbehörde wurden übergeben 
 
- diese Wahlniederschrift mit Anlagen, 

 
- die versiegelten Pakete, wie in Nummer 12 beschrieben, 

 
- das Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine / die Mitteilung, das keine Wahl-

scheine für ungültig erklärt worden sind, 
 

- die entgegengenommenen Wahlbenachrichtigungen sowie 
 

- alle sonstigen dem Wahlvorstand von der Gemeindebehörde zur Verfügung gestellten 
Unterlagen und Gegenstände. 

 
 
Übergabe 
 
   

 
 

Ordnungsgemäß übergeben: Nach Prüfung auf Vollständigkeit übernommen: 
 
 

 
Unterschrift   Unterschrift 
der Wahlvorsteherin/des Wahlvorstehers    der/des Beauftragten der Gemeindewahlbehörde  
   
 

 
 
 
 

Achtung: 
Es ist sicherzustellen, dass die Wahlniederschrift mit den Anlagen sowie die Pakete 

mit den weiteren Unterlagen Unbefugten nicht zugänglich sind. 

Tag Uhrzeit 
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  Anlage 23 a 
          (zu § 59 Absatz 5) 

 
Gemeinde/Amt: 
 
Briefwahlvorstand:  
 
Wahlkreis: 
 
Kreis:  
 
 
 

Wahlniederschrift  
des Briefwahlvorstands 

über die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag 
am ____________ 

 
 
1. Briefwahlvorstand 

Zu der Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag waren vom Briefwahlvorstand erschienen: 
 

Nr. Name Vorname Funktion 

1 
  Briefwahlvorsteherin/ Briefwahl-

vorsteher 

2 
  stellv. Briefwahlvorsteherin / 

Briefwahlvorsteher 

3 
  Schriftführerin / Schriftführer 

(zugleich Beisitzer/in) 

4 
  stellv. Schriftführerin / Schriftfüh-

rer  (zugleich Beisitzer/in) 

5   Beisitzerin / Beisitzer 

6   Beisitzerin / Beisitzer 

7   Beisitzerin / Beisitzer 

8   Beisitzerin / Beisitzer 

9   Beisitzerin / Beisitzer 

10   Beisitzerin / Beisitzer 

 
Als Hilfskräfte waren hinzugezogen: 

 

Nr. Name Vorname Aufgabe 

1    

2    

 
2. Verhandlung des Briefwahlvorstands 

 
2.1 Beginn der Verhandlung des Briefwahlvorstands ………………………………….…     Uhr 
 
2.2 Der Briefwahlvorstand stellte fest   (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 

 
 dass er von der Gemeindewahlbehörde die Mitteilung erhalten hatte,  

dass keine Wahlscheine für ungültig erklärt worden sind ……………………………..... 
 
 dass ihm von der Gemeindewahlbehörde ein Verzeichnis über die  

für ungültig erklärten Wahlscheine übergeben worden war.……………….………….... 
 

 

 

(Nummer) 

(Nummer und Name) 

 

Diese Wahlniederschrift muss am Schluss 
(Nummer 11) von allen anwesenden Mitgliedern 
des Briefwahlvorstands unterschrieben werden! 
 
Es sind unbedingt die in Nummer 10 der Wahl-
niederschrift genannten Verfahrensschritte zu 

beachten! 
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2.3 Besondere Vorfälle   (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 

 
 haben sich nicht ereignet .………………………………………………………….………..  

 
 haben sich ereignet.  

Es wurden hierüber Niederschriften angefertigt und als Anlagen beigefügt …………… 
 
 
 

2.4 Zulassung der Wahlbriefe 
 

2.4.1 Der Briefwahlvorstand stellte fest, dass ihm von der Gemeinde- 
wahlbehörde insgesamt  übergeben worden waren……………………........    Wahlbriefe 
  
 

2.4.2 Zugelassen wurden, ohne dass vorher Bedenken erhoben  
worden waren……………………………………………………..……………….   Wahlbriefe.  
 
 

2.4.3 Durch Beschluss wurden nach § 40 Absatz 2 Nummer 1 LWahlG  
zurückgewiesen, 
 
 weil der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen war …….………….   Wahlbriefe, 

 
 weil der Wahlbriefumschlag keinen oder  

keinen gültigen Wahlschein enthielt ………………………….……..…   Wahlbriefe, 
 

 weil der Wahlbriefumschlag keinen Stimmzettelumschlag  
enthielt ……........................................................................................   Wahlbriefe, 
 

 weil weder der Wahlbriefumschlag noch der  
Stimmzettelumschlag verschlossen war …………………………..…..   Wahlbriefe, 
 

 weil der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge,  
aber nicht die gleiche Anzahl gültiger und mit der vorgeschrie- 
benen Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl versehener  
Wahlscheine enthielt ……………………………………………………...   Wahlbriefe, 
 

 weil die Wählerin oder der Wähler oder die Hilfsperson die  
vorgeschriebene Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl  
auf dem Wahlschein nicht unterschrieben hatte …………..…………...   Wahlbriefe, 
 

 weil kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden war……….   Wahlbriefe, 
. 

 weil ein Stimmzettelumschlag benutzt worden war, der  
offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden  
Weise von den übrigen abwich oder einen deutlich  
fühlbaren Gegenstand enthielt ………………………………………….   Wahlbriefe, 
 

Insgesamt wurden durch Beschluss zurückgewiesen……………………..   Wahlbriefe. 
 

 
2.4.4 Von den Wahlbriefen, gegen die zunächst 

Bedenken erhoben worden waren, wurden  
durch Beschluss zugelassen ………………………………………………   Wahlbriefe. 
 

 
2.4.5 Insgesamt wurden zugelassen   (Summe aus Nummern 2.4.2 und 2.4.4)...   Wahlbriefe. 

 
 

2.5 Schluss der Wahldauer ………………………………………………….......      Uhr. 
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3. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses 
 

3.1 Die Stimmzettel wurden gezählt.  
Die Zählung ergab………………………………………………………….…       Stimmzettel 
 

       = Wählerinnen und Wähler (B) 

 
3.2 Die Schriftführerin/der Schriftführer zählte die aus den  

Wahlbriefen entnommenen Wahlscheine. 
Die Zählung ergab…………………………………………………………….       Wahlscheine 
 
     = Wählerinnen und Wähler (B) 

 
 
Zahl der Wählerinnen und Wähler……………………………..…(Kennbuchstabe B)  
 
Diese Zahl wurde in Nummer 4 unter B eingetragen. 
 
 

3.3 Die unter Nummer 3.1 und Nummer 3.2 ermittelten Zahlen  
der Wählerinnen und Wähler (B) stimmen überein………………………….….Ja          Nein  
 
Soweit die Zahlen trotz wiederholter Zählung nicht übereinstimmen, wird folgende Begründung 
gegeben: 
 
 
 

3.4 Stimmenzählung 
 

3.4.1 Zählung der Stimmen vorbehaltlich Nummer 3.4.2 
 
Der Briefwahlvorstand führte die Stimmenzählung nach den Bestimmungen des § 55 Absatz 1 
bis 5 LWO durch. Dabei wurden Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken gaben, im Hinblick auf 
die nach § 55 Absatz 6 LWO erforderliche besondere Behandlung (siehe Nummer 3.4.2) aus-
gesondert. Die jeweiligen Stimmenzahlen wurden als Zwischensummen ZS I und ZS II in 
Nummer 4 eingetragen. 
 
 

3.4.2 Behandlung der Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken gaben 
 
Nunmehr entschied der Briefwahlvorstand über die Gültigkeit der Stimmen, die auf den ausge-
sonderten Stimmzetteln abgegeben worden waren. Die Briefwahlvorsteherin/der Briefwahlvor-
steher gab die Entscheidungen mündlich bekannt und sagte bei gültigen Stimmen an, für wel-
che Bewerberin oder für welchen Bewerber oder für welche Landesliste die Stimme lautete. 
Sie/Er vermerkte die Entscheidung jeweils auf der Rückseite des Stimmzettels. Die jeweiligen 
Stimmenzahlen wurden als Zwischensummen ZS III in Nummer 4 eingetragen.  
 
Die Stimmzettel, über die der Brief- 
wahlvorstand Beschluss gefasst hatte,  
wurden fortlaufend nummeriert und 
sind als Anlagen beigefügt, und zwar ………….......von       bis        =             Stimmzettel. 
 
 

3.5 Ermittlung des Stimmenergebnisses 
 
Die nach Nummer 3.4.1 und Nummer 3.4.2 ermittelten Zahlen der ungültigen Stimmen und der 
jeweils für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen Stimmen wurden von der Schriftführe-
rin/dem Schriftführer zusammengezählt und in diese Wahlniederschrift (Nummer 4) eingetra-
gen. Zwei von der Briefwahlvorsteherin/dem Briefwahlvorsteher bestimmte Beisitzerin-
nen/Beisitzer überprüften diese Zusammenzählung. 
 
Die Ergebnisse wurden in Nummer 4 unter „Ungültige Stimmen“ und „Gültige Stimmen“ einge-
tragen. 

 

  

 

Nr. Nr. An-
zahl 
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3.6 Erneute Zählung  (wenn keine erneute Zählung stattgefunden hat, ist Nummer 3.6 zu streichen) 
 
Das/Die Mitglied(er) des Briefwahlvorstands 
 
 
 
 
 
 
beantragte(n) vor der Unterzeichnung der Wahlniederschrift eine erneute Zählung der Stimmen, 
weil 
 
 
 

 
 
 
 
Daraufhin wurde der Zählvorgang wiederholt. 
Das in Nummer 4 dieser Wahlniederschrift enthaltene  
Wahlergebnis  
 
 wurde mit dem gleichen Ergebnis erneut festgestellt …………………….………………. 

 wurde berichtigt ……………………………………………………………………….…….… 
 

   (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 

 
 

 
4 Wahlergebnis 

 
           =  Wählerinnen und Wähler insgesamt  ……………….………………… 

 
 

Erststimmen 
 

C 
 

ZS I 
(3.Stapel) 

ZS II 
(2.Stapel) 

ZS III 
(4.Stapel) 

Ins-
ge-

samt 

Ungültige  Erststimmen     

 

 

Von den  gültigen  Erststimmen 
entfielen auf die Bewerberin/den 
Bewerber 
(Name und Vorname sowie Kurz-
bezeichnung der Partei / Kennwort  
-laut Stimmzettel-) 

ZS I 
(1.Stapel) 

ZS II 
(2.Stapel) 

ZS III 
(4.Stapel) 

Ins-
ge-

samt 

D 1      

D 2      

D 3      

usw.      

D Gültige  Erststimmen insgesamt     

 
 

Vorname, Name 

Angabe der Gründe 

 

 

B 
Anzahl: 
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 Zweitstimmen 
  

E 
 

ZS I 
(3.Stapel) 

ZS II 
(2.Stapel) 

ZS III 
(4.Stapel) 

Ins-
ge-

samt 

Ungültige  Zweitstimmen     

 

 

Von den  gültigen  Zweitstimmen  
entfielen auf die Landeslisten der 
(Kurzbezeichnung der Partei   
-laut Stimmzettel-) 

ZS I 
(1.Stapel) 

ZS II 
(2.Stapel) 

ZS III 
(4.Stapel) 

Ins-
ge-

samt 

F 1      

F 2      

F 3      

usw.      

F Gültige  Zweitstimmen insgesamt     

 
 

5 Bekanntgabe des Briefwahlergebnisses 
 
Die Briefwahlvorsteherin/der Briefwahlvorsteher gab das Briefwahlergebnis mit den in Nummer 
4 dieser Wahlniederschrift enthaltenen Angaben mündlich bekannt. 

 
 

6 Schnellmeldung 
 
Das Briefwahlergebnis aus Nummer 4 dieser Wahlniederschrift wurde auf den Vordruck der 
Schnellmeldung übertragen und auf schnellstem Wege 
 
telefonisch     durch Boten   (Bitte Zutreffendes ankreuzen)  
 
übermittelt an      
 
 

7 Anwesenheit des Briefwahlvorstands 
 
Anwesend waren während der Zulassung oder Zurückweisung der Wahlbriefe immer mindes-
tens drei Mitglieder des Briefwahlvorstands, darunter die Briefwahlvorsteherin/der Briefwahlvor-
steher und die Schriftführerin/der Schriftführer oder die jeweilige Stellvertreterin/der jeweilige 
Stellvertreter; bei der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses alle unter Nummer 
1 dieser Wahlniederschrift aufgeführten Mitglieder des Briefwahlvorstands. 
 
 

8 Öffentlichkeit 
 
Die Zulassung der Wahlbriefe sowie die Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses 
waren öffentlich. 
 
 

9 Anlagen 
 
Dieser Wahlniederschrift sind als Anlagen beigefügt: 
 
- die Stimmzettel, über die der Briefwahlvorstand besonders beschlossen hat, 
- die Wahlbriefe, die der Briefwahlvorstand zurückgewiesen hat in einem versiegelten Paket, 
- die Wahlscheine, über die der Briefwahlvorstand besonders beschlossen hat, ohne dass 

die Wahlbriefe zurückgewiesen wurden. 
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10 Verfahren bei der Verhandlung des Briefwahlvorstands 

 
Vom Briefwahlvorstand wurde bei der Zulassung oder Zurückweisung der Wahlbriefe und bei 
der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses das nachfolgend beschriebene Ver-
fahren eingehalten: 
 
Vorbereitung 
 
 Die Briefwahlvorsteherin/der Briefwahlvorsteher verpflichtete die Beisitzerinnen und Bei-

sitzer zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die 
ihren bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, insbesondere über al-
le dem Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten. Sie/er unterrichtete sie über ihre 
Aufgaben. 
 

 Abdrucke des Landeswahlgesetzes und der Landeswahlordnung lagen im Wahlraum vor. 
 

 Der Briefwahlvorstand stellte fest, dass sich die Wahlurne in ordnungsmäßigem Zustand 
befand und leer war. Danach wurde die Wahlurne verschlossen. Die Briefwahlvorstehe-
rin/der Briefwahlvorsteher nahm den Schlüssel in Verwahrung.  

 
 

Verhandlung des Briefwahlvorstands (Nummer 2) 
 

 Zu Nummer 2.4  (Zulassung der Wahlbriefe) 
 
Die Wahlbriefe wurden wie folgt behandelt: 
 
1. Eine Beisitzerin/ein Beisitzer öffnete die Wahlbriefe nacheinander und entnahm ihnen 

den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag. Sie/er prüfte, ob kein Zurückwei-
sungsgrund nach § 40 Absatz 2 Nummer 1 LWahlG vorlag. War ein Wahlschein im 
Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine aufgeführt (s. Nummer 2.2) wurde 
der betreffende Wahlbrief ausgesondert und später dem Briefwahlvorstand zur Be-
schlussfassung vorgelegt (s. Nummer 3.4.2). War weder der Wahlschein noch der 
Stimmzettelumschlag zu beanstanden, wurde der Stimmzettelumschlag ungeöffnet in 
die Wahlurne gelegt. Eine Beisitzerin/ein Beisitzer sammelte die Wahlscheine. 

 
2. Wurden gegen einen Wahlbrief Bedenken erhoben, beschloss der Briefwahlvorstand 

über die Zulassung oder Zurückweisung (Verfahren entspr. Ziffer 1). Wurde der Wahl-
brief zugelassen und war der Wahlschein Anlass der Beschlussfassung, wurde er die-
ser Wahlniederschrift beigefügt. 
 

3. Die zurückgewiesenen Wahlbriefe wurden samt Inhalt ausgesondert, mit einem Ver-
merk über den Zurückweisungsgrund versehen, wieder verschlossen, fortlaufend 
nummeriert und dieser Wahlniederschrift in einem versiegelten Paket beigefügt. 

 
 Zu Nummer 3.1  (Zählung der Stimmzettel) 
 

Nachdem alle bis 18.00 Uhr beim Briefwahlvorstand eingegangenen Wahlbriefe geöffnet, 
die Stimmzettelumschläge entnommen und in die Wahlurne gelegt worden waren, wurde 
die Wahlurne geöffnet. Die Stimmzettelumschläge wurden entnommen. 

 
Danach wurden die Stimmzettel den Stimmzettelumschlägen entnommen. Beim Öffnen 
der Stimmzettelumschläge wurden leere Stimmzettelumschläge mit dem Vermerk „leer 
abgegeben“ versehen; diese Stimmzettelumschläge wurden aufbewahrt. Befanden sich 
in einem Stimmzettelumschlag mehrere Stimmzettel, wurden sie zusammengeheftet und 
auf der Rückseite mit dem Vermerk „Mehrfach abgegeben“ versehen. Anschließend wur-
den die Stimmzettel gezählt. Dabei galten mehrfach abgegebene Stimmzettel und leer 
abgegebene Stimmzettelumschläge jeweils als ein Stimmzettel. 
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 Zu Nummer 3.3  (Abgleich der unter Nummer 3.1 und Nummer 3.2 ermittelten Zahlen) 

 
Stimmen die ermittelten Zahlen der Wählerinnen und Wähler (Nummer 3.1 und Nummer 
3.2) trotz wiederholter Zählung nicht überein, ist von der in Nummer 3.1 ermittelten Zahl 
auszugehen. In diesem Fall ist die in Nummer 3.2 unter B eingetragene Zahl entspre-
chend zu ändern (die geänderte Zahl ist am Rand zu vermerken; die alte Zahlenangabe 
darf nicht gelöscht oder radiert werden.) 
 
Die geänderte Zahl ist in Nummer 4 unter B einzutragen. 

 
 
 
11 Unterschriften der Mitglieder des Briefwahlvorstands 

 
Vorstehende Wahlniederschrift wurde von allen anwesenden Mitgliedern des Briefwahlvor-
stands genehmigt und von ihnen wie folgt unterschrieben: 

 
Die Briefwahlvorsteherin / der Briefwahlvorsteher  Die übrigen Beisitzerinnen und Beisitzer 

 
 

 
 
 
Die Stellvertreterin / der Stellvertreter  

 
 
 

  
 
 
 

Die Schriftführerin / der Schriftführer  
 
 
 
 
 
Die Stellvertreterin / der Stellvertreter 

 
 
 
 
 
 

12 Ordnen und Verpacken der Wahlunterlagen 
 
Nach Schluss des Wahlgeschäfts wurden je für sich zu einem Paket in Papier verpackt und ver-
siegelt 

 
 die gültigen Stimmzettel, soweit sie nicht dieser Wahlniederschrift beigefügt sind, nach 

Wahlkreisbewerberinnen/Wahlkreisbewerbern und nach Stimmzetteln auf denen nur die 
Zweitstimme abgegeben worden ist, geordnet und gebündelt, 

 
 die ungekennzeichneten Stimmzettel sowie die leer abgegebenen Stimmzettelumschläge 
 
 die entgegengenommenen Wahlscheine, soweit sie nicht dieser Wahlniederschrift beige-

fügt sind. 
 

Jedes Paket wurde mit dem Namen der Gemeinde oder des Amtes, der Nummer des Brief-
wahlvorstands und der Inhaltsangabe versehen. 
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13 Übergabe der Wahlunterlagen 

 
Der/dem Beauftragten der Gemeindewahlbehörde wurden übergeben 
 
 diese Wahlniederschrift mit Anlagen, 
 
 die versiegelten Pakete, wie in Nummer 12 beschrieben, 
 
 das Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine / die Mitteilung, das keine Wahl-

scheine für ungültig erklärt worden sind, 
 
 alle sonstigen dem Briefwahlvorstand von der Gemeindewahlbehörde zur Verfügung ge-

stellten Unterlagen und Gegenstände. 
 
 

Übergabe 
 

 
 
 

Ordnungsgemäß übergeben: Nach Prüfung auf Vollständigkeit übernommen: 
 
 
 
  
Unterschrift der Briefwahlvorsteherin /  Unterschrift der / des Beauftragten der  

des Briefwahlvorstehers  Gemeindewahlbehörde 

 

 

Achtung: 
Es ist sicherzustellen, dass die Wahlniederschrift mit den Anlagen sowie die Pakete 

mit den weiteren Unterlagen Unbefugten nicht zugänglich sind. 

 

Datum: Uhrzeit: 
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Anlage 25 
(zu § 61 Absatz 5) 

Wahlkreis _____________________ 
     (Nummer und Name) 

 
Niederschrift 

 über die Sitzung des Kreiswahlausschusses zur Ermittlung und Feststellung 
 des Wahlergebnisses im Wahlkreis 

 
____________ , den ___________________ 

 
 
1 Zur Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses der Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag 

am _________ im Wahlkreis _____________________ trat heute nach ordnungsgemäßer Ladung 
der Kreiswahlausschuss zusammen. 
 
Es waren erschienen: 
 
1. _____________________________________________  als Vorsitzende/Vorsitzender/ 

   stellv. Vorsitzende/stellv. Vorsitzender 
2. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer 
3. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer 
4. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer 
5. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer 
6. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer 
7. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer 
8. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer 
9. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer 

   (Familienname, Vorname, Wohnort) 
 

Ferner waren hinzugezogen: 
________________________________________________  als Schriftführerin/Schriftführer 
________________________________________________  als Hilfskraft 
 
Ort, Zeit und Gegenstand der Sitzung waren nach § 1 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 70 der 
Landeswahlordnung bekannt gemacht worden. 

 
 

2. Der Kreiswahlausschuss nahm Einsicht in die insgesamt ______ Wahlniederschriften der Wahlvor- 
            (Anzahl) 

stände für insgesamt _______ Wahlbezirke (davon _______ Wahlvorstände für ______ allgemeine 
       (Anzahl)                 (Anzahl)           (Anzahl) 
Wahlbezirke, ______ Wahlvorstände für ______ Sonderwahlbezirke) und in die insgesamt ______  
       (Anzahl)             (Anzahl)                     (Anzahl) 
Wahlniederschriften der Wahlvorstände zur Feststellung des Briefwahlergebnisses  sowie die als 
Anlage beigefügte Zusammenstellung der Ergebnisse nach Wahlbezirken, Gemeinden und Äm-
tern. 
 

2.1 Der Kreiswahlausschuss ermittelte, dass die Beschlüsse der Wahlvorstände zu folgenden - kei-
nen1) Beanstandungen oder Bedenken Anlass gaben: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Der Kreiswahlausschuss traf dazu folgende Entscheidungen: 2) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

2.2 Der Kreiswahlausschuss berichtigte rechnerische Feststellungen und fehlerhafte Zuordnungen 
gültig abgegebener Stimmen in der/den Wahlniederschrift(en)  ____________________________ 
               (nähere Bezeichnung) 
und vermerkte dies auf der/den betreffenden Wahlniederschriften. 2) 
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2.3 Der Kreiswahlausschuss beschloss abweichend von den Entscheidungen des Wahlvorstands über 

die Gültigkeit von Stimmen im/in den Wahlbezirk(en) _________________ und vermerkte dies auf  
       (nähere Bezeichnung) 

der/den betreffenden Wahlniederschrift(en) sowie auf der Rückseite der betreffenden Stimmzettel. 2) 
 
 

3. Die Aufrechnung der Ergebnisse sämtlicher Wahlbezirke ergab folgendes Gesamtergebnis für den 
Wahlkreis 
 
Kennbuchstabe3) 
 
A 1 + A 2 Wahlberechtigte               ____________________ 
B   Wählerinnen und Wähler insgesamt             ____________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
C  Ungültige Erststimmen               ____________________ 
D  Gültige Erststimmen               ____________________ 
 
 
Von den gültigen Erststimmen entfallen auf 
__________________________________________________________________________________________________ 
         Bewerberin/Bewerber           Kurzbezeichnung der Partei     
    (Vor- und Familienname)              oder Kennwort „Parteilos“     Stimmenzahl 
              (in der Reihenfolge des Stimmzettels)________________________________ 
 
D 1 __________________________________________________           ____________________ 
D 2 __________________________________________________           ____________________ 
D 3 __________________________________________________           ____________________ 
usw. laut Stimmzettel 
_______________________________________________________________________________ 
 
E  Ungültige Zweitstimmen              ____________________ 
F  Gültige Zweitstimmen               ____________________ 
 
 
Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf 
__________________________________________________________________________________________________ 
         Landesliste  
         (Kurzbezeichnung der Partei       Stimmenzahl 
______________________________________________________________________________________ 
 
F 1 _______________________________________________           ____________________ 
F 2 _______________________________________________           ____________________ 
F 3 _______________________________________________           ____________________ 
usw. laut Stimmzettel. 

 
Nach der Feststellung des Gesamtergebnisses wurde die als Anlage zu dieser Niederschrift beige-
fügte Zusammenstellung4) nach Wahlbezirken, Briefwahlvorständen, Gemeinden und Ämtern von 
der Kreiswahlleiterin/dem Kreiswahlleiter, von den Beisitzerinnen und Beisitzern sowie von der 
Schriftführerin/dem Schriftführer unterschrieben. 

 
 
4. Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass die Bewerberin/der Bewerber ____________ (Kreis-

wahlvorschlag Nr. ___ ) die meisten Stimmen auf sich vereinigt und damit im Wahlkreis gewählt ist.  

 
Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass die Bewerberin/der Bewerber ___________ (Kreiswahl-
vorschlag Nr. ___ ) und die Bewerberin/der Bewerber ___________ (Kreiswahlvorschlag Nr. ___ ) 
die meisten Stimmen bei Stimmengleichheit auf sich vereinigen.2) Daraufhin zog die Kreiswahlleite-
rin/der Kreiswahlleiter das Los, das auf die Bewerberin/den Bewerber ___________ (Kreiswahlvor-
schlag Nr. ___ ) fiel. 2) 
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5. Die Kreiswahlleiterin/der Kreiswahlleiter gab das Wahlergebnis des Wahlkreises mündlich bekannt.  

 
Die Sitzung war öffentlich. 

 
 
 
 
Vorstehende Niederschrift wurde von der/dem Vorsitzenden, von den Beisitzerinnen und Beisitzern 
sowie von der Schriftführerin/dem Schriftführer genehmigt und wie folgt unterschrieben: 
 
 

       Die/Der Vorsitzende    Die Beisitzerinnen und Beisitzer 
 

1. ___________________________________ 
____________________________________      2.   ___________________________________ 

3. ___________________________________ 
        Die Schriftführerin/Der Schriftführer  4.   ___________________________________ 

5. ___________________________________ 
____________________________________     6.   ___________________________________ 

7. ___________________________________ 
8. ___________________________________ 

 
 
 
 
_______________________ 
1) Nicht Zutreffendes streichen 
2) Streichen, wenn dies nicht erforderlich war 
3) Kennbuchstaben nach der Zusammenstellung nach Anlage 24 
4) Nach dem Muster der Anlage 24 
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Landesverordnung  
zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Polizei*)

Vom 10. Juli 2019
Aufgrund des § 26 Absatz 1 des Landesbeamten-
gesetzes verordnet das Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume und Integration:

Artikel 1 
Änderung Ausbildungs- und  

Prüfungsordnung Polizei 

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung Polizei vom 
16. April 2012 (Amtsbl. Schl.-H. S. 378), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 14. November 
2018 (GVOBl. Schl.-H. 2018 S. 742), wird wie 
folgt geändert:

 1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort „zuständigem“ 
durch das Wort „zuständigen“ ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 werden die 
Wörter „zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 13. Mai 2015 (BGBl. I  
S. 706)“ durch die Wörter „zuletzt geän-
dert durch Artikel 10 des Gesetzes vom  
11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2387)“ ersetzt. 

 2. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 4 wird das „Komma“ durch 
einen „Punkt“ ersetzt.

bb) Nummer 5 wird gestrichen.

b) In Absatz 3 werden die Wörter „der Polizei-
direktionen“ gestrichen; die Angabe „Nr. 3“ 
wird ersetzt durch die Angabe „Nummer 3 
und 4“.

 3. In § 8 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „bis“ 
durch das Wort „und“ ersetzt und die Angabe „5“ 
durch die Angabe „4“ ersetzt.

 4. In § 12 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 werden die 
Wörter „in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. Dezember 1992, zuletzt geändert 
durch Artikel 19 des Gesetzes vom 26. Januar 
2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153),“ ersetzt durch 
die Wörter „vom 12. Februar 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 51)“.

 5. In § 13 Absatz 4 werden die Sätze 2 bis 4 ge-
strichen.

 6. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird gestrichen.

b) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden zu 
den Absätzen 2 und 3.

 7. In § 15 Absatz 1 wird Nummer 9 gestrichen; 
die bisherigen Nummern 10 bis 23 werden zu 
den Nummern 9 bis 22.

 8. § 19 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 wird das Komma durch das 
Wort „und“ ersetzt. 

b) In Nummer 4 wird das Wort „und“ durch 
einen Punkt ersetzt.

c) Nummer 5 wird gestrichen.

 9. In § 25 Nummer 3 werden die Wörter „(nur 
Schutzpolizei), Schifffahrtsrecht/-verkehrsrecht 
(nur Wasserschutzpolizei)“ gestrichen.

10. § 33 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Wörter „polizei- oder 
amtsärztliches“ durch das Wort „ärztliches“ 
ersetzt.

b) Der Satz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter „kann ein“ werden durch 
die Wörter „ist ein“ ersetzt. 

bb) Die Wörter „vorgelegt werden“ werden 
durch das Wort „vorzulegen“ ersetzt. 

11.  In § 40 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Feb-
ruar 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 68)“ ersetzt 
durch die Wörter „zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 21. Februar 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 58)“.

12. § 42 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden nach Satz 2 folgende 
neue Sätze 3 und 4 angefügt:

„Zur Sicherstellung der Studienqualität kön-
nen die Praxissemester innerhalb der Semes-
terabfolge zeitlich verschoben werden. Der 
Studiengang gliedert sich dann wie folgt:

1. Semester  (Grundstudium),

2. Semester  (Hauptstudium I),

3. Semester  (Grundpraktikum),

4. Semester  (Hauptstudium II),

5. Semester  (Hauptpraktikum),

6. Semester  (Abschlussstudium).“

b) In Absatz 2 wird nach Satz 2 folgender 
neuer Satz 3 angefügt:

„Ein Leistungspunkt (ECTS) entspricht ei-
nem Zeitaufwand von 30 Zeitstunden.“

c) In Absatz 5 wird nach Satz 3 folgender 
neuer Satz 4 angefügt:

„Ein Leistungspunkt (ECTS) entspricht ei-
nem Zeitaufwand von 30 Zeitstunden.“

*) Ändert LVO vom 16. April 2012, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2030-16-15
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13. In § 43 Absatz 6 werden die Sätze 2 und 3 
gestrichen.

14. In § 44 wird Absatz 2 gestrichen und der bis-
herige Absatz 3 wird zu Absatz 2.

15. § 45 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Im einleitenden Halbsatz wird das 
Wort „Schutzpolizei“ durch die Wörter 
„Schutz- und Wasserschutzpolizei“ er-
setzt.

bb) In Nummer 10 wird das Wort „Präven-
tion;“ gestrichen.

cc) In Nummer 21 werden die Wörter „In-
formations- und Kommunikationskrimi-
nalität (IuK-Kriminalität)“ durch das 
Wort „Cybercrime“ ersetzt.

b) Absatz 5 wird gestrichen. 

c) Der bisherige Absatz 6 wird zu Absatz 5 
und wie folgt geändert:

aa) In Nummer 10 wird das Wort „Präven-
tion;“ gestrichen.

bb) In Nummer 21 werden die Wörter „IuK-
Kriminalität“ durch das Wort „Cyber-
crime“ ersetzt.

d) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 6 und 
wie folgt geändert:

aa) Im einleitenden Halbsatz wird das 
Wort „Schutzpolizei“ durch die Wörter 
„Schutz- und Wasserschutzpolizei“ er-
setzt.

bb) In Nummer 12 werden die Wörter „In-
formations- und Kommunikationskrimi-
nalität (IuK-Kriminalität)“ durch das 
Wort „Cybercrime“ ersetzt.

e) Absatz 8 wird gestrichen.

16. § 46 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 5 wird gestrichen.

b) Die bisherige Nummer 6 wird zu Nummer 5.

17. § 49 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach dem Wort „Präsentationen“ wird 
das Komma durch das Wort „und“ er-
setzt.

bb)  Die Wörter „und Projektarbeiten“ wer-
den gestrichen.

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 2 werden die Wörter „und die 
Präsentation betragen jeweils“ durch 
das Wort „beträgt“ ersetzt.

bb)  Nach Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 
eingefügt: „Die Dauer der Präsentation 
soll 30 Minuten betragen.“

cc)  Die bisherigen Sätze 3 bis 6 werden zu 
den Sätzen 4 bis 7.

dd)  In Satz 6 werden nach dem Wort „ab-
schließend“ die Wörter „in der Ge-
samtschau“ eingefügt.

c) Absatz 6 wird gestrichen.

d) Der bisherige Absatz 7 wird zu Absatz 6 
und wie folgt geändert:

Die Wörter „oder der Lehrkräfte der Was-
serschutzpolizeischule Hamburg“ werden 
gestrichen.

18. § 50 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „Hauptstudi-
ums II“ durch die Wörter „letzten Studien-
jahres“ ersetzt.

b) In Satz 4 werden die Wörter „Hauptstudium 
II und im Abschlussstudium“ durch die 
Wörter „letzten Studienjahr“ ersetzt.

c) Nach Satz 4 wird folgender neuer Satz 5 
angefügt:

„Für Studierende gemäß § 42 Absatz 4 
treffen die Richtlinien über Ablauf und In-
halt des Studiengangs gesonderte Regelun-
gen.“

19. § 51 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird folgender neuer Satz 2 an-
gefügt:

„Absatz 5 bleibt hiervon unberührt.“

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa)  Nach den Wörtern „der Module des 
Abschlussstudiums“ wird das Komma 
durch das Wort „und“ ersetzt. 

bb) Die Wörter „sowie das Thema der Ba-
chelorarbeit“ werden gestrichen.

20. § 53 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 wird nach Satz 1 folgender 
neuer Satz 2 angefügt:

„Die zweite Wiederholung der studienbe-
gleitenden Modulprüfungen kann höchstens 
mit der Note „ausreichend“ bewertet wer-
den.“

b) In Absatz 5 Satz 4 werden die Wörter „dem 
Praxistraining Sport und körperliche Fitness 
sowie in dem Praxistraining Praktischer 
Umgang mit Waffen“ durch das Wort „Trai-
nings“ ersetzt.

21. In § 60 wird die Angabe „2016“ durch die An-
gabe „2019“ ersetzt.
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22. Anlage 5 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 3.4 erhält folgende Fassung:

„3.4 Sport

Für die Erlangung des Leistungsscheins im 
Fach Sport sind die jeweiligen Mindestan-
forderungen in den Teildisziplinen „Konditi-
onsfördernde Sportart“ und „Schwimmen 
und Retten“ zu erfüllen.

„Konditionsfördernde Sportart“

Mindestanforderung:

• 5000 Meter - Lauf auf einer Aschen- oder 
Tartanbahn auf einem Sportplatz oder in 
einem Sportstadion in nachfolgender Zeit:

Männer/
Jahre

bis 29  
 in 

Minuten 

30 bis 
34 in 

Minuten 

35 bis 
39 in 

Minuten 

40 bis 
44 in 

Minuten 
5 000 m 
Laufen

24:00 25:30 26:50 27:35

Frauen/
Jahre

bis 29  
 in 

Minuten 

30 bis 
34 in 

Minuten 

35 bis 
39 in 

Minuten 

40 bis 
44 in 

Minuten 
5 000 m 
Laufen

28:45 29:30 29:45 31:35

oder alternativ

• 1000 Meter - Schwimmen in einer 
Schwimmhalle auf einer 25 Meter-Bahn in 
nachfolgender Zeit:

Männer/
Jahre

bis 29  
 in 

Minuten 

30 bis 
34 in 

Minuten 

35 bis 
39 in 

Minuten 

40 bis 
44 in 

Minuten 
1 000 m 
Schwim-

men 

23:00 25:30 27:30 29:00

Frauen/
Jahre

bis 29  
 in 

Minuten 

30 bis 
34 in 

Minuten 

35 bis 
39 in 

Minuten 

40 bis 
44 in 

Minuten 
1 000 m 
Schwim-

men 

25:00 27:30 29:30 31:00

„Schwimmen und Retten“

Mindestanforderung:

• Rettungsübung, nachgewiesen in einer 
Prüfung, in nachfolgender Zeit:

Männer 3:00 Minuten
Frauen 3:15 Minuten“

b) Nummer 4.1 erhält folgende Fassung:

„4.1 Praxistraining 1 - Sport und körperli-
che Fitness

Für die Erlangung des qualifizierten Teilnah-
menachweises sind die jeweiligen Mindest-
anforderungen in den Teildisziplinen „Kondi-
tionsfördernde Sportart“ und „Schwimmen 
und Retten zu erfüllen.

„Konditionsfördernde Sportart“

Mindestanforderung:

• 5000 Meter - Lauf auf einer Aschen- oder 
Tartanbahn auf einem Sportplatz oder in 
einem Sportstadion in nachfolgender Zeit:

Männer/
Jahre

bis 29  
 in 

Minuten 

30 bis 
34 in 

Minuten 

35 bis 
39 in 

Minuten 

40 bis 
44 in 

Minuten 
5 000 m 
Laufen

24:00 25:30 26:50 27:35

Frauen/
Jahre

bis 29  
 in 

Minuten 

30 bis 
34 in 

Minuten 

35 bis 
39 in 

Minuten 

40 bis 
44 in 

Minuten 
5 000 m 
Laufen

28:45 29:30 29:45 31:35

oder alternativ

• 1000 Meter - Schwimmen in einer 
Schwimmhalle auf einer 25 Meter – Bahn 
in nachfolgender Zeit:

Männer/
Jahre

bis 29  
 in 

Minuten 

30 bis 
34 in 

Minuten 

35 bis 
39 in 

Minuten 

40 bis 
44 in 

Minuten 
1 000 m 
Schwim-

men 

23:00 25:30 27:30 29:00

Frauen/
Jahre

bis 29  
 in 

Minuten 

30 bis 
34 in 

Minuten 

35 bis 
39 in 

Minuten 

40 bis 
44 in 

Minuten 
1 000 m 
Schwim-

men 

25:00 27:30 29:30 31:00

„Schwimmen und Retten“

Mindestanforderung:

• Rettungsübung, nachgewiesen in einer 
Prüfung, in nachfolgender Zeit:

Männer 3:00 Minuten
Frauen 3:15 Minuten“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 10. Juli 2019
H a n s – J o a c h i m  G r o t e

Minister
für Inneres, ländliche Räume und Integration 
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Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die Laufbahn,  
Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn der Fachrichtung Allgemeine Dienste  

- Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt*)
Vom 10. Juli 2019

Aufgrund des § 25 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung 
mit Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 sowie § 26 Absatz 
1 des Landesbeamtengesetzes vom 26. März 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 93, ber. S. 261), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Dezem-
ber 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 896), Ressortbe-
zeichnungen ersetzt durch Verordnung vom  
16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), verord-
net der Ministerpräsident:

Artikel 1

Die Landesverordnung über die Laufbahn, Ausbil-
dung und Prüfung für die Laufbahn der Fachrich-
tung Allgemeine Dienste – Laufbahngruppe 1, 
zweites Einstiegsamt – vom 16. Juli 2010 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 531), geändert durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom 8. November 2018 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 691), Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen 
ersetzt durch Verordnung vom 16. Januar 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 30), wird wie folgt geändert:

 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift bei § 9 wird wie folgt gefasst:

„§ 9 Ausbildungsleitung, Ausbilderinnen 
und Ausbilder“

b) Die Überschrift bei § 19 wird wie folgt gefasst:

„§ 19 Folgen des Nichtbestehens der Zwi-
schenprüfung“

 2. In § 3 Nummer 2 werden nach der Angabe 
„(GVOBl. Schl.-H. S. 236)“ ein Komma und die 
Worte „zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 3. August 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 811), 
Ressortbezeichnungen ersetzt durch Verord-
nung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl. H. 
S. 30),“ eingefügt.

 3. § 5 Absatz 2 Nummer 2 wird wie folgt neu 
gefasst:

„2. den Nachweis der Staatsangehörigkeit“

 4. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Der Vorbereitungsdienst kann im Ein-
zelfall bei längerer Erkrankung, Teilzeitbe-
schäftigung, Beurlaubung oder aus anderen 
zwingenden Gründen verlängert werden, 
wenn andernfalls das Erreichen des Ausbil-
dungsziels gefährdet ist.“

b) Absatz 5 wird gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5.

 5. In § 7 werden folgende Sätze 2 und 3 eingefügt: 

„Die unterrichtsfreien Arbeitstage während der 
fachtheoretischen Ausbildung werden auf den 
Erholungsurlaub angerechnet. Der Erholungs-
urlaub soll bis zur Beendigung des Ausbil-
dungsverhältnisses genommen werden.“

 6. In § 8 Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 14. Dezember 2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 
285)“ ersetzt durch die Worte „zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 21. Juni 2016 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 528)“.

 7. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Ausbil-
dungsbeauftragte“ durch die Worte „Ausbil-
derinnen und Ausbilder“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Ausbildungs-
beauftragte“ durch die Worte „Ausbil-
derinnen und Ausbilder“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „Ausbildungs-
beauftragten“ durch die Worte „Ausbil-
derinnen und Ausbilder“ ersetzt.

c) Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Die Tätigkeit als Ausbilderin oder Aus-
bilder soll bei der Zuordnung weiterer Auf-
gaben berücksichtigt werden.“

 8. § 13 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 Nummer 1 werden die Worte „und 
mündliche Leistungen“ gestrichen.

b) Satz 5 wird gestrichen.

 9. In § 15 Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „Ausbil-
dungsbeauftragten“ durch die Worte „Ausbil-
derinnen und Ausbilder“ ersetzt.

10. In § 16 Absatz 2 Satz 2 und 3 wird jeweils das 
Wort „Ausbildungsbeauftragten“ durch die 
Worte „Ausbilderinnen und Ausbilder“ ersetzt.

11.  § 17 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Nummer 5 wird eingefügt:

„5. Besoldungs- und Versorgungsrecht“

b) Die bisherigen Nummern 5 bis 15 werden 
zu den Nummern 6 bis 16.

12. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 19 Folgen des Nichtbestehens der Zwi-
schenprüfung“

*) Ändert LVO vom 16. Juli 2010, GS Schl.-H. II,  
Gl.Nr. 2030-16-5
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13. § 29 Absatz 1 wird wie folgt geändert

a) In Satz 2 wird das Wort „amtsärztliches“ 
durch das Wort „ärztliches“ ersetzt.

b) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnis-
ses kann verlangt werden.“ 

Artikel 2

Anwärterinnen und Anwärter, die ihren Vorberei-
tungsdienst vor dem 1. August 2019 angetreten 
haben, werden nach den bisherigen Vorschriften 
ausgebildet und geprüft. 

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 1. August 2019 in Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 10. Juli 2019

D a n i e l G ü n t h e r

Ministerpräsident

Landesverordnung zur Änderung der Bildungsfreistellungsverordnung
Vom 15. Juli 2019*)

Aufgrund des § 22 Weiterbildungsgesetz Schles-
wig-Holstein vom 6. März 2012 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 282), geändert durch Gesetz vom 22. Januar 
2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 123), verordnet das Mi-
nisterium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technolo-
gie und Tourismus:

Artikel 1

§ 3 der Bildungsfreistellungsverordnung vom  
16. Mai 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 319), geändert 
durch Verordnung vom 5. Dezember 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. 2019 S. 9), wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 2 werden nach der Angabe „(GVOBl. 
Schl.-H. S. 524)“ ein Komma und die Worte 
„geändert durch Verordnung vom 3. Mai 2017 
(GVOBl. Schl.-H. S. 304), Ressortbezeichnun-
gen ersetzt durch Verordnung vom 16. Januar 
2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30),“ eingefügt.

2. In Absatz 9 Nummer 1 Satz 1 Buchstabe c wird 
das Wort „Jagen,“ gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 15. Juli 2019

Für den Minister für Wirtschaft, Verkehr,  
Arbeit, Technologie und Tourismus

D r.  T h i l o  R o h l f s
Staatssekretär

*) Ändert LVO vom 16. Mai 2017, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-16-3
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.


